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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2023 Ausgegeben am 24. Februar 2023 Teil I

7. Bundesgesetz: Wabhlrechtséinderungsgesetz 2023
(NR: GP XXVII 1A 3002/A AB 1911 S. 195. BR: 11172 AB 11173 S. 950.)

7. Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahlordnung 1992, die Europawahlordnung,
das Bundesprisidentenwahlgesetz 1971, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das
Volksbefragungsgesetz 1989, das Volksbegehrengesetz 2018, das Wiihlerevidenzgesetz 2018
und das Europa-Wihlerevidenzgesetz geiindert werden (Wahlrechtsinderungsgesetz 2023)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992

Die Nationalrats-Wahlordnung 1992 — NRWO, BGBI. Nr. 471/1992, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBL. I Nr. 101/2022, wird wie folgt geédndert:
1. § 2 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

,,Ortliche Wahlbehérden kdénnen nach MaBgabe dieses Bundesgesetzes die Gemeindewahlbehorden
und die Sprengelwahlbehoérden sein.*
2. Dem § 6 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,(0) Das Ausiiben mehrerer Funktionen durch eine Person in ein und derselben Wahlbehorde ist
unzuléssig.*
3. § 7 Abs. 2 erster Satz lautet:

,,Den Wahlbehorden werden die notwendigen Hilfskrifte und Hilfsmittel von dem Amt zugewiesen,
dem der Wahlleiter vorsteht oder von dessen Vorstand er bestellt wird.*
4. § 8 Abs. 1 lautet:

»(1) Fir jede Gemeinde, ausgenommen in Statutarstidten, wird eine Gemeindewahlbehorde
eingesetzt. In Statutarstddten, in Wien insoweit nicht der Magistrat zustdndig ist, tritt die
Bezirkswahlbehorde an die Stelle der Gemeindewahlbehorde.*

5. In § 8 Abs. 2 wird das Wort ,,Sie* durch die Wortfolge ,,Die Gemeindewahlbehorde® ersetzt.

6. In § 8 Abs. 3 sowie in § 9 Abs. 3 wird jeweils nach dem Wort ,einen” die Wortfolge ,oder zwei*
eingefiigt; nach dem Wort ,bestellen’ entfillt jeweils der Punkt und es wird die Wortfolge ,;and im Fall der
Bestellung von zwei Stellvertretern die Reihenfolge zu bestimmen, in der diese zu seiner Vertretung
berufen sind. eingefiigt.

7. In § 13 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,mit Handschlag® durch die Wortfolge ,,durch die Worte ,,ich gelobe*
oder durch ein Zeichen der Zustimmung® ersezzt.

8. In § 15 Abs. 2 wird im ersten Satz nach der Wortfolge ,,Gemeinde- und Sprengelwahlbehérden® die
Wortfolge ,,sowie den besonderen Wahlbehorden* eingefiigt.

9. In § 15 Abs. 3 entfillt die Wortfolge ,,, bei Gemeindewahlbehdrden von Statutarstddten im Bereich des
Stimmbezirks*.
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10. Dem § 15 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,(6) Hétten auf die Berufung eines Beisitzers oder eines Ersatzbeisitzers zwei oder mehrere Parteien
den gleichen Anspruch, so entscheidet iiber die Frage, welche Partei einen Beisitzer oder einen
Ersatzbeisitzer nominieren darf, das Los, das nach Ladung von Vertrauensleuten der betroffenen Parteien
und gegebenenfalls in deren Anwesenheit vom Wahlleiter zu ziehen ist.

11. In § 16 Abs. 2 wird im ersten Satz die Wortfolge ,,mit Handschlag™ durch die Wortfolge ,,durch die
Worte ,,ich gelobe* oder durch ein Zeichen der Zustimmung™ ersetzt.

12. In § 16 Abs. 3 entfillt im ersten Satz die Wortfolge ,,in Wien sowie in Gemeinden mit mehr als 20 000
Einwohnern®.

13. § 17 Abs. 1 lautet:

»(1) Die Wahlbehorden, ausgenommen die Sprengelwahlbehdrden sowie die besonderen
Wabhlbehorden, sind beschlussfiahig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und wenigstens die
Halfte der gemiB § 15 flir die jeweilige Wahlbehorde bestellten Beisitzer anwesend sind. Die
Sprengelwahlbehorden sowie die besonderen Wahlbehdrden sind beschlussfiahig, wenn der Vorsitzende
oder sein Stellvertreter und wenigstens zwei Beisitzer anwesend sind.*

14. § 17 Abs. 3 lautet:

»(3) Ein Ersatzbeisitzer wird bei der Beschlussfihigkeit und bei der Abstimmung nur dann
beriicksichtigt, wenn er fiir einen Beisitzer titig wird, der von derselben Partei vorgeschlagen worden ist
und an der Ausiibung seines Amtes verhindert ist.*

15. Dem § 19 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,.In gleicher Weise ist vorzugehen, wenn eine im zuletzt gewéhlten Nationalrat vertretene Partei keine
Beisitzer und Ersatzbeisitzer nominiert hat.*

16. § 19 Abs. 5 lautet:

.(5) Bei den Anderungen nach den Abs. 1 bis 4 sind die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 bis 3, 5 und
6 sowie die §§ 15 und 16 sinngemiB anzuwenden, bei Anderungen nach Abs. 4 jedoch mit der MaBgabe,
dass der vorgesehene Fristenlauf mit dem dreiBigsten Tag nach dem Wahltag beginnt. Bei Anderungen
nach Abs. 4 kdnnen innerhalb des vorgesehenen Fristenlaufes auch Parteien die Berufung von Beisitzern
oder Ersatzbeisitzern beantragen, die innerhalb der Frist gema § 14 Abs. 1 von ihrem Vorschlagsrecht
nicht oder nicht vollstdndig Gebrauch gemacht haben. Ein solches Vorschlagsrecht steht den Parteien auch
vor Bundesprisidentenwahlen, Europawahlen, Volksabstimmungen oder Volksbefragungen ab dem
Stichtag bis zum zehnten Tag nach dem Stichtag zu.

17. § 20 samt Uberschrift lautet:
»Entschidigungen fiir die Tétigkeit in Wahlbehérden

§ 20. (1) Fiir die in vollem Umfang ausgeiibte Tétigkeit in den Wahlbehorden am Wahltag sowie am
ersten und vierten Tag nach dem Wahltag haben ihre Mitglieder wie folgt Anspruch auf Entschidigungen:

1. 33 Euro in einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal bis zu drei Stunden gedftnet ist,
sowie fiir eine Tatigkeit bis zu drei Stunden in einer besonderen Wahlbehorde;

2. 66 Euro in einer ortlichen Wahlbehdrde, in der das Wahllokal bis zu sechs Stunden gedffnet ist,
sowie fiir eine Tétigkeit von mehr als drei Stunden bis zu sechs Stunden in einer besonderen
Wahlbehorde;

3. 100 Euro in einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal mehr als sechs Stunden gedffnet
ist, sowie fiir eine Tétigkeit von mehr als sechs Stunden in einer besonderen Wahlbehorde;

4. 50 Euro in Wahlbehdrden (ausgenommen ortliche Wahlbehdrden), die zur Briefwahl verwendete
Wahlkarten im Ausmal} von mehr als zwei Stunden auszuwerten haben.

(2) Die in Abs. 1 festgesetzten Vergiitungssitze vermindern oder erhohen sich, beginnend mit dem
1. Janner 2025, jéhrlich in dem MaB, das sich aus der Verdnderung des von der Bundesanstalt Statistik
Osterreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index gegeniiber
der fiir Jinner 2024 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Anderungen der Indexzahlen solange nicht zu
beriicksichtigen sind, als sie zehn Prozent der fiir Jainner 2024 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge
als Bemessungsgrundlage fiir eine Anderung des Vergiitungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht
iibersteigen. Andern sich die Vergiitungssitze, so sind sie auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und
im Bundesgesetzblatt kundzumachen.
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(3) Die Auszahlung der Entschadigung ist spétestens sechs Wochen nach dem Wahltag von jener
Gebietskorperschaft von Amts wegen zu veranlassen, die fiir den Aufwand des Amtes aufzukommen hat,
dem gemil § 7 Abs. 2 die Zuweisung der fiir die Wahlbehorden notwendigen Hilfskrifte und Hilfsmittel
obliegt.

(4) Von Mitgliedern der Wahlbehdrden kann bis drei Monate nach dem Wahltag hinsichtlich des
Grundes und der Hohe des Anspruchs bei der jeweils zustindigen Gebietskorperschaft (Abs. 3) ein
Feststellungsantrag gestellt werden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 — AVG,
BGBI. Nr. 51/1991, findet Anwendung. Uber Beschwerden gegen Bescheide nach dieser Bestimmung
entscheidet das Landesverwaltungsgericht.

(5) Der Aufwand fiir die Entschdadigungen ist von der Gebietskorperschaft zu tragen, die fiir den
Aufwand des Amtes aufzukommen hat, dem geméal § 7 Abs. 2 die Zuweisung der fiir die Wahlbehorden
notwendigen Hilfskrifte und Hilfsmittel obliegt.*

18. § 20a Abs. 4 Z 2 lautet:

,,2. den Wahlvorgang im Wahllokal oder vor einer Wahlbehdrde gemal §§ 72 bis 74 ungehindert zu
beobachten und Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis sowie in das Wihlerverzeichnis zu nehmen;*

19. § 23 Abs. 1 zweiter Satz lautet:

,,Die Wiahlerverzeichnisse werden auf Grund der im ZeWaeR gefiihrten Wihlerevidenzen erstellt.*
20. In § 24 Abs. 1 wird nach dem Wort ,,Stichtag® der Ausdruck ,,, 24.00 Uhr,* eingefiigt.
21. In § 24 entfillt der Abs. 3 und der bisherige Abs. 4 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(3)".

22. In § 25 Abs. 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge ,,an Sonntagen® durch die Wortfolge ,,an Samstagen,
Sonntagen und im letzten Satz die Wortfolge ,,An Sonntagen durch die Wortfolge ,,An Samstagen,
Sonntagen* ersetzt

23. Dem § 25 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,,Dariiber hinaus kann jedermann innerhalb des Einsichtszeitraumes im Internet, nachdem er sich
mittels qualifizierter elektronischer Signatur identifiziert hat, im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR
iiberpriifen, ob er in das Wihlerverzeichnis einer Gemeinde eingetragen ist.*

24. In § 25 Abs. 4 wird im zweiten Satz der Verweis ,,§ 24 Abs. 4 durch den Verweis ,,§ 24 Abs. 3 ersetzt.

25. In § 25 Abs. 5 wird nach dem Wort ,,Gemeindewahlleiter” die Wortfolge ,,, in Statutarstddten der
Bezirkswahlleiter,* eingefiigt.

26. § 26 lautet:

»§ 26. (1) In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern ist vor dem Beginn des Einsichtszeitraums
in jedem Haus an einer den Hausbewohnern zuginglichen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung
anzuschlagen, in welcher auf die bevorstehende Wahl, den Einsichtszeitraum (§ 25 Abs. 1) sowie die
Amtsstelle samt Offnungszeiten hingewiesen wird, bei der Berichtigungsantrige gegen das
Waihlerverzeichnis eingebracht werden konnen. Die Kundmachung hat einen QR-Code aufzuweisen, iiber
den jedermann unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR im Internet eine Uberpriifung gemif
§ 25 Abs. 3 zweiter Satz vornehmen kann.

(2) Solche Kundmachungen kénnen auch in anderen Gemeinden angeschlagen werden.*

27. In § 27 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,2012/56% durch den Ausdruck ,,56/2012 ersetzt;, dem § 27 wird
folgender Abs. 5 angefiigt:

,»(5) Frithestens am dreiundvierzigsten, spatestens am vierunddreifligsten Tag vor dem Wahltag haben
die Gemeinden auf Antrag des zustellungsbevollméchtigten Vertreters eines verdffentlichten
Landeswahlvorschlags des Landwahlkreises, dem die Gemeinde angehort, oder auf Antrag einer vom
zustellungsbevollmichtigten Vertreter bevollmichtigten Person fiir Zwecke des § 1 Abs.2 des
Parteiengesetzes 2012, BGBI. I Nr. 56/2012, sowie fiir Zwecke der Statistik gegen Ersatz der Kosten die
Daten der Wihlerverzeichnisse der Gemeinde in einheitlicher, verarbeitbarer Form mittels verschliisselter
Datentréiger oder verschliisselter elektronischer Ubertragung auszufolgen. Die Empfinger der Daten haben
den betroffenen Personenkreis in geeigneter Weise zu informieren. Die Abs. 1 bis 4 bleiben unberiihrt.*
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28. § 30 Abs. 1 lautet:

(1) Uber einen Berichtigungsantrag hat binnen sechs Tagen nach Ende des Einsichtszeitraums die
Gemeindewahlbehorde zu entscheiden. § 7 AVG findet Anwendung.*

29. Der bisherige Wortlaut des § 31 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1)*; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

,»(2) Hat ein Antrag eines Wahlberechtigten (§ 21 Abs. 1) gemal § 3 Abs. 1 WEViIG noch vor Ablauf
des Einsichtszeitraums zu einer Eintragung in die Wahlerevidenz der Gemeinde gefiihrt, so ist er ebenfalls
im Wéhlerverzeichnis zu erfassen.*

30. § 33 samt Uberschrift lautet:
»Behandlung der nach dem WEvViG erhobenen Berichtigungsantrige und Beschwerden

§ 33. Auf die zu Beginn des Einsichtszeitraums nach den Vorschriften des WEviG (§§ 6 bis 10) noch
nicht entschiedenen Berichtigungsantridge und Beschwerden gegen die Wéhlerevidenz sind die §§ 28 bis
32 anzuwenden.*

31. § 34 Abs. 2 lautet:

,»(2) Das abgeschlossene Wéhlerverzeichnis ist der Wahl unter Beifligung der gemdfl § 40 Abs. 1
vorgenommenen Vermerke zugrunde zu legen. Zu diesem Zweck ist nach Abschluss des
Waihlerverzeichnisses sowie nach Ablauf der im § 39 Abs. 1 vorgesehenen Frist ein aktualisierter Ausdruck
des Wihlerverzeichnisses herzustellen. Beim letztgenannten Ausdruck hat in der Rubrik ,,Anmerkung® bei
den Namen jener Wihler, fiir die eine Wahlkarte ausgestellt worden ist, das Wort ,,Wahlkarte*
aufzuscheinen. Uberdies sind die Zeilen, in denen dieses Wort aufscheint, z. B. durch Kursivschrift,
Fettdruck oder Farbdruck besonders hervorzuheben.

32. Dem § 35 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:
,,Die Zahl der im Ausland lebenden Wahlberechtigten ist jeweils getrennt auszuweisen.

33. § 36 Abs. 3 lautet:

,»(3) Die Gemeinden haben den Wahlberechtigten nach Abschluss des Wéhlerverzeichnisses (§ 34
Abs. 1) schnellstmoglich eine amtliche Wahlinformation im ortsiiblichen Umfang zuzustellen, der
zumindest der Familienname und Vorname des Wahlberechtigten, sein Geburtsjahr und seine Anschrift,
der Wahlort (Wahlsprengel), die fortlaufende Zahl auf Grund seiner Eintragung in das Wéhlerverzeichnis,
der Wahltag, die Wahlzeit und das Wahllokal zu entnehmen sein muss.*

34. In § 38 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,mangelnder Geh- und Transportfihigkeit oder Bettlagerigkeit* durch
die Wortfolge ,.einer Einschrankung ihrer Mobilitat” ersetzt.

35. § 39 Abs. 1 lautet:

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das
Waihlerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem Tag der Wahlausschreibung schriftlich oder
miindlich unter Angabe des Grundes gemél § 38 Abs. 1 durch den Wahlberechtigten zu beantragen. Eine
telefonische Beantragung ist nicht zulédssig. Rechtshandlungen eines Vertreters fiir einen Wahlberechtigten,
insbesondere eines Erwachsenenvertreters, im Zusammenhang mit der Beantragung der Ausstellung einer
Wabhlkarte sind nicht zuldssig. Der Antrag muss spétestens am vierten Tag vor dem Wahltag bei der
zustdndigen Behdrde einlangen. Miindlich kann der Antrag bis spitestens am zweiten Tag vor dem
Wahltag, 12.00 Uhr, gestellt werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein Antrag
schriftlich gestellt werden, wenn eine personliche Ubergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller
bevollméachtigte Person moglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der Wahlkarte auch
im Weg einer sterreichischen Vertretungsbehorde beantragt werden. Beim miindlich gestellten Antrag ist
die Identitét, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist, durch ein Dokument glaubhaft zu machen.
Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identitdt, sofern der Antrag im Fall einer elektronischen
Einbringung nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, auch auf andere Weise,
insbesondere durch Angabe der Passnummer, der Nummer des Personalausweises, durch Vorlage der
Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft gemacht werden.
Die Gemeinde ist ermédchtigt, die Passnummer oder die Nummer des Personalausweises im Weg einer
Passbehorde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der fiir die Ausstellung dieser
Dokumente zustandigen Behorde zu iiberpriifen. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, ist
die Gemeinde auch ermichtigt, die Passnummer oder die Nummer des Personalausweises anhand der
zentralen Evidenz gemdB § 22b des Passgesetzes 1992, BGBI. Nr. 839/1992, die Nummer des
Fiihrerscheins anhand des Zentralen Fiihrerscheinregisters (§ 16 des Fiihrerscheingesetzes, BGBI. I
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Nr. 120/1997) selbststindig zu tiberpriifen. Im Fall des § 38 Abs. 2 hat der Antrag das ausdriickliche
Ersuchen um den Besuch durch eine besondere Wahlbehorde gemédB § 73 Abs. 1 und die genaue Angabe
der Raumlichkeiten, wo der Antragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbehdrde erwartet, zu
enthalten. Bei Personen, die sich in o6ffentlichem Gewahrsam befinden, hat der Antrag eine behordliche
Bestétigung iiber die Unterbringung aufzuweisen. Das Ersuchen um den Besuch durch eine besondere
Wabhlbehorde gemal § 73 Abs. 1 kann auch nach Beantragung einer Wahlkarte, spitestens bis am zweiten
Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, erfolgen.*

36. § 39 Abs. 3 und 4 lautet:

,»(3) Die Wahlkarte ist als verschlieBbarer Briefumschlag herzustellen und hat die in der Anlage 3
ersichtlichen Aufdrucke aufzuweisen, darunter einen Barcode oder QR-Code, der einen bei einer Wahl sich
nicht wiederholenden und auf der Wahlkarte aufzudruckenden Zahlencode zu enthalten hat. Wahlkarten,
die mittels automationsunterstiitzter Datenverarbeitung ausgestellt werden, konnen anstelle der Unterschrift
des Biirgermeisters mit einer Amtssignatur gemaf3 §§ 19 und 20 des Bundesgesetzes iiber Regelungen zur
Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit 6ffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz — E-GovQ),
BGBI. I Nr. 10/2004, versehen werden, wobei § 19 Abs. 3 zweiter Satz E-GovG nicht anzuwenden ist. Die
Wabhlkarten-Formulare sowie die Wahlkarten-Schablonen (Abs. 4) sind den fiir die Ausstellung der
Wahlkarten zustindigen Behorden aufgrund einer regelmiBig durchzufiihrenden Bedarfserhebung in
ausreichendem Maf zur Verfiigung zu stellen.

(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so sind neben der Wahlkarte auch
ein amtlicher Stimmzettel und ein Wahlkuvert (§ 64 Abs. 1) auszufolgen. Letztere sind in den im Abs. 3
genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller
hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe sorgféltig zu verwahren. Mit dem Briefumschlag sind auch
eine Aufstellung gemal § 49 Abs. 8, eine Aufstellung gemédll § 106 Abs. 7 sowie eine gedruckte, in leicht
lesbarer Form ausgestaltete Information zur Stimmabgabe mittels Wahlkarte auszufolgen. Diese gedruckte
Information hat eine Schriftgro3e (Hohe der Gro3buchstaben) von zumindest 4,2 mm aufzuweisen. Blinden
oder schwer sehbehinderten Wahlern ist auf Ersuchen eine Wahlkarten-Schablone (Anlage 8) auszufolgen.
Die rechte obere Ecke der Wahlkarten-Schablone ist im Winkel von 45 Grad abzuschneiden. Im Fall einer
postalischen Versendung ist das Kuvert, in dem sich die Wahlkarte befindet, mit dem Vermerk ,,Wahlkarte
fiir die Nationalratswahl XXXX* zu kennzeichnen.*

37. In § 39 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge ,,Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72)“ durch die
Wortfolge ,Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in den in § 72 Abs. 1 erwdhnten
Einrichtungen® ersetzt.

38. In §39 Abs.5 Z3 wird die Wortfolge ,den Pflegling durch die Wortfolge ,die Person mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf™ ersetzt.

39. § 40 Abs. 1 erster Satz lautet:

,Die Gemeinde hat die Ausstellung einer Wahlkarte in der Datenverarbeitung ZeWaeR unter
Speicherung des auf der Wahlkarte im Barcode oder QR-Code enthaltenen Zahlencodes zu vermerken.*

40. In § 40 Abs. 4 entfillt der erste Satz.

41. Dem § 40 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefiigt:

»(5) Fiir den Fall, dass eine Wahlkarte dem Antragsteller personlich ausgefolgt wird, kann diese
unmittelbar nach ihrer Ausstellung in den Rdumen der ausstellenden Behorde zur Stimmabgabe mittels
Briefwahl verwendet und anschlieBend zur Weiterleitung an die zustindige Wahlbehorde hinterlegt
werden. Die Gemeinde hat durch Bereitstellung einer Wahlzelle oder eines hierfiir abgetrennten Raumes
oder Bereiches dafiir Sorge zu tragen, dass eine solche Stimmabgabe unter Wahrung des Wahlgeheimnisses
moglich ist. Der Ort fiir die Wahlzelle, den abgetrennten Raum oder den abgetrennten Bereich ist so
auszuwihlen, dass dieser fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar ist. Macht der Wéhler
von der Moglichkeit der Stimmabgabe nach Ausstellung der Wahlkarte Gebrauch, so hat der
Gemeindewahlleiter, in Statutarstidten der Bezirkswahlleiter, allenfalls unter Heranziehung von
Hilfskraften, nach Entgegennahme der Wahlkarte die Wahlkarte anhand des auf der Wahlkarte
aufscheinenden Barcodes oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen.
In gleicher Weise ist mit Wahlkarten vorzugehen, die der zustdndigen Wahlbehdrde im Postweg iibermittelt
worden sind. Eine Wahlkarte ist unmittelbar nach der Erfassung in einem besonderen Behiltnis amtlich
unter Verschluss zu verwahren.
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(6) Am zweiten Tag vor dem Wahltag, nach 17.00 Uhr, hat die Gemeindewahlbehdrde anhand der
Datenverarbeitung ZeWaeR die Anzahl der bei ihr zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten, sowie
der bei ihr hinterlegten oder allenfalls gemal § 60 Abs. 4 weitergeleiteten Wahlkarten festzustellen und die
Wahlkarten anschlieBend, nach Vorsortierung im Sinn von § 60 Abs.3 Z 1 bis 4, gegebenenfalls
entsprechend der Sprengelzugehdrigkeit aufzuteilen. Anschlieend sind die Wahlkarten unter Beifiigung
von durch die Datenverarbeitung ZeWaeR gebildeten Aufstellungen bis zum Wahltag in versiegelten
Umschldgen zu verwahren. Die Vorgidnge sind in Niederschriften der jeweiligen Wahlbehdrden
festzuhalten.

(7) Personen, fiir die eine Wahlkarte ausgestellt worden ist, ist es im Weg der Datenverarbeitung
ZeWaeR zu ermoglichen, den Status der Wahlkarte, soweit technisch moglich, auf elektronischem Weg zu
iiberpriifen. Eine Person, die den Status der fiir sie ausgestellten Wahlkarte {iberpriifen mochte, hat sich
hierzu im Fall einer Uberpriifung auf elektronischem Weg mittels qualifizierter elektronischer Signatur,
sonst bei der Gemeinde, die die Wahlkarte ausgestellt hat, mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu
identifizieren.*

42. In § 42 Abs. 3 wird im letzten Satz vor der Wortfolge ,,zur Fiihrung™ die Wortfolge ,,am Stichtag*
eingefiigt und es entfillt das Wort ,entweder” sowie die Wortfolge ,oder gerichtlich oder notariell
beglaubigt ist.*

43. § 43 Abs. 1 Z 2 lautet:

,,2. die Landesparteiliste, das ist ein Verzeichnis von hochstens doppelt so vielen Bewerbern, wie im
Landeswahlkreis Abgeordnete zu wéhlen sind, und zumindest eine Regionalparteiliste, das ist ein
Verzeichnis von hochstens zwolf oder doppelt so vielen Bewerbern, wie in den
Regionalwahlkreisen des Landeswahlkreises Abgeordnete zu wihlen sind, jeweils in der
beantragten, mit arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens,
Vornamens, Geburtsdatums, Geburtsortes, Berufs, der Adresse (Hauptwohnsitz, bei
Auslandsosterreichern Wohnsitz im Ausland) sowie allfalliger akademischer Grade jedes
Bewerbers, wobei ein Bewerber nicht auf mehreren Regionalparteilisten gleichzeitig aufscheinen
darf;“

44. § 49 Abs. 5 lautet:

,»(5) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen sind die Worte ,,Liste 1, 2, 3 usw.“ in fortlaufender
Nummerierung voranzusetzen. Beteiligt sich eine im zuletzt gewéhlten Nationalrat vertretene Partei nicht
an der Wahlwerbung, so ist diese Partei in der Veroffentlichung nicht zu beriicksichtigen.*

45. Dem § 49 Abs. 6 wird folgender Satz angefiigt:

,,Bei akademischen Graden von Bewerbern ist ausschlieBlich die jeweilige Eintragung im ZeWaeR
maBgeblich.“
46. Dem § 49 Abs. 8 werden folgende Siitze angefiigt:

,Weiters haben die Landeswahlbehorden den ortlichen Wahlbeh6rden in ausreichender Anzahl
Abdrucke der Landesparteilisten fiir das Anschlagen in den Wabhlzellen (§ 57 Abs. 4) zur Verfiigung zu
stellen. Die Schriftgroe (Hohe der GrofSbuchstaben) auf den Aufstellungen und Abdrucken hat zumindest
2,8 mm zu betragen.*

47. § 52 Abs. 2 letzter Satz lautet:

,Die  Wahlsprengel, Wahllokale, Verbotszonen und die Wahlzeit sind spidtestens am
achtundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag festzusetzen.*
48. § 52 Abs. 4 erster Satz lautet:

»lm Einzelfall konnen auch in einer angrenzenden Gemeinde im Landeswahlkreis Wahllokale
eingerichtet werden, wenn dadurch die Ausiibung des Wahlrechts oder die Bereitstellung eines Wahllokals
wesentlich erleichtert wird.*

49. § 52 Abs. 6 und 7 lautet:

»(6)  Unter Beriicksichtigung der  Rahmenbedingungen des §6 des  Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetzes, BGBI. I Nr. 82/2005, sollen nach Malligabe der technischen
Maglichkeiten alle Wahllokale fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein. Jedenfalls ist
vorzusehen, dass in jedem Gebédude, in dem ein Wahllokal eingerichtet ist oder mehrere Wahllokale
eingerichtet sind, zumindest ein Wahllokal fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar ist. Fiir
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blinde und schwer sehbehinderte wahlberechtigte Personen sind in diesen Gebduden geeignete Leitsysteme
oder gleichwertige Losungen vorzusehen. Bis spitestens 1. Janner 2028 ist sicherzustellen, dass alle
Wahllokale fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein werden.

(7) Die von der Gemeindewahlbehorde getroffenen Verfiigungen, insbesondere jene, die die Orte der
Wahllokale und die Wahlzeit betreffen, sind unverziiglich, allenfalls im Weg der Bezirkswahlbehdrden, an
die Landeswahlbehorden weiterzuleiten. Spitestens am dreizehnten Tag vor der Wahl haben die
Landeswahlbehorden, in Wien der Magistrat, die gesammelten Daten der Bundeswahlbehorde auf
elektronischem Weg zu iibermitteln.*

50. § 52 Abs. 6 und 7 lautet:

,(6) Alle Wahllokale miissen fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein. Fiir blinde
und schwer sehbehinderte wahlberechtigte Personen sind geeignete Leitsysteme oder gleichwertige
Losungen vorzusehen.

(7) Die von der Gemeindewahlbehorde getroffenen Verfiigungen, insbesondere jene, die die Orte der
Wahllokale und die Wahlzeit betreffen, sind unverziiglich, allenfalls im Weg der Bezirkswahlbehorden, an
die Landeswahlbehorden weiterzuleiten. Spitestens am dreizehnten Tag vor der Wahl haben die
Landeswahlbehorden, in Wien der Magistrat, die gesammelten Daten der Bundeswahlbehérde auf
elektronischem Weg zu iibermitteln.*

51. In § 54 wird im letzten Satz der Ausdruck ,,§ 106 Abs. 6° durch den Ausdruck ,,§ 106 Abs. 7* ersetzt.

52.§ 56 Abs. 1 lautet:

(1) Jedes Wahllokal ist von der zustindigen Behorde als Wahllokal fiir Wahlkartenwihler zu
bestimmen. Davon abgewichen werden darf, wenn sich in einem Gebdude mehr als ein Wahllokal befindet
und mindestens ein Wahllokal fiir Wahlkartenwéhler in diesem Gebdude bestimmt wird, das barrierefrei
erreichbar ist. Mitgliedern der Wahlbehorden sowie deren Hilfskrdften und den Wahlzeugen bleibt es
jedoch, falls sie Wahlkarten besitzen, unbenommen, ihr Wahlrecht auch vor der Wahlbehorde auszuiiben,
bei der sie Dienst verrichten.*

53.§ 57 Abs. 4 letzter Satz lautet:

,,<AuBerdem haben sich in jeder Wahlzelle an einer sichtbaren Stelle die von der Landeswahlbehdrde
zur Verfiigung gestellten Abdrucke der abgeschlossenen und von ihr verdffentlichten Landesparteilisten
sowie die Aufstellung gemél § 106 Abs. 7 zu befinden.*

54. Dem § 57 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(0) In jedem barrierefrei erreichbaren Wahllokal (§ 52 Abs. 6) hat zumindest eine Wahlzelle
barrierefrei benutzbar zu sein.*

55. § 60 Abs. 2 erster Satz lautet:

,.Hierzu hat der Wiahler den von ihm ausgefiillten amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert (§ 64
Abs. 1) zu legen und dieses in die Wahlkarte zu legen.*

56. In § 60 Abs. 2 wird im vierten Satz die Wortfolge ,,ist entweder” durch die Wortfolge ,,ist, sofern sie
nicht nach Stimmabgabe bei der ausstellenden Behorde zur Weiterleitung an die zustdndige Wahlbehorde
hinterlegt wird, entweder®.

57.§ 60 Abs. 3 bis 5 lautet:

,»(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn

1. die eidesstattliche Erklarung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den
Wahlberechtigten abgegeben wurde,

2. die Wahlkarte nicht zugeklebt ist,

3. die Priifung auf Unversehrtheit ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschidigt ist, dass ein
vorangegangenes missbrauchliches Entnehmen oder Zuriicklegen des inliegenden Wahlkuverts
nicht ausgeschlossen werden kann,

4. die Daten des Wihlers auf der Wahlkarte nicht erkennbar sind,

5. die Wahlkarte, auller im Fall des § 40 Abs. 6, nicht spétestens am Wahltag, 17.00 Uhr, bei einer
Bezirkswahlbehorde eingelangt oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal abgegeben
worden ist,

6. die Wahlkarte kein Wahlkuvert (§ 64 Abs. 1) enthilt,
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7. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das Wahlkuvert (§ 64 Abs. 1) enthélt,
8. die Wahlkarte zwei oder mehrere Wahlkuverts (§ 64 Abs. 1) enthdlt,
9. das Wahlkuvert, abgesehen vom Aufdruck gemif3 § 64 Abs. 1, beschriftet ist.

(4) Nach Einlangen einer fiir eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarte bei der
Bezirkswahlbehorde hat der Bezirkswahlleiter, allenfalls unter Heranziechung von Hilfskréiften, die
Wahlkarte anhand des auf der Wahlkarte aufscheinenden Barcodes oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der
Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen. Eine Wahlkarte ist unmittelbar nach der Erfassung in einem
besonderen Behiltnis amtlich unter Verschluss zu verwahren. AuBlerhalb von Statutarstidten hat die
Bezirkswahlhérde am zweiten Tag vor dem Wahltag, nach 12.00 Uhr, anhand der Datenverarbeitung
ZeWaeR die Anzahl der bei ihr im Postweg eingelangten oder hinterlegten Wahlkarten festzustellen und
die Wahlkarten anschlieBend auf die Gemeinden ihres Zustindigkeitsbereichs aufzuteilen und an die
Gemeindewahlbehdrden unter Beifiigung von durch die Datenverarbeitung ZeWaeR gebildeten
Aufstellungen, bis 17.00 Uhr einlangend, in versiegelten Umschldgen zu iibermitteln. Eine nach dieser
Ubermittlung eingelangte oder entgegengenommene Wahlkarte ist im Sinne des ersten Satzes zu erfassen
und anschlieBend bis zur Auszdhlung (§ 90 Abs. 1) amtlich unter Verschluss zu verwahren. Durch
Vereinbarung mit dem die Wahlkarten beférdernden Universaldienstbetreiber ist dafiir Sorge zu tragen,
dass Wabhlkarten, die bis zum Tag vor dem Wahltag, 9.00 Uhr, im Inland im Postweg versendet worden
sind, der zustindigen Bezirkswahlbehdrde am Wahltag, bis 17.00 Uhr, zugestellt werden. Die
Vereinbarung hat auch eine zentrale Verrechnung der bei der Zustellung der Wahlkarten entstehenden
Portokosten zu enthalten.

(5) Am Wahltag hat die Gemeindewahlbehorde, moglichst vor Beginn der Wahlhandlung,
gegebenenfalls die gemiBl § 40 Abs. 6 gebildeten Umschlige durch Boten an die zustindigen
Sprengelwahlbehorden zu libermitteln. Diese haben die Wahlkarten in ein gesondertes Behéltnis zu legen.
Die Ubermittlung der Umschlige entfillt, wenn diese einem Wahlsprengel zugeordnet sind, fiir den die
Gemeindewahlbehorde als 6rtliche Wahlbehorde tétig wird.

58. Dem § 60 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(6) Am Wabhltag hat die Bezirkswahlbehorde von 8.00 bis 17.00 Uhr fiir die Entgegennahme von
Wabhlkarten Sorge zu tragen.*

59. § 61 Abs. 1 lautet:

(1) Zu jeder ortlichen Wahlbehorde und in jede besondere Wahlbehorde kdnnen von jeder Partei,
deren Landeswahlvorschlag veroffentlicht wurde, zwei wahlberechtigte Wahlzeugen entsendet werden. Die
Wabhlzeugen sind der Bezirkswahlbehorde spétestens am zehnten Tag vor dem Wahltag durch den
zustellungsbevollmachtigten Vertreter der Partei oder einer von diesem bevollméchtigten Person schriftlich
namhaft zu machen. Der Austausch eines Wahlzeugen durch die fiir die Namhaftmachung befugten
Personen ist bis zum dritten Tag vor dem Wahltag zuldssig. Jeder Wahlzeuge erhdlt vom
Gemeindewahlleiter, in Statutarstddten vom Bezirkswabhlleiter, einen Eintrittsschein, der ihn zum Eintritt
in das Wahllokal ermédchtigt und beim Betreten des Wahllokals der Wahlbehdrde vorzuweisen ist.*

60. In § 62 Abs. 3 wird im ersten Satz nach dem Wort ,,Wahlleiters* die Wortfolge ,,zur Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung* eingefiigt.
61. Dem § 62 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes haben auf Ersuchen des Wahlleiters bei
MaBnahmen gemif Abs. 3 im Rahmen der ihnen sonst zukommenden Aufgaben sowie durch Maflnahmen
zur Einleitung und Sicherung des Verwaltungsstrafverfahrens mitzuwirken.*

62. § 64 Abs. 1 lautet:

,»(1) Fiir die Wihler sind blaue undurchsichtige Wahlkuverts zu verwenden, die auf der Lasche jeweils
den Aufdruck ,,Bitte dieses Kuvert nicht zukleben!* aufweisen. Fiir Stimmabgaben mittels Wahlkarten vor
Wahlbehorden sind, ausgenommen bei Stimmabgaben geméll § 70 Abs. 2, verschlieSbare beige-farbene
Wahlkuverts zu verwenden, auf denen die Nummern der jeweiligen Landeswahlkreise aufgedruckt sind.*

63. Dem § 64 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Die Kosten der Herstellung der Wahlkuverts (Abs. 1) sowie fiir den Versand an die
Bezirkswahlbehorden sind vom Bund zu tragen.*
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64. § 65 Abs. 1 erster Satz lautet:

,,Ins Wahllokal diirfen aufler der Wahlbehorde nur deren Hilfskréfte, die Vertrauenspersonen, die
Wabhlzeugen, die Wiahler zum Zweck der Abgabe der Stimme, erforderliche Begleitpersonen von Wéhlern,
Personen, die fiir sich oder andere Personen zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendete Wahlkarten
abgeben, die allenfalls zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung erforderlichen Amtspersonen, sowie
akkreditierte Personen gemal3 § 20a Abs. 3 zugelassen werden.*

65. In § 66 Abs. 1 entfillt im ersten Satz das Wort ,,selbstindigen” und im zweiten Satz wird die Wortfolge
,»Korper- oder sinnesbehinderte Wahler” durch die Wortfolge ,,Wiahler mit Korperbehinderungen,
Sinnesbehinderungen oder kognitiven Behinderungen® ersetzt.

66. In § 66 Abs. 2 wird die Wortfolge , korper- oder sinnesbehindert™ durch die Wortfolge ,.korperbehindert,
sinnesbehindert oder kognitiv behindert* ersetzt.

67. Dem § 66 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:
,Das Tétigwerden einer Person in ihrer Eigenschaft als Vertreter, insbesondere als

Erwachsenenvertreter, ohne die vorgenommene Auswahl sowie die Bestétigung durch den Wéhler (Abs. 1)
sind nicht zuléssig.*

68. In § 66 Abs. 4 wird die Wortfolge ,blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich® durch die Wortfolge
,.korperbehindert, sinnesbehindert oder kognitiv behindert* ersetzt.

69. In § 66 Abs. 5 wird das Wort ,,Pfleglingen” durch die Wortfolge ,,Personen mit Behandlungsbedarf oder
Pflegebedarf und die Wortfolge ,Heil- und Pflegeanstalten® durch die Wortfolge ,den in § 72 Abs. 1
erwahnten Einrichtungen® ersetzt.

70. Dem § 66 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,(6) Fiir Wahler mit kognitiven Behinderungen ist eine schriftliche Information iiber den Wahlvorgang
in leicht lesbarer Form herzustellen und jedenfalls im Weg der Gemeinden ortsiiblich zu verbreiten.*

71. In § 68 Abs. 1 werden dritter bis sechster Satz durch folgende Siitze ersetzt:

,,JBinem Wahlkartenwiihler geméB § 70 Abs. 2 hat der Wahlleiter nach Offnung des ihm von diesem
zu iibergebenden Briefumschlages (§ 39 Abs. 4) den inliegenden amtlichen Stimmzettel samt dem
Wahlkuvert (§ 64 Abs. 1) auszuhéndigen. Den tibrigen Wahlkartenwéhlern hat der Wahlleiter anstelle des
entnommenen Wahlkuverts (§ 64 Abs. 1) ein verschlieBbares beige-farbenes Wahlkuvert seines
Landeswahlkreises zu iibergeben. Das Wahlkuvert geméll § 64 Abs. 1 hat der Wahlleiter zu vernichten.
Der Wahlleiter hat jeden Wahlkartenwihler ausdriicklich darauf aufmerksam zu machen, dass zur
Stimmabgabe der bereits bei der Ausstellung der Wahlkarte ausgefolgte Stimmzettel zu verwenden ist.*

72.In § 68 Abs. 1 entfillt der letzte Satz.

73. § 69 lautet:

,»869. Der Name des Wahlers, der seine Stimme abgibt, wird von einem Beisitzer in das
Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl und unter Beisetzung der fortlaufenden Zahl des
Waihlerverzeichnisses eingetragen oder dementsprechend in einem elektronischen gefiihrten
Abstimmungsverzeichnis erfasst. Gleichzeitig wird die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses
von einem zweiten Beisitzer in der Rubrik ,,Abgegebene Stimme* des Wéhlerverzeichnisses an
entsprechender Stelle vermerkt.*

74. In § 70 Abs. 1 entfillt der letzte Satz.

75. In §71 Abs. 1 wird im letzten Satz nach dem Wort ,,Wahlbehorde die Wortfolge ,,, den
Vertrauenspersonen® eingefiigt sowie das Wort ,,insolange* durch die Wortfolge ,,50 lange* ersetzt.

76. § 72 samt Uberschrift lautet:

»Ausiibung des Wahlrechts von Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in Heil- und
Pflegeanstalten einschliefilich Alten- und Pflegeheimen sowie Wohneinrichtungen der Behinderten-
und Jugendhilfe

§ 72. (1) Um den in 6ffentlichen oder privaten Heil- und Pflegeanstalten einschlieBlich Alten- und
Pflegeheimen sowie Wohneinrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe untergebrachten Personen mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf die Ausiibung des Wahlrechts zu erleichtern, kann die
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Gemeindewahlbehorde, in Wien der Magistrat, fiir den ortlichen Bereich des Anstaltsgebaudes einen oder
mehrere besondere Wahlsprengel errichten. Die Bestimmungen der §§ 52 bis 54 sind hierbei sinngemé8 zu
beachten. Die Entgegennahme von Wahlkartenstimmen, die von anderen anwesenden Personen abgegeben
werden, ist zuldssig.

(2) Werden Wahlsprengel gemal3 Abs. 1 errichtet, so haben mobile Personen mit Behandlungsbedarf
oder Pflegebedarf ihr Wahlrecht in den Wahllokalen der nach Abs. 1 zustéindigen Sprengelwahlbehorden
auszuiiben. Das gleiche gilt fiir mobile Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf, die ihre Stimme
mittels Wahlkarte abgeben.

(3) Die nach Abs. 1 zustindige Sprengelwahlbehorde kann sich mit ihren Hilfskrédften, den
Vertrauenspersonen und den Wahlzeugen zum Zweck der Entgegennahme der Stimmen von Personen mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf, die in ihrer Mobilitdt eingeschriankt sind, auch in deren Liegerdume
begeben. Hierbei ist durch entsprechende Einrichtungen (zum Beispiel Aufstellen eines Wandschirmes und
dergleichen) vorzusorgen, dass die Person mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf unbeobachtet von
allen anderen im Liegeraum befindlichen Personen ihren Stimmezettel ausfiillen und in das ihr vom
Wahlleiter zu iibergebende Wahlkuvert einlegen kann.

(4) Im Ubrigen sind auch bei der Ausiibung des Wahlrechts nach den Abs. 2 und 3 die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes, insbesondere die der §§ 39 und 40 sowie 68 und 70 iiber die Teilnahme an der Wahl
und die Ausiibung des Wahlrechts mittels Wahlkarten zu beachten.*

77. In der Uberschrift zu § 73 und in § 73 Abs. 2 wird das Wort ,bettligerige* durch die Wortfolge ,,in ihrer
Mobilitdt eingeschrankte* ersetzt.

78.In § 73 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefiigt:
,, Die Zusammensetzung der besonderen Wahlbehorde entspricht jener der Sprengelwahlbehdrde.

79. § 73 Abs. 3 und 4 lautet:

,»(3) Die bei den Wahlhandlungen abgegebenen Wahlkuverts (§ 64 Abs. 1) sind gegebenenfalls nach
Wahlsprengeln getrennt in versiegelte Behiltnisse zu legen. Die beige-farbenen Wahlkuverts von
Wahlkartenwihlern gemi3 § 38 Abs. 2 aus anderen Gemeinden sind gesondert aufzubewahren und in
jedem Fall der Gemeindewahlbehorde zu iibergeben. Die Stimmezettelpriifung durch die besonderen
Wahlbehorden umfasst lediglich die im § 84 Abs. 2 bestimmte Feststellung. Hinsichtlich der Niederschrift
der besonderen Wahlbehorden ist § 85 Abs. 2 lit. a bis i, Abs. 3 lit. a bis d und g sowie Abs. 4 sinngemal
anzuwenden.

(4) Die Gemeindewahlbehdrden, in Wien der Magistrat, haben eine oder mehrere Wahlbehorden zu
bestimmen, die die Wahlkuverts von Stimmabgaben vor der besonderen Wahlbehorde in die Feststellung
des Ergebnisses miteinzubeziehen hat. Die besondere Wahlbehorde hat die versiegelten Behiltnisse der
jeweils zustindigen Wahlbehorde zu iibergeben und diese Vorginge in der Niederschrift der besonderen
Wahlbehérde festzuhalten. Die jeweils zustindige Wahlbehorde hat sodann nach Offnung des versiegelten
Behiltnisses die ungedftnet iibernommenen Wahlkuverts der in ihrer Mobilitit eingeschrinkten oder in
ihrer Freiheit beschrankten Wihler in die Feststellung ihres eigenen Wahlergebnisses ununterscheidbar
einzubeziehen. Die Gemeindewahlbehdrde hat die beige-farbenen Wahlkuverts von in ihrer Mobilitét
eingeschrankten oder in ihrer Freiheit beschriankten Wéhlern aus anderen Gemeinden nach den §§ 84 Abs. 4
erster und zweiter Satz und 85 Abs. 3 lit. g zu behandeln. Die Wahlakten einschlieBlich der Niederschriften
der besonderen Wahlbehorden bilden einen Teil des Wahlaktes der Gemeindewahlbehdrde.*

80. § 74 letzter Satz lautet:

,Im Ubrigen sind die Bestimmungen fiir die Ausiibung des Wahlrechts von Personen mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf (§ 72) sinngeméal zu beachten.*
81. In § 75 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefiigt:

,,.Die rechte obere Ecke ist im Winkel von 45 Grad abzuschneiden.*

82. § 75 Abs. 4 lautet:

,(4) Die Kosten der Herstellung des amtlichen Stimmzettels, der Stimmzettel-Schablone (§ 66 Abs. 1),
der Aufstellungen gemill § 49 Abs. 8 sowie fiir die Veroffentlichungen gemél § 54 und § 57 Abs. 4 sind
vom Bund zu tragen.*

83. In § 81 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort ,Leere die Wortfolge ,,, abgesehen vom Aufdruck
gemal} § 64 Abs. 1 beschriftete oder zugeklebte Wahlkuverts zdhlen als ungiiltige Stimmzettel.* eingefiigt.
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84. In § 84 Abs. 1 wird das Wort ,Hilfsorgane* durch das Wort ,Hilfskréfte* ersetzt.

85. § 84 Abs. 7 entfillt und erhalten die Abs. 3 bis 6 die Absatzbezeichnungen ,(4)* bis ,(7)“; nach § 84
Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefiigt:

»(3) Danach priift die Wahlbehorde die Wahlkarten aus den gemdB § 40 Abs. 6 gebildeten
Umschldgen, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, auf Nichtigkeitsgriinde nach § 60 Abs. 3 Z 1
bis 4. Wahlkarten, bei denen ein solcher Nichtigkeitsgrund vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung nicht
miteinbezogen werden. Danach 6ffnet die Wahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften,
die Wahlkarten. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemiB § 60 Abs. 3 Z 6 bis 9 vorliegt, diirfen
in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Die Wahlbehorde legt die Wahlkuverts
der miteinzubeziehenden Wahlkarten in die Wahlurne. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem
Wabhlakt unter Verschluss beizufiigen. Die Griinde fiir das Nicht-Miteinbeziehen der Wahlkarten sind in
der Niederschrift (§ 85) unter Heranziehung der Aufstellungen gemil § 40 Abs. 6 vorletzter Satz
festzuhalten.*

86. § 84 Abs. 4 (neu) erster Satz lautet:
,Danach hat die Wahlbehorde die Wahlurne zu entleeren und die beige-farbenen Wahlkuverts

auszusondern, zu zdhlen und zu verpacken.*

87. In § 84 Abs. 4 (neu) lit. ¢ sowie in §85 Abs. 2 lit. g wird jeweils die Wortfolge ,,aus anderen
Regionalwahlkreisen® durch die Wortfolge ,mit beige-farbenen Wahlkuverts® ersezzt.
88. § 84 Abs. 6 (neu) lautet:

,(6) Die nach Abs. 5 getroffenen Feststellungen sowie die Zahl der von Wahlkartenwéhlern mit beige-
farbenen Wahlkuverts abgegebenen Wahlkuverts sind sofort in der Niederschrift (§ 85) zu beurkunden und
in den Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, der Gemeindewahlbehorde, in den iibrigen
Gemeinden der Bezirkswahlbehorde, auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). Wurden
Stimmen durch Wahlkartenwéhler aus anderen Regionalwahlkreisen nicht abgegeben, so ist dies hierbei
ausdriicklich anzugeben.*

89. In § 85 Abs. 2 lit. j wird der Ausdruck ,,§ 84 Abs. 3 und 4 durch den Ausdruck ,,§ 84 Abs. 3 bis 5
erselzt.

90. § 85 Abs. 2 lit. k lautet:

k) gegebenenfalls die Zahl der gemdfl § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten, die zur
Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, getrennt nach Stimmbezirken sowie
gegebenenfalls die Zahl der gemal § 40 Abs. 5 entgegengenommenen Wahlkarten.*

91. § 85 Abs. 3 lit. h und i lautet:
,.h) die gemal § 84 Abs. 7 ausgefiillten Vorzugsstimmenprotokolle;

i) gegebenenfalls die beige-farbenen Wahlkuverts in dem besonders gekennzeichneten und
versiegelten Umschlag (§ 84 Abs. 4 zweiter Satz);*

92. § 85 Abs. 3 lit. k lautet:

,.K) gegebenenfalls die gemil § 70 Abs. 3 entgegengenommenen und gezihlten Wahlkarten, die zur
Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, in Umschldgen verpackt sowie gegebenenfalls die
gemal § 40 Abs. 5 entgegengenommenen Wahlkarten;*

93. Dem § 85 Abs. 3 wird folgende lit. | angefiigt:
,.1) gegebenenfalls die fortlaufende Aufstellung gemaB § 40 Abs. 6.

94. In § 85 Abs. 9 entfillt die Wortfolge ,,, in Stadten mit eigenem Statut an die Bezirkswahlbehorde®.
95. In § 86 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 84 Abs. 5 durch den Ausdruck ,,§ 84 Abs. 6 ersetzt.

96. In § 86 Abs. 2 wird im zweiten und im letzten Satz jeweils der Ausdruck ,,§ 84 Abs. 3 und 4 durch den
Ausdruck ,,§ 84 Abs. 4 und 5% ersetzt.

97. § 86 Abs. 5 lautet:

»(5) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, haben die Gemeindewahlbehorden, in
Statutarstddten ausgenommen Wien die Bezirkswahlbehdrden, nach Bildung der Niederschriften am
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Wahltag, jedoch nicht vor 17.00 Uhr, dafiir Sorge zu tragen, dass die Stimmenergebnisse der Gemeinde,
gegliedert nach den Ergebnissen der Wahlsprengel, auf ortsiibliche Weise, jedenfalls im Internet,
ver6ffentlicht werden.*

98. Dem § 87 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Ist aufgrund eines Ausfalls der Datenverarbeitung ZeWaeR oder aufgrund sonstiger
aullergewohnlicher Ereignisse eine Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR nicht moglich, so haben
bei Unaufschiebbarkeit alle erforderlichen Schritte nach Moglichkeit auf alternativem Weg, insbesondere
in Papierform, zu erfolgen.*

99. In § 88 entfallen die Absatzbezeichnung ,(1)* und der Abs. 2.
100. In § 88 wird das Wort ,,Wien® durch das Wort ,,Statutarstidten® ersetzt.

101. § 89 samt Uberschrift lautet:

,,fjbermittlung der Wahlakten der Gemeindewahlbehorden, in Statutarstidten der
Sprengelwahlbehorden, an die Bezirkswahlbehorde

§89. (1) Die Wahlakten der Gemeindewahlbehdrden, in Wien die Wahlakten der
Sprengelwahlbehoérden, sind nach Feststellung des ortlichen Wahlergebnisses unverziiglich der zustdndigen
Bezirkswahlbehorde verschlossen und womdéglich im versiegelten Umschlag zu {ibermitteln. Das
Ubermitteln der Beilagen gemiB § 85 Abs. 3 lit. ¢, e bis g und j kann unterbleiben, wenn sichergestellt ist,
dass die Beilagen an iibergeordnete Wahlbehdrden zum Zweck der Uberpriifung der Wahlakten jederzeit
nachgereicht werden kdnnen.

(2) Die Gemeindewahlbehorden, die ihre Wahlakten nicht mehr am Wahltag der Bezirkswahlbehorde
tibermitteln konnen, haben jedenfalls die von Wahlkartenwéhlern abgegebenen beige-farbenen
Wahlkuverts unverziiglich nach der gemil § 84 Abs.4 vorgenommenen Zdhlung gesondert an die
Bezirkswahlbehorde weiterzuleiten. Gleichzeitig sind die Wahlkarten geméf § 70 Abs. 3 zu zdhlen und an
die Bezirkswahlbehorde weiterzuleiten.

(3) Die Bezirkswahlbehdrde hat zundchst die von Wahlkartenwéhlern abgegebenen beige-farbenen
Wahlkuverts sowie die gemél § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten nach Landeswahlkreisen zu
ordnen und zu zdhlen. AnschlieBend sind die Wahlkarten anhand des auf diesen aufscheinenden Barcodes
oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen. SchlieBlich sind die
Wahlkuverts gemeinsam mit den Wahlkarten aus anderen Regionalwahlkreisen zu verpacken und
unverziiglich der Landeswahlbehoérde zu iibermitteln.*

102. § 90 Abs. 1 und 2 lautet:

(1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, priift die Bezirkswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung
von Hilfskréften, die gemal § 60 Abs. 2 oder 4 eingelangten sowie die gemidl3 § 70 Abs. 3 von den drtlichen
Wahlbehdrden entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehdrde weitergeleiteten Wahlkarten des
eigenen Regionalwahlkreises zundchst unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR auf ihre
Vollzéhligkeit. Danach priift die Bezirkswahlbehorde die Wahlkarten, allenfalls unter Heranziehung von
Hilfskriften, auf Nichtigkeitsgriinde nach § 60 Abs.3 Z 1 bis 5. Wahlkarten, bei denen ein solcher
Nichtigkeitsgrund vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach 6ffnet
die Bezirkswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, die Wahlkarten. Wahlkarten, bei
denen ein Nichtigkeitsgrund gemdl § 60 Abs.3 Z 6 bis 9 vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung
ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubezichende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter
Verschluss beizufiigen. Die Griinde fiir das Nicht-Miteinbeziechen der Wahlkarten sind in einer
Niederschrift festzuhalten. Die Bezirkswahlbehorde legt die Wahlkuverts der miteinzubeziehenden
Wabhlkarten in ein hierfiir vorbereitetes Behiltnis und mischt diese. Danach hat die Bezirkswahlbehdrde
diese, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, zu 6ffnen, die amtlichen Stimmzettel zu entnehmen,
deren Giiltigkeit zu tberpriifen, die ungiiltigen amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu
versehen und fiir die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen festzustellen:

1. die Gesamtsumme der abgegebenen giiltigen und ungiiltigen Stimmen,;
2. die Summe der abgegebenen ungiiltigen Stimmen;
3. die Summe der abgegebenen giiltigen Stimmen;

4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen giiltigen Stimmen (Parteisummen).

(2) Sodann hat die Bezirkswahlbehdrde die Wahlergebnisse gemd3 Abs. 1 mit den Wahlergebnissen
gemdl § 88 zusammenzurechnen, unverziiglich, auf die schnellste Art der zustéindigen Landeswahlbehdrde
bekanntzugeben (Sofortmeldung) und in einer Niederschrift festzuhalten, die mit Hilfe der
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Datenverarbeitung ZeWaeR vorbereitet werden kann. Die Ergebnisse der sich aus den Auswertungen
gemil Abs. 1 ergebenden Stimmen sind getrennt auszuweisen. AnschlieBend hat die Bezirkswahlbehorde
fiir die sich aus den Auswertungen gemall Abs. 1 ergebenden Stimmen die fiir jeden Bewerber auf den
Parteilisten entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in Vorzugsstimmenprotokolle einzutragen.*

103. Dem § 90 Abs. 5 wird folgender Satz angefiigt:

,.Nicht miteinzubeziehen gewesene Wahlkarten sowie gemaf3 § 70 Abs. 3 entgegengenommene, der
Bezirkswahlbehorde jedoch nicht fristgerecht weitergeleitete Wahlkarten sind unter Verschluss
beizufiigen.*

104. § 96 Abs. 1 und 2 lautet:

,(1) Nach Einlangen der gemif § 94 Abs. 3 von den anderen Landeswahlbehorden weitergeleiteten
Wabhlkarten hat die Landeswahlbehorde diese anhand des jeweils auf der Wahlkarte aufscheinenden
Barcodes oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen. AnschlieSend
sind die Wahlkarten bis zur Auszdhlung (Abs. 2) amtlich unter Verschluss zu verwahren.

(2) Am vierten Tag nach dem Wahltag, 9.00 Uhr, priift die Landeswahlbehdrde, allenfalls unter
Heranziehung von Hilfskréiften, die gemiBl § 94 Abs.3 von den anderen Landeswahlbehdrden
weitergeleiteten Wahlkarten unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR auf ihre Vollzahligkeit.
Danach priift die Landeswahlbehorde die Wahlkarten, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, auf
Nichtigkeitsgriinde nach § 60 Abs.3 Z 1 bis 5. Wahlkarten, bei denen ein solcher Nichtigkeitsgrund
vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach o6ffnet die
Landeswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskrédften, die Wahlkarten. Wahlkarten, bei
denen ein Nichtigkeitsgrund gemdll § 60 Abs.3 Z 6 bis 9 vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung
ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubeziechende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter
Verschluss beizufiigen. Die Griinde fiir das Nicht-Miteinbeziehen der Wahlkarten sind in der Niederschrift
der Landeswahlbehorde (§ 99) festzuhalten. Die Landeswahlbehdrde legt die Wahlkuverts der
miteinzubeziehenden Wahlkarten in ein hierfiir vorbereitetes Behéltnis.*

105. § 106 Abs. 4 erster Satz lautet:

,In der Bundesparteiliste sind die Bewerber in der beantragten Reihenfolge mit arabischen Ziffern
unter Angabe des Vornamens, Familiennamens, Geburtsdatums, Geburtsortes, Berufs, der Adresse
(Hauptwohnsitz, bei Auslandsdsterreichern Wohnsitz im Ausland) sowie allfélliger akademischer Grade
jedes Bewerbers anzufiihren.*

106. In § 106 Abs. 4 wird nach dem fiinften Satz folgender Satz eingefiigt:

,.Ein Bewerber, der nicht wéhlbar ist oder dessen schriftliche Erkldrung nicht vorliegt, ist auf dem
Bundeswahlvorschlag zu streichen.*

107. Dem § 106 Abs. 6 wird folgender Satz angefiigt:

,,Bei akademischen Graden von Bewerbern ist ausschlieBlich die jeweilige Eintragung im ZeWaeR
malgeblich.

108. Dem § 106 Abs. 7 wird folgender Satz angefiigt:

,,Die SchriftgroBe (Hohe der GroBbuchstaben) auf den Aufstellungen hat zumindest 2,8 mm zu
betragen.*

109. Dem § 107 wird folgender Abs. 9 angefiigt:

»(9) Die Wahlakten der Landeswahlbehdrden sind so lange unter Verschluss aufzubewahren, bis das
Ergebnis der nichstfolgenden Nationalratswahl unanfechtbar feststeht, und anschlieBend zu vernichten.
Beilagen gemiB § 85 Abs. 3 lit. ¢, e bis g und j, bei denen die Ubermittlung gemiB § 89 Abs. 1 zweiter Satz
unterblieben ist, sind bereits zu vernichten, sobald das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht.

110. In § 111 Abs. 3 wird das Wort ,,zurliickgelegt™ durch das Wort ,,zurlicklegt ersetzt.
111. § 124 Abs. 1 letzter Satz lautet:

,Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfiir eine Pauschalentschddigung in der Hohe von
2,00 Euro pro Wahlberechtigten zu leisten.*
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112. In § 124 Abs. 2 wird die Jahreszahl ,2012° durch die Jahreszahl ,,2025, jeweils die Jahreszahl
»2011 durch die Jahreszahl ,2024“ sowie der Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2010 durch den
Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2020 ersetzt.

113. In § 127 Z 2 wird im letzten Satz das Wort ,,Landes® durch das Wort ,,Landeswahlkreises* ersetzt.

114. Dem § 129 wird folgender Abs. 14 angefiigt:

»(14) § 2 Abs. 2, § 6 Abs. 6, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 1 bis 3, § 9 Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 15 Abs. 2, 3 und
6,816 Abs.2und 3, § 17 Abs. 1 und 3, § 19 Abs. 3 und 5, § 20 samt Uberschrift, § 20a Abs. 4 Z 2, § 23
Abs. 1, § 24 Abs. 1 sowie die Absatzbezeichnung ,,(3)* des bisherigen § 24 Abs. 4, § 25 Abs. 2 bis 5, § 26,
§ 27 Abs. 1 und 5, § 30 Abs. 1, die Absatzbezeichnung ,,(1)“ des bisherigen § 31 sowie § 31 Abs. 2, § 33
samt Uberschrift, § 34 Abs. 2, § 35 Abs. 1, § 36 Abs. 3, § 38 Abs. 2, § 39 Abs. 1 und 3 bis 5, § 40 Abs. 1
und 4 bis 7, § 42 Abs. 3, § 43 Abs. 1 Z2,§49 Abs. 5, 6 und 8, § 52 Abs. 2 und 4, § 52 Abs. 6 und 7 im
Wortlaut der Novellierungsanordnung Z 49 des Wahlrechtsdnderungsgesetzes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023,
§ 54, § 56 Abs. 1, § 57 Abs. 4 und 6, § 60 Abs. 2 und 3 bis 6, § 61 Abs. 1, § 62 Abs. 3 und 4, § 64 Abs. 1
und 3, § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 1 bis 6, § 68 Abs. 1, § 69, § 70 Abs. 1, § 71 Abs. 1, § 72 samt Uberschrift,
§ 73 samt Uberschrift, § 74, § 75 Abs. 2 und 4, § 81 Abs. 2, § 84 Abs. 1, die Absatzbezeichnungen ,,(4),
»(5), »(60)“ und ,,(7)“ der bisherigen § 84 Abs. 3, 4, 5 und 6, § 84 Abs. 3 (neu), 4 (neu) und 6 (neu), § 85
Abs.2,3und 9, § 86 Abs. 1,2, und 5, § 87 Abs. 4, § 88 § 89 samt Uberschrift, § 90 Abs. 1, 2 und 5, § 96
Abs. 1und 2, § 106 Abs. 4,6 und 7, § 107 Abs. 9, § 111 Abs. 3, § 124 Abs. 1 und 2, § 127 Z 2, sowie die
Anlagen 2 bis 4 und 6 bis 8 in der Fassung des Wahlrechtsinderungsgesetzes 2023 treten mit 1. Jinner
2024 in Kraft. Zugleich tritt der bisherige § 84 Abs. 7 aufer Kraft.

(15) §52 Abs.6 und 7 1im Wortlaut der Novellierungsanordnung Z49 des
Wahlrechtsdnderungsgesetzes 2023 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 aufler Kraft und § 52 Abs. 6
und 7 im Wortlaut der Novellierungsanordnung Z 50 des Wahlrechtsinderungsgesetzes 2023 tritt mit
1. Janner 2028 in Kraft.“
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115. Die Anlage 2 lautet:

»Anlage 2
Wahlsprengel:
Ortschaft:
Gemeinde: Blatt
Adresse:
Stimmbezirk:
Regionalwahlkreis:
Land:
Haus- | Tar-
Anmerkung Fortl. Familienname, Vorname (voll ausschreiben) Geburts- |Abgegebene
Zahl jahr Stimmen )
Nummer
*) Hier ist die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken!
(13
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116. Die Anlage 3, Vorderseite, lautet:
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»Anlage 3, Vorderseite

Papierfarbe: weil3

Nationalratswahl

KAXX
Raum fiir
Barcode oder
QR-Code WAHLKARTE
Fortlaufende Zahlim | Vorname, Familienname Geburtsjahr
Wahlerverzeichnis
Gemeinde StraBe/Gasse/Platz/Hausnummer Auslandsosterr.
Bezirk Wahlsprengel Regionalwahlkreis
Ort, Datum Unterschrift der Birgermeisterin Amts- Die oben genannte Person ist berechtigt, ihr Wahirecht auch auBerhalb des Or-
0 i i tes, an dem sie im Wahlenverzsichnis eingetragen ist, auszuiiben. Duplikate fiir
%ﬁi:e;iﬁ;gni:;‘g;:s’ stagﬂrgni:r:eder abhanden gekommene Wahlkarten diifen in keinem Fall ausgefolgt werden
oder fiir den Birgemeister i Hinweis und Venfizierungshinweis im Fall siner Amtssignatur:

Feld fiir die Unterschrift - eidesstattliche Erkldarung (bei Briefwahl)

Hier oben miissen Sie unterschreiben, wenn Sie per
Briefwahl wéahlen. Sie erkldren, dass Sie den Stimmzettel
selbst ausgefiillt haben. Es hat Sie niemand dabei
beobachtet oder beeinflusst. Sie haben selbst

- entschieden, wie Sie den Stimmzettel ausflllen.

o Internet: XOOOOOKK

Nahere Informationen siehe Beiblatt sowie
o Hotline: XXXXXXXXX; Hotline aus dem Ausland: [XXXXXXXXX]
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117. Die Anlage 3, Riickseite, lautet:

»Anlage 3, Riickseite

weil3

Papierfarbe

vid1snvy

XXXXX

XXXXX uayBipuamiop Jayosiisibo) punibine
uayiawLIa, uoa usbuliguy sep Jnj wney
XXXXX

XXX opiQuagyemsyiizeg

J1HVATHVM

yolaLelsQ / eLysny
Bunpuaspomiuy
pred Adey nayBipuamiop Jayosnsibo| purubine
usMauwLa UoA uabuugquy sep Jnj wney

LOUDBLL 181} JUDIN

paJinbai dweys oN
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nayBipusmiop Jeyosnsibo] punubne
UM 4aULIBA UoA uabBuliquy Sep Jnj wney

(L'£'8 1 "Wy 8j|@sieaun aje1sod UONUSAUOD) THOO SIOAUS SBp JNojal 8p 821n8s ——m wiJa —<
| Jaunsse,p sabiqo juos seubisep sinajeigdo sins| No saiqIBL-SARY S| SNOL H H
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118. Die Anlage 4 lautet:
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»Anlage 4

Bitte dieses Feld fur Prifvermerke der Landeswahlbehérde freihalten!

Unterstiitzungserklarung

Die unterzeichnende Person unterstiitzt hiermit den Landeswahlvorschlag fiir die Wahl des
Nationalrates am XX. XXXX XXXX lautend auf:

Bezeichnung der wahlwerbenden Partei Landeswahlkreis

Vormame, Familienname der unterstitzungswilligen Person

=
()
©
=
=l
>
=
_U

en Person

auszufiillen!

Wohnort Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)

Eigenhandige Unterschrift

Stark umrandeter

Bestadtigung der Gemeinde

Die nachstehende Gemeinde bestétigt, dass die unterstlitzungswillige Person am Stichtag
(XX, XXXX XXXX) in der Wé&hlerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist. Die eigenhéndige
Unterschrift auf dieser Unterstiitzungserkldrung wurde vor der Gemeindebehdrde geleistet.

Gemeinde

Politischer Bezirk, Verwaltungsbezirk, Statutarstadt, | Land ggf. Sprengel Nr.
Wiener Gemeindebezirk

Datum ({Tag, Monat, Jahr) Gemeindesiegel | Unterschrift

£
g
4
58
<
58
s 3
[}
a3
O
IR
® <
7}
T a
So
3
S5'e
x E
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w
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119. Die Anlage 6 lautet:

—

»Anlage 6
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120. Die Anlage 7 lautet:
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»Anlage 7

Regionalwahlkreis:
Von der Wahlleiterin oder
vom Wahlleiter einzusetzen!

Leerer amtlicher Stimmzettel

fur die

Nationalratswahl am XX. XOOKK XXXX

Von der wahlberechtigten Person gewdhlte Partei

(Kurzbezeichnung)

Bezeichnung einer Bewerberin oder eines Bewerbers

(Name und/oder Reihungsnummer) der Bundesparteiliste

Bezeichnung einer Bewerberin oder eines Bewerbers

(Name und/oder Reihungsnummer) der Landesparteiliste

Bezeichnung einer Bewerberin oder eines Bewerbers

(Name und/oder Reihungsnummer) der Regionalparteiliste
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121. Der Anlage 7 wird folgende Anlage 8 angefiigt:
»Anlage 8

[BRAILLE]: SCHABLONE FUR WAHLKARTE

Wahlkarten-Schablone
fir blinde und stark sehbehinderte
Wahlerinnen und Wahler

[BRAILLE]: Feld fiir die Unterschrift

(13
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Artikel 2
Anderung der Europawahlordnung

Die Europawahlordnung — EuWO, BGBI. Nr. 117/1996, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. § 3 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

,,Ortliche Wahlbehorden konnen die Gemeindewahlbehorden und die Sprengelwahlbehérden sein®.

2. § 4 lautet:

»8 4. Zur Leitung und Durchfiihrung der Wahl der Mitglieder des Européischen Parlaments sind die
Sprengelwahlbehdrden, Gemeindewahlbehorden, Bezirkswahlbehorden, Landeswahlbehdrden und die
Bundeswahlbehérde berufen, die nach der NRWO jeweils im Amt sind. Im Ubrigen sind auf diese
Wabhlbehorden die einschlidgigen Bestimmungen der NRWO sinngeméall anzuwenden.

3. § 5 Abs. 2 erster Satz lautet:

,,.Den Wahlbehorden werden die notwendigen Hilfskrifte und Hilfsmittel von dem Amt zugewiesen,
dem der Wahlleiter vorsteht oder von dessen Vorstand er bestellt wird.*

4. § 7 Abs. 1 lautet:

»(1) Die Wahlbehorden, ausgenommen die Sprengelwahlbehdrden sowie die besonderen
Wabhlbehorden, sind beschlussfihig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und wenigstens die
Halfte der gemél § 15 NRWO fiir die jeweilige Wahlbehorde bestellten Beisitzer anwesend sind. Die
Sprengelwahlbehdrden sowie die besonderen Wahlbehdrden sind beschlussfiahig, wenn der Vorsitzende
oder sein Stellvertreter und wenigstens zwei Beisitzer anwesend sind.*

5.8 7 Abs. 3 lautet:

»(3) Ein Ersatzbeisitzer wird bei der Beschlussfihigkeit und bei der Abstimmung nur dann
beriicksichtigt, wenn er fiir einen Beisitzer titig wird, der von derselben Partei vorgeschlagen worden ist
und an der Ausiibung seines Amtes verhindert ist.*

6. Im Inhaltsverzeichnis zu § 9 wird die Wortfolge ,,Gebiihrenanspruch der Mitglieder der Wahlbehdrden®
durch die Wortfolge ,Entschidigungen fiir die Tétigkeit in Wahlbehdrden® ersetzt; § 9 samt Uberschrift
lautet:

»Entschidigungen fiir die Tétigkeit in Wahlbehorden

§ 9. (1) Fiir die in vollem Umfang ausgeiibte Tatigkeit in den Wahlbehdrden am Wahltag sowie am

ersten und vierten Tag nach dem Wahltag haben ihre Mitglieder wie folgt Anspruch auf Entschiddigungen:

1. 33 Euro in einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal bis zu drei Stunden gedffnet ist,
sowie fiir eine Tatigkeit bis zu drei Stunden in einer besonderen Wahlbehorde;

2. 66 Euro in einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal bis zu sechs Stunden gedffnet ist,

sowie fir eine Tatigkeit von mehr als drei Stunden bis zu sechs Stunden in einer besonderen
Wahlbehorde;

3. 100 Euro in einer 6rtlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal mehr als sechs Stunden gedffnet
ist, sowie fiir eine Tétigkeit von mehr als sechs Stunden in einer besonderen Wahlbehorde;

4. 50 Euro in Bezirkswahlbehorden, die zur Briefwahl verwendete Wahlkarten im Ausmal} von mehr
als zwei Stunden auszuwerten haben.

(2) Die in Abs. 1 festgesetzten Vergiitungssitze vermindern oder erhohen sich, beginnend mit dem
1. Janner 2025, jéhrlich in dem MaB, das sich aus der Verdnderung des von der Bundesanstalt Statistik
Osterreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index gegeniiber
der fiir Jinner 2024 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Anderungen der Indexzahlen solange nicht zu
berticksichtigen sind, als sie zehn Prozent der fiir Jdnner 2024 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge
als Bemessungsgrundlage fiir eine Anderung des Vergiitungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht
iibersteigen. Andern sich die Vergiitungssitze, so sind sie auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und
im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(3) Die Auszahlung der Entschédigung ist spétestens sechs Wochen nach dem Wahltag von der jeweils
zustdndigen Behorde von Amts wegen zu veranlassen. Die jeweils zustdndige Behorde ist im Falle des
Abs. 1 Z 1 bis 3 die Gemeinde im iibertragenen Wirkungsbereich des Bundes und im Falle des Abs. 1 Z 4
die Bezirksverwaltungsbehdrde.
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(4) Von Mitgliedern der Wahlbehdrden kann bis drei Monate nach dem Wahltag hinsichtlich des
Grundes und der Hohe des Anspruchs bei der jeweils zustindigen Behorde (Abs. 3) ein Feststellungsantrag
gestellt werden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 — AVG, BGBI. Nr. 51/1991,
findet Anwendung. Uber Beschwerden gegen Bescheide nach dieser Bestimmung entscheidet das
Landesverwaltungsgericht.

(5) Der Aufwand fiir die Entschdadigungen ist von der Gebietskorperschaft zu tragen, die fiir den
Aufwand des Amtes aufzukommen hat, dem gemél § 5 Abs. 2 die Zuweisung der fiir die Wahlbehorden
notwendigen Hilfskriafte und Hilfsmittel obliegt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 finden sinngemaf auch fiir Vertrauenspersonen Anwendung.

7.8 9a Abs. 4 Z 2 lautet:

2. den Wahlvorgang im Wahllokal oder vor einer Wahlbehdrde geméf §§ 58 bis 60 ungehindert zu
beobachten und Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis sowie in das Wahlerverzeichnis zu nehmen;*

8. § 11 Abs. 1 lautet:

»(1) Die Wahlberechtigten (§ 10) sind in Wahlerverzeichnisse einzutragen. Die Wéhlerverzeichnisse
werden mit Hilfe des Zentralen Wihlerregisters — ZeWaeR (§ 4 Abs. 1 des Wihlerevidenzgesetzes 2018 —
WEViG, BGBI. I Nr. 106/2016) oder in einer lokalen Datenverarbeitung durch Import der Daten aus einer
hierfiir zur Verfiigung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR erstellt und gegebenenfalls richtiggestellt oder
in Papierform erstellt.*

9. In § 12 Abs. 1 wird nach dem Wort ,,Stichtag* der Ausdruck ,, , 24.00 Uhr,* eingefiigt.

10. In § 13 Abs. 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge ,,an Sonntagen® durch die Wortfolge ,,an Samstagen,
Sonntagen und im letzten Satz die Wortfolge ,,An Sonntagen durch die Wortfolge ,,An Samstagen,
Sonntagen* ersetzt

11. Dem § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,,Dariiber hinaus kann jedermann innerhalb des Einsichtszeitraumes im Internet, nachdem er sich
mittels qualifizierter elektronischer Signatur identifiziert hat, im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR
iberpriifen, ob er in das Wéhlerverzeichnis einer Gemeinde eingetragen ist.*

12. In § 13 Abs. 5 wird nach dem Wort ,Gemeindewahlleiter die Wortfolge ,,, in Statutarstidten der
Bezirkswahlleiter, eingefiigt.

13. § 14 lautet:

,»,§ 14. (1) In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern ist vor dem Beginn des Einsichtszeitraums
in jedem Haus an einer den Hausbewohnern zuginglichen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung
anzuschlagen, in welcher auf die bevorstehende Wahl, den Einsichtszeitraum (§ 13 Abs. 1) sowie die
Amtsstelle samt Offnungszeiten hingewiesen wird, bei der Berichtigungsantrige gegen das
Wahlerverzeichnis eingebracht werden konnen. Die Kundmachung hat einen QR-Code aufzuweisen, liber
den jedermann unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR im Internet eine Uberpriifung gemiB
§ 13 Abs. 3 zweiter Satz vornehmen kann.

(2) Solche Kundmachungen kénnen auch in anderen Gemeinden angeschlagen werden.*

14. In der Uberschrift zu § 15 sowie im Inhaltsverzeichnis zu § 15 wird das Wort ,,Ausdrucke® durch das
Wort ,,Ausdrucken® ersetzt.

15. In § 15 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,2012/56 durch den Ausdruck ,,56/2012° ersetzt; dem § 15 wird
folgender Abs. 5 angefiigt:

,»(5) Friihestens am zweiundzwanzigsten, spétestens am dreizehnten Tag vor dem Wahltag haben die
Gemeinden auf Antrag des zustellungsbevollméchtigten Vertreters eines verdffentlichten Wahlvorschlags,
oder auf Antrag einer vom zustellungsbevollmédchtigten Vertreter bevollméchtigten Person fiir Zwecke des
§ 1 Abs. 2 des Parteiengesetzes 2012, BGBI. I Nr. 56/2012, sowie fiir Zwecke der Statistik gegen Ersatz
der Kosten die Daten der Wahlerverzeichnisse der Gemeinde in einheitlicher, verarbeitbarer Form mittels
verschliisselter Datentréiger oder verschliisselter elektronischer Ubertragung auszufolgen. Die Empfinger
der Daten haben den betroffenen Personenkreis in geeigneter Weise zu informieren. Die Abs. 1 bis 4
bleiben unberiihrt.*
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16. § 18 Abs. 1 lautet:

,.§ 18. (1) Uber einen Berichtigungsantrag hat binnen sechs Tagen nach Ende des Einsichtszeitraums
die Gemeindewahlbehorde zu entscheiden. § 7 AVG findet Anwendung.

17. Der bisherige Wortlaut des § 19 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1); folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Hat ein Antrag eines Wahlberechtigten (§ 10) gemdB § 4 Abs. 1 EuWEG noch vor Ablauf des
Einsichtszeitraums zu einer Eintragung in die Europa-Wéhlerevidenz der Gemeinde gefiihrt, so ist er
ebenfalls im Wihlerverzeichnis zu erfassen.*

18. In § 21 wird nach dem Ausdruck ,JEuropa-Wihlerevidenzgesetzes* der Ausdruck ,(§§ 7 bis 10)“
eingefiigt.

19. § 22 Abs. 2 lautet:

»(2) Das abgeschlossene Wéhlerverzeichnis ist der Wahl unter Beifligung der gemil3 § 28 Abs. 1
vorgenommenen Vermerke zugrunde zu legen. Zu diesem Zweck ist nach Abschluss des
Waihlerverzeichnisses sowie nach Ablauf der im § 27 Abs. 1 vorgesehenen Frist ein aktualisierter Ausdruck
des Wihlerverzeichnisses herzustellen. Beim letztgenannten Ausdruck hat in der Rubrik ,,Anmerkung® bei
den Namen jener Wihler, fir den die Wahlkarte ausgestellt worden ist, das Wort ,,Wahlkarte*
aufzuscheinen. Uberdies sind die Zeilen, in denen dieses Wort aufscheint, z. B. durch Kursivschrift,
Fettdruck oder Farbdruck besonders hervorzuheben.*

20. Dem § 23 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:
,,Die Zahl der im Ausland lebenden Wahlberechtigten ist jeweils getrennt auszuweisen.

21. § 24 Abs. 3 lautet:

,»(3) Die Gemeinden haben den Wahlberechtigten nach Abschluss des Wéhlerverzeichnisses (§ 22
Abs. 1) schnellstmoglich eine amtliche Wahlinformation im ortsiiblichen Umfang zuzustellen, der
zumindest der Familienname und Vorname des Wahlberechtigten, sein Geburtsjahr und seine Anschrift,
der Wahlort (Wahlsprengel), die fortlaufende Zahl auf Grund seiner Eintragung in das Wahlerverzeichnis,
der Wahltag, die Wahlzeit und das Wahllokal zu entnehmen sein muss.*

22.In§ 26 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,mangelnder Geh- und Transportfihigkeit oder Bettlagerigkeit™ durch
die Wortfolge ,.einer Einschrankung ihrer Mobilitdt™ ersetzt.

23. § 27 Abs. 1 lautet:

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das
Waihlerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem Tag der Wahlausschreibung schriftlich oder
miindlich unter Angabe des Grundes gemi3 § 26 Abs. 1 durch den Wahlberechtigten zu beantragen.
Rechtshandlungen eines Vertreters fiir einen Wahlberechtigten, insbesondere eines Erwachsenenvertreters,
im Zusammenhang mit der Beantragung der Ausstellung einer Wahlkarte sind nicht zulédssig. Eine
telefonische Beantragung ist nicht zuldssig. Der Antrag kann schriftlich bis spitestens am vierten Tag vor
dem Wabhltag gestellt werden. Miindlich kann der Antrag bis spitestens am zweiten Tag vor dem Wabhltag,
12.00 Uhr, gestellt werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein Antrag schriftlich gestellt
werden, wenn eine personliche Ubergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmichtigte Person
moglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der Wahlkarte auch im Weg einer
Osterreichischen Vertretungsbehorde beantragt werden. Beim miindlich gestellten Antrag ist die Identitdt
durch ein Dokument glaubhaft zu machen. Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identitdt, sofern der
Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehen ist, auch auf andere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, der Nummer des
Personalausweises, durch Vorlage der Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen
Urkunde glaubhaft gemacht werden. Die Gemeinde ist erméchtigt, die Passnummer oder die Nummer des
Personalausweises im Weg einer Passbehorde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der
fiir die Ausstellung dieser Dokumente zustindigen Behorde zu iiberpriifen. Sofern die technischen
Voraussetzungen gegeben sind, ist die Gemeinde auch ermichtigt, die Passnummer oder die Nummer des
Personalausweises anhand der zentralen Evidenz gemaB § 22b des Passgesetzes 1992, BGBI. Nr. 839/1992,
die Nummer des Fiihrerscheins anhand des Zentralen Fiihrerscheinregisters (§ 16 des Fiihrerscheingesetzes,
BGBI. T Nr. 120/1997) selbststindig zu tberpriifen. Im Fall des § 26 Abs.2 hat der Antrag das
ausdriickliche Ersuchen um den Besuch durch eine besondere Wahlbehorde gemdll § 59 Abs. 1 und die
genaue Angabe der Rdumlichkeiten, wo der Antragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbehdrde
erwartet, zu enthalten. Bei Personen, die sich in 6ffentlichem Gewahrsam befinden, hat der Antrag eine
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behdrdliche Bestdtigung iiber die Unterbringung aufzuweisen. Das Ersuchen um den Besuch durch eine
besondere Wahlbehorde gemdB § 59 Abs. 1 kann auch nach Beantragung einer Wahlkarte, spitestens bis
am zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, erfolgen.*

24. § 27 Abs. 3 und 4 lautet:

,»(3) Die Wahlkarte ist als verschlieBbarer Briefumschlag herzustellen und hat die in der Anlage 2
ersichtlichen Aufdrucke aufzuweisen, darunter einen Barcode oder QR-Code, der einen bei einer Wahl sich
nicht wiederholenden und auf der Wahlkarte aufzudruckenden Zahlencode zu enthalten hat. Wahlkarten,
die mittels automationsunterstiitzter Datenverarbeitung ausgestellt werden, konnen anstelle der Unterschrift
des Biirgermeisters mit einer Amtssignatur geméaf §§ 19 und 20 des Bundesgesetzes iiber Regelungen zur
Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit 6ffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz — E-GovQ),
BGBI. I Nr. 10/2004, versehen werden, wobei § 19 Abs. 3 zweiter Satz E-GovG nicht anzuwenden ist. Die
Wabhlkarten-Formulare sowie die Wahlkarten-Schablonen (Abs. 4) sind den fiir die Ausstellung der
Wahlkarten zustdndigen Behorden aufgrund einer regelmifig durchzufithrenden Bedarfserhebung in
ausreichendem MaB zur Verfiigung zu stellen.

(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so sind neben der Wahlkarte auch
ein amtlicher Stimmzettel und ein Wahlkuvert (§ 50 Abs 1) auszufolgen. Letztere sind in den im Abs. 3
genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller
hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe sorgfiltig zu verwahren. Mit dem Briefumschlag ist auch ein
Beiblatt, auf dem die veréffentlichten Wahlvorschlage angefiihrt sind sowie eine gedruckte, in leicht
lesbarer Form ausgestaltete Information zur Stimmabgabe mittels Wahlkarte auszufolgen. Diese gedruckte
Information hat eine SchriftgroBBe (Hohe der GrofSbuchstaben) von zumindest 4,2 mm aufzuweisen. Blinden
oder schwer sehbehinderten Wéihlern ist auf Ersuchen eine Wahlkarten-Schablone entsprechend der
Anlage 8 NRWO auszufolgen. Die rechte obere Ecke der Wahlkarten-Schablone ist im Winkel von
45 Grad abzuschneiden. Im Fall einer postalischen Versendung ist das Kuvert, in dem sich die Wahlkarte
befindet, mit dem Vermerk ,,Wahlkarte fiir die Europawahl XXXX* zu kennzeichnen.*

25. In § 27 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge ,Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 58)* durch die
Wortfolge ,Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in den in § 58 Abs. 1 erwdhnten
Einrichtungen® ersetzt.

26. In §27 Abs.5 Z3 wird die Wortfolge ,den Pflegling” durch die Wortfolge ,die Person mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf™ ersetzt.

27.§ 28 Abs. 1 erster Satz lautet:

,Die Gemeinde hat die Ausstellung einer Wahlkarte in der Datenverarbeitung ZeWaeR unter
Speicherung des auf der Wahlkarte im Barcode oder QR-Code enthaltenen Zahlencodes zu vermerken.*

28. In § 28 Abs. 4 entfillt der erste Satz.

29. Dem § 28 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefiigt:

»(5) Fiir den Fall, dass eine Wahlkarte dem Antragsteller personlich ausgefolgt wird, kann diese
unmittelbar nach ihrer Ausstellung in den Rédumen der ausstellenden Behorde zur Stimmabgabe mittels
Briefwahl verwendet und anschlieBend zur Weiterleitung an die zustindige Wahlbehdrde hinterlegt
werden. Die Gemeinde hat durch Bereitstellung einer Wahlzelle oder eines hierfiir abgetrennten Raumes
oder Bereiches dafiir Sorge zu tragen, dass eine solche Stimmabgabe unter Wahrung des Wahlgeheimnisses
moglich ist. Der Ort fiir die Wahlzelle, den abgetrennten Raum oder den abgetrennten Bereich ist so
auszuwdhlen, dass dieser fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar ist. Macht der Wéhler
von der Moglichkeit der Stimmabgabe nach Ausstellung der Wahlkarte Gebrauch, so hat der
Gemeindewahlleiter, in Statutarstidten der Bezirkswahlleiter, allenfalls unter Heranziehung von
Hilfskriften, nach Entgegennahme der Wahlkarte die Wahlkarte anhand des auf der Wahlkarte
aufscheinenden Barcodes oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen.
In gleicher Weise ist mit Wahlkarten vorzugehen, die der zustédndigen Wahlbehdrde im Postweg iibermittelt
worden sind. Eine Wahlkarte ist unmittelbar nach der Erfassung in einem besonderen Behéltnis amtlich
unter Verschluss zu verwahren.

(6) Am zweiten Tag vor dem Wahltag, nach 17.00 Uhr, hat die Gemeindewahlbehdrde anhand der
Datenverarbeitung ZeWaeR die Anzahl der bei ihr zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten, sowie
der bei ihr hinterlegten Wahlkarten festzustellen und die Wahlkarten anschlieBend, nach Vorsortierung im
Sinn von § 46 Abs.3 Z 1 bis 4, gegebenenfalls entsprechend der Sprengelzugehorigkeit aufzuteilen.
Anschliefend sind die Wahlkarten unter Beifligung von durch die Datenverarbeitung ZeWaeR gebildeten
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Aufstellungen bis zum Wahltag in versiegelten Umschldgen zu verwahren. Die Vorgéinge sind in
Niederschriften der jeweiligen Wahlbehdrden festzuhalten.

(7) Personen, fiir die eine Wahlkarte ausgestellt worden ist, ist es im Weg der Datenverarbeitung
ZeWaeR zu ermoglichen, den Status der Wahlkarte, soweit technisch moglich, auf elektronischem Weg zu
iiberpriifen. Eine Person, die den Status der fiir sie ausgestellten Wahlkarte {iberpriifen mochte, hat sich
hierzu im Fall einer Uberpriifung auf elektronischem Weg mittels qualifizierter elektronischer Signatur,
sonst bei der Gemeinde, die die Wahlkarte ausgestellt hat, mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu
identifizieren.*

30. In § 30 Abs. 3 wird im letzten Satz vor der Wortfolge ,,zur Fiihrung®™ die Wortfolge ,,am Stichtag*
eingefiigt.

31. § 31 Abs. 1 Z 2 lautet:

,,2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von hdchstens 42 Bewerbern, in der beantragten, mit
arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Vornamens, Familiennamens, des
Geburtsdatums, des Geburtsortes, des Berufs, der Adresse (Hauptwohnsitz, bei Auslandsosterreichern
Wohnsitz im Ausland) sowie allfélliger akademischer Grade jedes Bewerbers;*

32. Dem § 36 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

,,Bei akademischen Graden von Bewerbern ist ausschlieBlich die jeweilige Eintragung im ZeWaeR
maBgeblich.*

33. § 36 Abs. 5 lautet:

,»(5) Den Parteibezeichnungen sind die Worte ,,Liste 1%, ,,Liste 2%, ,,Liste 3* usw. in fortlaufender
Nummerierung voranzusetzen. Beteiligt sich eine im zuletzt gewéhlten Européischen Parlament vertreten
gewesene Partei nicht an der Wahlwerbung, so ist diese Partei in der Verdffentlichung nicht zu
beriicksichtigen.

34. § 39 Abs. 2 letzter Satz lautet:

,Die Wahlsprengel, Wahllokale, Verbotszonen und die Wahlzeit sind spétestens am
achtundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag festzusetzen.*

35. § 39 Abs. 5 erster Satz lautet:

,lm FEinzelfall konnen auch in einer angrenzenden Gemeinde im Landeswahlkreis Wahllokale
eingerichtet werden, wenn dadurch die Ausiibung des Wahlrechts oder die Bereitstellung eines Wahllokals
wesentlich erleichtert wird.*

36. § 39 Abs. 7 und 8 lautet:

»(7)  Unter  Beriicksichtigung der  Rahmenbedingungen des §6 des  Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetzes, BGBI. I Nr. 82/2005, sollen nach Maligabe der technischen
Moglichkeiten alle Wahllokale fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein. Jedenfalls ist
vorzusehen, dass in jedem Gebédude, in dem ein Wahllokal eingerichtet ist oder mehrere Wahllokale
eingerichtet sind, zumindest ein Wahllokal fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar ist. Fiir
blinde und schwer sehbehinderte wahlberechtigte Personen sind in diesen Gebduden geeignete Leitsysteme
oder gleichwertige Losungen vorzusehen. Bis spatestens 1. Janner 2028 ist sicherzustellen, dass alle
Wabhllokale fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein werden.

(8) Die von der Gemeindewahlbehorde getroffenen Verfiigungen, insbesondere jene, die die Orte der
Wabhllokale und die Wahlzeit betreffen, sind unverziiglich, allenfalls im Weg der Bezirkswahlbehorden, an
die Landeswahlbehdrden weiterzuleiten. Spitestens am dreizehnten Tag vor der Wahl haben die
Landeswahlbehérden, in Wien der Magistrat, die gesammelten Daten der Bundeswahlbehérde auf
elektronischem Weg zu iibermitteln.*

37.§ 39 Abs. 7 und 8 lautet:

,»(7) Alle Wahllokale miissen fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein. Fiir blinde
und schwer sehbehinderte wahlberechtigte Personen sind geeignete Leitsysteme oder gleichwertige
Losungen vorzusehen.

(8) Die von der Gemeindewahlbehorde getroffenen Verfligungen, insbesondere jene, die die Orte der
Wahllokale und die Wahlzeit betreffen, sind unverziiglich, allenfalls im Weg der Bezirkswahlbehdrden, an
die Landeswahlbehorden weiterzuleiten. Spatestens am dreizehnten Tag vor der Wahl haben die
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Landeswahlbehorden, in Wien der Magistrat, die gesammelten Daten der Bundeswahlbehérde auf
elektronischem Weg zu iibermitteln.*

38. § 44 Abs. 4 letzter Satz lautet

,Aullerdem haben sich in jeder Wahlzelle an einer sichtbaren Stelle die von der Bundeswahlbehorde
zur Verfiigung gestellten Abdrucke der abgeschlossenen und von ihr verdffentlichten Wahlvorschlége zu
befinden.*

39. Dem § 44 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(0) In jedem barrierefrei erreichbaren Wahllokal (§ 39 Abs. 7) hat zumindest eine Wahlzelle
barrierefrei benutzbar zu sein.*

40. § 46 Abs. 2 erster Satz lautet:

,.Hierzu hat der Wiahler den von ihm ausgefiillten amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert (§ 50
Abs. 1) zu legen und dieses in die Wahlkarte zu legen.

41. In § 46 Abs. 2 wird im vierten Satz die Wortfolge ,,ist entweder” durch die Wortfolge ,,ist, sofern sie
nicht nach Stimmabgabe bei der ausstellenden Behorde zur Weiterleitung an die zustindige Wahlbehorde
hinterlegt wird, entweder* ersetzt.

42. § 46 Abs. 3 bis 5 lautet:

,»(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn

1. die eidesstattliche Erkldarung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den
Wahlberechtigten abgegeben wurde,

2. die Wahlkarte nicht zugeklebt ist,

3. die Priifung auf Unversehrtheit ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschadigt ist, dass ein
vorangegangenes missbrauchliches Entnehmen oder Zuriicklegen des inliegenden Wahlkuverts
nicht ausgeschlossen werden kann,

4. die Daten des Wibhlers auf der Wahlkarte nicht erkennbar sind,

. die Wahlkarte, auBer im Fall des § 28 Abs. 6, nicht spitestens am Wabhltag, 17.00 Uhr, bei einer
Bezirkswahlbehorde eingelangt oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal abgegeben
worden ist,

. die Wahlkarte kein Wahlkuvert (§ 50 Abs. 1) enthilt,

. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das Wahlkuvert (§ 50 Abs. 1) enthilt,

. die Wahlkarte zwei oder mehrere Wahlkuverts (§ 50 Abs. 1) enthilt,

. das Wahlkuvert, abgesehen vom Aufdruck gemal § 50 Abs. 1, beschriftet ist.

(4) Nach Einlangen einer fiir eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarte bei der
Bezirkswahlbehorde hat der Bezirkswahlleiter, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskraften, die
Wahlkarte anhand des auf der Wahlkarte aufscheinenden Barcodes oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der
Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen. Eine Wahlkarte ist unmittelbar nach der Erfassung in einem
besonderen Behéltnis amtlich unter Verschluss zu verwahren. Auflerhalb von Statutarstidten hat die
Bezirkswahlhorde am zweiten Tag vor dem Wahltag, nach 12.00 Uhr, anhand der Datenverarbeitung
ZeWaeR die Anzahl der bei ihr im Postweg eingelangten oder hinterlegten Wahlkarten festzustellen und
die Wabhlkarten anschlieBend auf die Gemeinden ihres Zustdndigkeitsbereichs aufzuteilen und an die
Gemeindewahlbehdrden unter Beifiigung von durch die Datenverarbeitung ZeWaeR gebildeten
Aufstellungen, bis 17.00 Uhr einlangend, in versiegelten Umschldgen zu iibermitteln. Eine nach dieser
Ubermittlung eingelangte oder entgegengenommene Wahlkarte ist im Sinne des ersten Satzes zu erfassen
und anschlieBend bis zur Auszdhlung (§ 72 Abs. 1) amtlich unter Verschluss zu verwahren. Durch
Vereinbarung mit dem die Wahlkarten befordernden Universaldienstbetreiber ist dafiir Sorge zu tragen,
dass Wahlkarten, die bis zum Tag vor dem Wabhltag, 9.00 Uhr, im Inland im Postweg versendet worden
sind, der zustindigen Bezirkswahlbehorde am Wahltag, bis 17.00 Uhr, zugestellt werden. Die
Vereinbarung hat auch eine zentrale Verrechnung der bei der Zustellung der Wahlkarten entstehenden
Portokosten zu enthalten.

(9]

O 0 39

(5) Am Wahltag hat die Gemeindewahlbehorde, moglichst vor Beginn der Wahlhandlung,
gegebenenfalls die gemidll § 28 Abs. 6 gebildeten Umschlige durch Boten an die zustédndigen
Sprengelwahlbehdrden zu iibermitteln. Diese haben die Wahlkarten in ein gesondertes Behéltnis zu legen,
in dem auch die nach Abs. 2 dritter Satz eingelangten Wahlkarten aufzubewahren sind. Die Ubermittlung
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der Umschldge entfdllt, wenn diese einem Wahlsprengel zugeordnet sind, fir den die
Gemeindewahlbehorde als 6rtliche Wahlbehorde tétig wird.

43. Dem § 46 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(6) Am Wabhltag hat die Bezirkswahlbehorde von 8.00 bis 17.00 Uhr fiir die Entgegennahme von
Wabhlkarten Sorge zu tragen.*

44. § 47 Abs. 1 lautet:

»(1) Zu jeder ortlichen Wahlbehérde und in jede besondere Wahlbehdrde konnen von jeder Partei,
deren Wahlvorschlag verdffentlicht wurde, zwei wahlberechtigte Wahlzeugen entsendet werden. Die
Wahlzeugen sind der Bezirkswahlbehdrde spétestens am zehnten Tag vor dem Wahltag durch den
zustellungsbevollméchtigten Vertreter der Partei oder einer von diesem bevollméachtigten Person schriftlich
namhaft zu machen. Der Austausch eines Wahlzeugen durch die fiir die Namhaftmachung befugten
Personen ist bis zum dritten Tag vor dem Wahltag zulédssig. Jeder Wahlzeuge erhélt vom
Gemeindewabhlleiter, in Statutarstddten vom Bezirkswahlleiter, einen Eintrittschein, der ihn zum Eintritt in
das Wabhllokal ermédchtigt und beim Betreten des Wahllokals der Wahlbehdrde vorzuweisen ist.*

45. In § 48 Abs. 3 wird im ersten Satz nach dem Wort ,,Wahlleiters“ die Wortfolge ,,zur Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung® eingefiigt.

46. Dem § 48 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Die Organe des oOffentlichen Sicherheitsdienstes haben auf Ersuchen des Wahlleiters bei
MaBnahmen gemifB Abs. 3 im Rahmen der ihnen sonst zukommenden Aufgaben sowie durch Maflnahmen
zur Einleitung und Sicherung des Verwaltungsstrafverfahrens mitzuwirken.*

47. § 50 Abs. 1 lautet:

,»(1) Fiir die Wéhler sind blaue undurchsichtige Wahlkuverts zu verwenden, die auf der Lasche jeweils
den Aufdruck , Bitte dieses Kuvert nicht zukleben!* aufweisen.
48. Dem § 50 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Die Kosten der Herstellung der Wahlkuverts (Abs. 1) sowie fiir den Versand an die
Bezirkswahlbehorden sind vom Bund zu tragen.*
49. § 51 Abs. 1 erster Satz lautet:

,Ins Wahllokal diirfen auBler der Wahlbehorde nur deren Hilfskréfte, die Vertrauenspersonen, die
Wahlzeugen, die Wiahler zum Zweck der Abgabe der Stimme, erforderliche Begleitpersonen von Wihlern,
Personen, die fiir sich oder andere Personen zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendete Wahlkarten
abgeben, die allenfalls zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung erforderlichen Amtspersonen, sowie
akkreditierte Personen gemif § 9a Abs. 3 zugelassen werden.*

50. § 52 Abs. 1 erster Satz lautet:

,,Das Wahlrecht ist personlich auszuiiben; blinden oder schwer sehbehinderten Wéhlern sind seitens
der Wahlbehorde als Hilfsmittel zur Ermoglichung der Wahlausiibung Stimmzettel-Schablonen zur
Verfligung zu stellen.*

51. In § 52 Abs. 1 wird im zweiten Satz die Wortfolge ,, Korper- oder sinnesbehinderte Wahler durch die
Wortfolge ,,Wiahler mit Korperbehinderungen, Sinnesbehinderungen oder kognitiven Behinderungen®
ersetzt.

52.In§ 52 Abs. 2 wird die Wortfolge ,korper- oder sinnesbehindert” durch die Wortfolge ,,kdrperbehindert,
sinnesbehindert oder kognitiv behindert* ersezzt.

53. Dem § 52 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,Das Tétigwerden einer Person in ihrer FEigenschaft als Vertreter, insbesondere als
Erwachsenenvertreter, ohne die vorgenommene Auswahl sowie die Bestitigung durch den Wéhler (Abs. 1)
sind nicht zulassig.*

54. In § 52 Abs. 4 wird die Wortfolge ,,blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich® durch die Wortfolge
,korperbehindert, sinnesbehindert oder kognitiv behindert® ersetzt.
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55.In§ 52 Abs. 5 wird das Wort ,Pfleglingen” durch die Wortfolge ,,Personen mit Behandlungsbedarf oder
Pflegebedarf™ und die Wortfolge ,Heil- und Pflegeanstalten® durch die Wortfolge ,,den in § 58 Abs. 1
erwahnten Einrichtungen® ersetzt.

56. Dem § 52 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,(6) Flir Wahler mit kognitiven Behinderungen ist eine schriftliche Information iiber den Wahlvorgang
in leicht lesbarer Form herzustellen und jedenfalls im Weg der Gemeinden bereitzuhalten.*

57. In § 54 Abs. 1 wird im ersten Satz nach dem Wort ,auszuweisen” der Klammerausdruck ,,(§ 53 und
§ 56 Abs. 1) eingefiigt.

58. § 54 Abs. 2 lautet:

,(2) Einem Wahlkartenwihler hat der Wahlleiter nach Offnung des ihm von diesem zu iibergebenden
Briefumschlages (§ 27 Abs. 4) den inliegenden amtlichen Stimmzettel samt dem Wahlkuvert (§ 50 Abs. 1)
auszuhdndigen. Einem Wahlberechtigten, dem der mit der Wahlkarte ausgehéndigte amtliche Stimmzettel
nicht zur Verfiigung steht, hat er einen amtlichen Stimmzettel auszufolgen. Gleiches gilt fiir das
Wahlkuvert.*

59. § 55 lautet:

»855. Der Name des Wahlers, der seine Stimme abgibt, wird von einem Beisitzer in das
Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl und unter Beisetzung der fortlaufenden Zahl des
Waihlerverzeichnisses eingetragen oder dementsprechend in einem elektronischen gefiihrten
Abstimmungsverzeichnis erfasst. Gleichzeitig wird die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses
von einem zweiten Beisitzer in der Rubrik ,,Abgegebene Stimme* des Wéhlerverzeichnisses an
entsprechender Stelle vermerkt.*

60. In § 56 Abs. 1 entfillt der letzte Satz.

61. In §57 Abs. 1 wird im letzten Satz nach dem Wort ,,Wahlbehorde die Wortfolge ,,, den
Vertrauenspersonen® eingefiigt.

62. Im Inhaltsverzeichnis zu § 58 wird die Wortfolge ,,Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten* durch die
Wortfolge ,,Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in Heil- und Pflegeanstalten einschlielich
Alten- und Pflegeheimen sowie Wohneinrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe ersetzt; § 58 samt
Uberschrift lautet:

»Ausiibung des Wahlrechts von Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in Heil- und
Pflegeanstalten einschliefSlich Alten- und Pflegeheimen sowie Wohneinrichtungen der Behinderten-
und Jugendhilfe

§ 58. (1) Um den in 6ffentlichen oder privaten Heil- und Pflegeanstalten einschlieBlich Alten- und
Pflegeheimen sowie Wohneinrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe untergebrachten Personen mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf die Ausiibung des Wahlrechts zu erleichtern, kann die
Gemeindewahlbehorde, in Wien der Magistrat, fiir den ortlichen Bereich des Anstaltsgebaudes einen oder
mehrere besondere Wahlsprengel errichten. Die Bestimmungen der §§ 39 bis 41 sind hierbei sinngemél zu
beachten. Die Entgegennahme von Wahlkartenstimmen, die von anderen anwesenden Personen abgegeben
werden, ist zuldssig.

(2) Werden Wahlsprengel gemal3 Abs. 1 errichtet, so haben mobile Personen mit Behandlungsbedarf
oder Pflegebedarf ihr Wahlrecht in den Wahllokalen der nach Abs. 1 zustéindigen Sprengelwahlbehorden
auszuiiben. Das gleiche gilt fiir mobile Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf, die ihre Stimme
mittels Wahlkarte abgeben.

(3) Die nach Abs. 1 zustindige Sprengelwahlbehérde kann sich mit ihren Hilfskréften, den
Vertrauenspersonen und den Wahlzeugen zum Zweck der Entgegennahme der Stimmen von Personen mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf, die in ihrer Mobilitdt eingeschriankt sind, auch in deren Liegerdume
begeben. Hierbei ist durch entsprechende Einrichtungen (zum Beispiel Aufstellen eines Wandschirmes und
dergleichen) vorzusorgen, dass die Person mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf unbeobachtet von
allen anderen im Liegeraum befindlichen Personen ihren Stimmzettel ausfiillen und in das ihr vom
Wabhlleiter zu iibergebende Wahlkuvert einlegen kann.

(4) Im Ubrigen sind auch bei der Ausiibung des Wahlrechts nach den Abs. 2 und 3 die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes, insbesondere die der §§ 27 und 28 sowie 54 und 56 iiber die Teilnahme an der Wahl
und die Ausiibung des Wahlrechts mittels Wahlkarten zu beachten
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63. In der Uberschrift zu § 59, im Inhaltsverzeichnis zu § 59 und in § 59 Abs. 2 wird das Wort ,bettligerige*
durch die Wortfolge ,,in ihrer Mobilitdt eingeschrankte® ersetzt.

64. In § 59 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefiigt:
,, Die Zusammensetzung der besonderen Wahlbehdrde entspricht jener der Sprengelwahlbehdrde.

65. § 59 Abs. 3 und 4 lautet:

,(3) Die bei den Wahlhandlungen abgegebenen Wahlkuverts (§ 50 Abs. 1) sind gegebenenfalls nach
Wahlsprengeln getrennt in versiegelte Behiltnisse zu legen. Die Stimmzettelpriifung durch die besonderen
Wahlbehdrden umfasst lediglich die im § 66 Abs. 2 bestimmte Feststellung. Hinsichtlich der Niederschrift
der besonderen Wahlbehorden ist § 67 Abs. 2 Z 1 bis 9, Abs. 3 Z 1 bis 4 und 7 sowie Abs. 4 anzuwenden.

(4) Die Gemeindewahlbehorden, in Wien der Magistrat, haben eine oder mehrere Wahlbehorden zu
bestimmen, die die Wahlkuverts von Stimmabgaben vor der besonderen Wahlbehorde in die Feststellungen
des Ergebnisses miteinzubeziehen hat. Die besondere Wahlbehdrde hat die versiegelten Behltnisse der
jeweils zustdndigen Wahlbehorde zu iibergeben und diese Vorginge in der Niederschrift der besonderen
Wahlbehorde festzuhalten. Die jeweils zustindige Wahlbehorde hat sodann nach Offnung des versiegelten
Behiltnisses die ungedftnet iibernommenen Wahlkuverts der in ihrer Mobilitdt eingeschriankten oder in
ihrer Freiheit beschrinkten Wahler in die Feststellung ihres eigenen Wahlergebnisses ununterscheidbar
einzubeziehen. Die Wahlakten einschlieBlich der Niederschriften der besonderen Wahlbehorden bilden
einen Teil des Wahlaktes der Gemeindewahlbehorde.

66. § 60 letzter Satz lautet:

,Im Ubrigen sind die Bestimmungen fiir die Ausiibung des Wahlrechts von Personen mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf (§ 58) sinngeméf zu beachten.*

67.In § 61 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefiigt:
,,Die rechte obere Ecke ist im Winkel von 45 Grad abzuschneiden.*

68. In § 65 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort ,Leere” die Wortfolge ,, , abgesehen vom Aufdruck
gemdl § 64 Abs. 1 beschriftete oder zugeklebte Wahlkuverts zdhlen als ungiiltige Stimmzettel.“ eingefiigt.

69. In § 66 Abs. 1 wird das Wort ,Hilfsorgane* durch das Wort , Hilfskrifte” ersetzt.

70. § 66 Abs. 3, 4 und 5 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(4)* bis ,,(6); nach § 66 Abs 2 wird folgender
Abs. 3 eingefiigt:

»(3) Danach priift die Wahlbehorde die Wahlkarten aus den gemil § 28 Abs. 6 gebildeten
Umschldgen, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, auf Nichtigkeitsgriinde nach § 46 Abs. 3 Z 1
bis 4. Wahlkarten, bei denen ein solcher Nichtigkeitsgrund vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung nicht
miteinbezogen werden. Danach 6ffnet die Wahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften,
die Wahlkarten. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund geméfB § 46 Abs. 3 Z 6 bis 9 vorliegt, diirfen
in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Die Wahlbehorde legt die Wahlkuverts
der miteinzubeziehenden Wahlkarten in die Wahlurne. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem
Wabhlakt unter Verschluss beizufiigen. Die Griinde fiir das Nicht-Miteinbeziehen der Wahlkarten sind in
der Niederschrift (§ 67) unter Heranziehung der Aufstellungen gemil § 28 Abs. 6 vorletzter Satz
festzuhalten.*

71.In § 66 Abs. 4 (neu) wird als neuer erster Satz eingefiigt:
,,Die Wahlbehorde hat die Wahlurne zu entleeren und die Wahlkuverts griindlich zu mischen.*

72. § 66 Abs. 5 (neu) lautet:

,»(5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen sind sofort in der Niederschrift zu beurkunden und in
den Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, der Gemeindewahlbehorde, in den iibrigen Gemeinden
der Bezirkswahlbehdrde, auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung).*

73.§ 67 Abs. 2 Z 10 lautet:

,10. gegebenenfalls die Zahl der gemill § 56 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten, die zur
Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, getrennt nach Stimmbezirken sowie
gegebenenfalls die Zahl der gemaB § 28 Abs. 5 entgegengenommenen Wahlkarten.*
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74. § 67 Abs. 3 Z 8 lautet:
,,8. die gemél § 66 Abs. 6 ausgefiillten Vorzugsstimmenprotokolle;*

75. § 67 Abs. 3 Z 10 lautet:

,,10. gegebenenfalls die gemél § 56 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten, die zur Stimmabgabe
mittels Briefwahl verwendet worden sind sowie gegebenenfalls die gemdB §28 Abs. 5
entgegengenommenen Wahlkarten.*

76. In § 68 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 4 durch den Ausdruck ,,§ 66 Abs. 5 ersetzt.
77. In § 68 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 3* durch den Ausdruck ,,§ 66 Abs. 4 ersetzt.

78. § 68 Abs. 5 lautet:

»(5) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, haben die Gemeindewahlbehérden, in
Statutarstiddten ausgenommen Wien die Bezirkswahlbehdrden, nach Bildung der Niederschriften am
Wahltag, jedoch nicht vor 17.00 Uhr, dafiir Sorge zu tragen, dass die Stimmenergebnisse der Gemeinde,
gegliedert nach den Ergebnissen der Wahlsprengel, auf ortsiibliche Weise, jedenfalls im Internet,
veroffentlicht werden.*

79. Dem § 69 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Ist aufgrund eines Ausfalls der Datenverarbeitung ZeWaeR oder aufgrund sonstiger
auBlergewohnlicher Ereignisse eine Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR nicht méglich, so haben
bei Unaufschiebbarkeit alle erforderlichen Schritte nach Moglichkeit auf alternativem Weg, insbesondere
in Papierform, zu erfolgen.*

80. In § 70 entfillt der Abs. 2 sowie die Absatzbezeichnung ,(1)“; das Wort ,,Wien* wird durch das Wort
HStatutarstidten® ersetzt und es entfillt der Ausdruck ,, , gegebenenfalls durch Boten,".

81. Im Inhaltsverzeichnis zu § 71 wird das Wort ,,Wien“ durch das Wort ,Statutarstidten* ersetzt; § 71
samt Uberschrift lautet:

,,I"Jbermittlung der Wahlakten der Gemeindewahlbehorden, in Statutarstidten der
Sprengelwahlbehorden, an die Bezirkswahlbehorde

§ 71. Die Wahlakten der Gemeindewahlbehorden, in Wien die Wahlakten der Sprengelwahlbehorden,
sind nach Feststellung des ortlichen Wahlergebnisses unverziiglich der zustdndigen Bezirkswahlbehorde
verschlossen und womdglich im versiegelten Umschlag durch Boten zu iibermitteln. Das Ubermitteln der
Beilagen gemal § 67 Abs. 3 Z 3, 5 bis 7 und 9 kann unterbleiben, wenn sichergestellt ist, dass die Beilagen
an iibergeordnete Wahlbehorden zum Zweck der Uberpriifung der Wahlakten jederzeit nachgereicht
werden konnen.

82. § 72 Abs. 1 und 2 lautet:

»(1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, priift die Bezirkswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung
von Hilfskréften, die gemél § 46 Abs. 2 oder 4 eingelangten sowie die gemil} § 56 Abs. 3 von den ortlichen
Wabhlbehorden entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehorde weitergeleiteten Wahlkarten,
gleichgiiltig in welchem Stimmbezirk diese ausgestellt worden sind, zunichst unter Zuhilfenahme der
Datenverarbeitung ZeWaeR auf ihre Vollzdhligkeit. Danach priift die Bezirkswahlbehorde die Wahlkarten,
allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, auf Nichtigkeitsgriinde nach § 46 Abs.3 Z 1 bis 5.
Wahlkarten, bei denen ein solcher Nichtigkeitsgrund vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung nicht
miteinbezogen werden. Danach offnet die Bezirkswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung von
Hilfskraften, die Wahlkarten. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemall § 46 Abs. 3 Z 6 bis 9
vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubeziehende
Wahlkarten sind dem Wahlakt unter Verschluss beizufiigen. Die Griinde fiir das Nicht-Miteinbeziehen der
Wahlkarten sind in einer Niederschrift festzuhalten. Die Bezirkswahlbehorde legt die Wahlkuverts der
miteinzubeziehenden Wahlkarten in ein hierfiir vorbereitetes Behéltnis und mischt diese. Danach hat die
Bezirkswahlbehorde diese, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, zu 6ffnen, die amtlichen
Stimmzettel zu entnehmen, deren Giiltigkeit zu tiberpriifen, die ungiiltigen amtlichen Stimmzettel mit
fortlaufender Nummer zu versehen und fiir die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen festzustellen:

1. die Gesamtsumme der abgegebenen giiltigen und ungiiltigen Stimmen;
2. die Summe der abgegebenen ungiiltigen Stimmen;

3. die Summe der abgegebenen giiltigen Stimmen;
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4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen giiltigen Stimmen (Parteisummen).

(2) Sodann hat die Bezirkswahlbehorde die Wahlergebnisse gemif3 Abs. 1 mit den Wahlergebnissen
gemil § 70 zusammenzurechnen, unverziiglich, auf die schnellste Art der zustidndigen Landeswahlbehdrde
bekanntzugeben (Sofortmeldung) und in einer Niederschrift festzuhalten, die mit der Datenverarbeitung
ZeWaeR vorbereitet werden kann. Die Ergebnisse der sich aus den Auswertungen geméil Abs. 1
ergebenden Stimmen hat die Bezirkswahlbehorde getrennt auszuweisen. Hierbei hat die
Bezirkswahlbehorde die Anzahl der von anderen Stimmbezirken stammenden, im Weg der Briefwahl
abgegebenen Wahlkarten, getrennt nach Stimmbezirken, anzugeben. AnschlieBend hat die
Bezirkswahlbehorde fiir die sich aus den Auswertungen gemél Abs. 1 ergebenden Stimmen die fiir jeden
Bewerber auf den Parteilisten entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in
Vorzugsstimmenprotokolle einzutragen.*

83. Dem § 72 Abs. 5 wird folgender Satz angefiigt:

,.Nicht miteinzubeziechen gewesene Wahlkarten sowie gemiBl § 56 Abs. 3 entgegengenommene, der
Bezirkswahlbehorde jedoch nicht fristgerecht weitergeleitete Wahlkarten sind unter Verschluss
beizufiigen.

84. In § 72 Abs. 8 wird das Wort ,,vierzehnten* durch das Wort ,,finfzehnten* ersetzt.

85. Dem § 78 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

,»(7) Die Wahlakten der Landeswahlbehorden sind so lange unter Verschluss aufzubewahren, bis das
Ergebnis der néchstfolgenden Europawahl unanfechtbar feststeht, und anschlieBend zu vernichten.
Beilagen gemiB § 67 Abs.3 Z 3, 5 bis 7 und 9 bei denen die Ubermittlung gemiB § 71 zweiter Satz
unterblieben ist, sind bereits zu vernichten, sobald das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht.*

86. § 85 Abs 1 letzter Satz lautet:

,Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfiir eine Pauschalentschddigung in der Hohe von
2,00 Euro pro Wahlberechtigten zu leisten.*

87. In § 85 Abs 2 wird die Jahreszahl ,,2012% durch die Jahreszahl ,2025%, jeweils die Jahreszahl ,,2011
durch die Jahreszahl ,2024 sowie der Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2010 durch den Ausdruck
»Verbraucherpreisindex 2020 ersetzt.

88. Dem § 91 werden folgende Abs. 17 und 18 angefiigt:

W(17) §3 Abs.2, §4, §5 Abs.2, §7 Abs.1 und 3, §9 samt Uberschrift und Eintrag im
Inhaltsverzeichnis, § 9a Abs. 4 Z2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 2, 3 und 5, § 14, die Uberschrift
und der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 15 sowie § 15 Abs. 1 und 5, § 18 Abs. 1, die Absatzbezeichnung
(1) des bisherigen § 19 sowie § 19 Abs. 2, § 21, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 1, § 24 Abs. 3, § 26 Abs. 2, § 27
Abs. 1 und 3 bis 5, § 28 Abs. 1 und 4 bis 7, § 30 Abs. 3, § 31 Abs. 1 Z 2, § 36 Abs. 1 und 5, § 39 Abs. 2
und 5, §39 Abs.7 und 8 im Wortlaut der Novellierungsanordnung Z 36 des
Wabhlrechtsdnderungsgesetzes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023, § 44 Abs. 4 und 6, § 46 Abs. 2 bis 6, § 47 Abs. 1,
§ 48 Abs. 3 und 4, § 50 Abs. 1 und 3, § 51 Abs. 1, § 52 Abs. 1 bis 6, § 54 Abs. 1 und 2, § 55, § 56 Abs. 1,
§ 57 Abs. 1, § 58 samt Uberschrift und Eintrag im Inhaltsverzeichnis, § 59 samt Uberschrift und Eintrag
im Inhaltsverzeichnis, § 60, § 61 Abs. 2, § 65 Abs. 2, § 66 Abs. 1, die Absatzbezeichnungen ,,(4)", ,,(5),
»(0)“ der bisherigen § 66 Abs. 3, 4, und 5, § 66 Abs. 4 (neu) und 5 (neu), § 67 Abs. 2 und 3, § 68 Abs. 1,
2,und 5, § 69 Abs. 4, § 70, § 71 samt Uberschrift und Eintrag im Inhaltsverzeichnis, § 72 Abs. 1, 2, 5 und
8, §78 Abs.7, §85 Abs.1 und 2 sowie diec Anlagen 1 bis 3 und 5 in der Fassung des
Wahlrechtsdnderungsgesetzes 2023 treten mit 1. Janner 2024 in Kraft. Zugleich tritt § 70 Abs. 2 aufler
Kraft.

(18) §39 Abs.7 wund 8 1im Wortlaut der Novellierungsanordnung Z 36 des
Wabhlrechtsdnderungsgesetzes 2023 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 aufler Kraft. § 39 Abs. 7 und 8
im Wortlaut der Novellierungsanordnung Z 37 des Wahlrechtsdnderungsgesetzes 2023 tritt mit
1. Janner 2028 in Kraft.“
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89. Die Anlage 1 lautet:

»Anlage 1
Wahlsprengel:
Ortschaft:
Gemeinde: Blatt
Adresse:
Stimmbezirk:
Regionalwahlkreis:
Land:
Haus- | Tur- _
Anmerkung Fortl. Familienname, Vorname (voll ausschreiben) ngurts Abgegehe?e
Zahl jahr Stimmen *)
Nummer
*) Hier ist die le Zahl des Abstil Ingsverzeichnisses zu vermerken!

(13
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90. Die Anlage 2, Vorderseite, lautet:

»Anlage 2, Vorderseite

Papierfarbe: weil3

Europawahl |
XXXX |
Raum fiir
Barcode oder
QR-Code WAHLKARTE
Fortlaufende Zahl im | Vorname, Familienname Geburtsjahr
Wahlerverzeichnis
Gemeinde StraBe/Gasse/Platz/Hausnummer Auslandsosterr.
Bezirk Wahlsprengel Regionalwahlkreis
Ort, Datum Unterschrift der Burgermeisterin Amts- Die oben genannte Person ist berechtigt, itr Wahirecht auch auBierhalb des Or-
" | i tes, an dem sie im Wahlenverzeichnis eingetragen ist, auszuiiben. Duplikate fir
%ﬁi:e;:;gr:gg;:s’ sta;ﬂrgn?n?eder abhanden gekommene Wahlkarten diifen in keinem Fall ausgefolgt werden
oder fur den Burgemeister fHinweis und Venifizierungshinweis im Fall einer Amtssignatur:

Feld fiir die Unterschrift - eidesstattliche Erkldrung (bei Briefwahl)

Hier oben miissen Sie unterschreiben, wenn Sie per
Briefwahl wéahlen. Sie erkldren, dass Sie den Stimmzettel
selbst ausgefiillt haben. Es hat Sie niemand dabei
beobachtet oder beeinflusst. Sie haben selbst

- entschieden, wie Sie den Stimmzettel ausflllen.

Nahere Informationen siehe Beiblatt sowie
o Hotline: XXXXXXXXX; Hotline aus dem Ausland: [XXXXXXXXX]
o Internet: XOOOOOKK

www.ris.bka.gv.at
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91. Die Anlage 2, Riickseite, lautet:

»Anlage 2, Riickseite

weil3

Papierfarbe

vid1snvy

XXXXX

XXXXX uayBipuamiop Jayosiisibo) punibine
uayiawLIa, uoa usbuliguy sep Jnj wney
XXXXX

XXX opiQuagyemsyiizeg

J1HVATHVM

yolaLelsQ / eLysny
Bunpuaspomiuy
pred Adey nayBipuamiop Jayosnsibo| purubine
usMauwLa UoA uabuugquy sep Jnj wney

LOUDBLL 181} JUDIN

paJinbai dweys oN

usgeyuis Jebueydwz wieq yebiusisod

(L'£'8 1L "MV '[BSIBAIUN [EISOd OIUSAUOD) [HOD SOIAUS SO| 8P UQION|OABP 8p OIDIABS |8
seysard ep sopeBijgo ugyse sopeuBisep salopeiado SNS O SOIUIBIL SBSIEd SO| SOPO|

nayBipusmiop Jeyosnsibo] punubne
UM 4aULIBA UoA uabBuliquy Sep Jnj wney

(L'£'8 1 "Wy 8j|@sieaun aje1sod UONUSAUOD) THOO SIOAUS SBp JNojal 8p 821n8s ——m wiJa —<
| Jaunsse,p sabiqo juos seubisep sinajeigdo sins| No saiqIBL-SARY S| SNOL H H

(1°€°81 "MY) UOIUBAUOYD [BISOd [ESIOAIUN 81} 0} BUIPIODDE 82IMSS a—s—O—s—m
LUuInes sHg| ey ejeiado 03 pabiqo ase siojesado pajeubisep |1y H H

(1-g'g 1 "uy Beapenisodiiep) usbiosaq nz usBunpuss-sHgI/IH DD UCA
Bunpuasyony aip ‘1eyyoiydian puis saqianeg eibnjeq usiep ‘mzq Jepue|spallbyp o)y
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92. Die Anlage 3 lautet:
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»Anlage 3

Bitte dieses Feld fur Prifvermerke der Bundeswahlbehérde freihalten!

Unterstiitzungserklarung

Die unterzeichnende Person unterstitzt hiermit den Wahlvorschlag fur die Wahl der Mitglieder des
Européischen Parlaments am XX. XXXX XXXX lautend auf:

[Bezeichnung der wahlwerbenden Partei]

Vlorname, Familienname der unterstitzungswilligen Person

c
o
(7]
=
7
o
c
5]

Wohneort

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)

Eigenhandige Unterschrift

unterstitzungswill

g
§
ES
=
2
2
3
o
=
[
2
T
£
&
[
=
5
3
=
I}
ot
(7]

Bestatigung der Gemeinde

Die nachstehende Gemeinde bestéatigt, dass die unterstiutzungswillige Person am Stichtag
(XX, XXXX XXXX) in der Europa-\Wahlerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist. Die eigenhandige
Unterschrift auf dieser Unterstitzungserklarung wurde vor der Gemeindebehdrde geleistet.

Gemeinde

Politischer Bezirk, Verwaltungsbezirk, Statutarstadt, | Land
Wiener Gemeindebezirk

ggf. Sprengel Nr.

Datum (Tag, Monat, Jahr) Gemeindesiegel

5
5
E
g
g
2
2
4
=
g
8

2
c
5]
5
£
2
e
o
g
]
&
E
3
x
®
&

Unterschrift
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93. Die Anlage 5 lautet:
»Anlage 5

e ‘//5/\9 N
. . S G B S,
Amtlicher Stimmzettel 505 IO
e |
fur die o
Wahl der dsterreichischen Mitglieder
des Européaischen Parlaments !
am XX. XXXX XXXX i
- " Bezeichnung einer
List F';Li;::l;gli‘:’e?:g?n K Bewerberin oder eines
iste urz- . . B b d/
Nr. X bezeichnung Parteibezeichnung ogg%eﬁin(g:rm;ﬂer)
. durch die Wahlerin oder
einsetzen! durch den Wahler
13
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Artikel 3
Anderung des Bundesprisidentenwahlgesetzes 1971

Das Bundesprésidentenwahlgesetz 1971, BGBI. Nr. 57/1971, zuletzt geéindert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. § 3 Abs. 2 letzter Satz lautet:

,.Ortliche Wahlbehorden kénnen die Gemeindewahlbehorden und die Sprengelwahlbehdrden sein.*

2. In § 5 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,23 bis 37 NRWO* durch den Ausdruck ,,23 bis 26, § 27 Abs. 1 bis 4,
28 bis 37 NRWO* ersetzt.

3. In § 5a Abs. 2 wird die Wendung ,,mangelnder Geh- und Transportfahigkeit oder Bettldgerigkeit™ durch
die Wendung ,einer Einschrinkung ihrer Mobilitit* ersezzt.

4. § 5a Abs. 4 lautet:

., (4) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das
Waihlerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem Tag der Wahlausschreibung schriftlich oder
miindlich unter Angabe des Grundes gemifl Abs. 1 durch den Wahlberechtigten zu beantragen. Eine
telefonische Beantragung ist nicht zuléssig. Rechtshandlungen eines Vertreters fiir einen Wahlberechtigten,
insbesondere eines Erwachsenenvertreters, im Zusammenhang mit der Beantragung der Ausstellung einer
Wahlkarte sind nicht zuldssig. Der Antrag muss spétestens am vierten Tag vor dem Wahltag bei der
zustidndigen Behorde einlangen. Miindlich kann der Antrag bis spétestens am zweiten Tag vor dem
Wahltag, 12.00 Uhr, gestellt werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein Antrag
schriftlich gestellt werden, wenn eine personliche Ubergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller
bevollmichtigte Person moglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der Wahlkarte auch
im Weg einer Osterreichischen Vertretungsbehorde beantragt werden. Beim miindlich gestellten Antrag ist
die Identitit, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist, durch ein Dokument glaubhaft zu machen.
Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identitdt, sofern der Antrag im Fall einer elektronischen
Einbringung nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, auch auf andere Weise,
insbesondere durch Angabe der Passnummer, der Nummer des Personalausweises, durch Vorlage der
Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft gemacht werden.
Die Gemeinde ist ermédchtigt, die Passnummer oder die Nummer des Personalausweises im Weg einer
Passbehorde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der fiir die Ausstellung dieser
Dokumente zustidndigen Behorde zu iiberpriifen. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, ist
die Gemeinde auch erméchtigt, die Passnummer oder die Nummer des Personalausweises anhand der
zentralen Evidenz gemal § 22b des Passgesetzes 1992, BGBI. Nr. 839/1992, die Nummer des
Fiihrerscheins anhand des Zentralen Fiihrerscheinregisters (§ 16 des Fiihrerscheingesetzes, BGBI. I
Nr. 120/1997) selbststindig zu iiberpriifen. Im Fall des Abs. 2 hat der Antrag das ausdriickliche Ersuchen
um den Besuch durch eine besondere Wahlbehorde gemal § 73 Abs. 1 NRWO und die genaue Angabe der
Raumlichkeiten, wo der Antragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbehdrde erwartet, zu
enthalten. Bei Personen, die sich in 6ffentlichem Gewahrsam befinden, hat der Antrag eine behordliche
Bestitigung iiber die Unterbringung aufzuweisen. Das Ersuchen um den Besuch durch eine besondere
Wabhlbehorde gemal § 73 Abs. 1 NRWO kann auch nach Beantragung einer Wahlkarte, spétestens bis am
zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, erfolgen.*

5.In § 5a Abs. 6 wird die Wendung ,,zu tragen. Das Anbringen eines Barcodes oder QR-Codes durch die
Gemeinde ist zuldssig. Wahlkarten fiir Wahlberechtigte mit Hauptwohnsitz im Ausland sind in der
entsprechenden Rubrik zu kennzeichnen® durch die Wendung ,,aufzuweisen, darunter einen Barcode oder
QR-Code, der einen bei einer Wahl sich nicht wiederholenden und auf der Wahlkarte aufzudruckenden
Zahlencode zu enthalten hat* ersetzt und wird im letzten Satz nach dem Wort ,Formulare* die Wendung
»sowie die Wahlkarten Schablonen (Abs. 7) eingefiigt.

6. § Sa Abs. 7 lautet:

»(7) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so sind neben der Wahlkarte
auch ein amtlicher Stimmzettel gemaf § 11 Abs. 2 und ein Wahlkuvert (§ 10b Abs. 1) auszufolgen. Letztere
sind in den in Abs. 6 genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem Antragsteller
auszufolgen. Sofern die Bundeswahlbehorde die Namen von mehr als zwei Wahlwerbern veroffentlicht hat
(§ 9) und der Antrag von einem im Ausland lebenden Wahlberechtigten stammt oder ein entsprechendes
Begehren enthilt, ist dartiber hinaus eine Wahlkarte fiir den zweiten Wahlgang samt amtlichen Stimmzettel
gemdlB § 11 Abs. 3 und einem Wahlkuvert (§ 10b Abs. 2) auszufolgen. Der Stimmzettel gemaf3 § 11 Abs. 3
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und das Wahlkuvert gemél § 10b Abs. 2 sind gegebenenfalls in die Wahlkarte fiir den zweiten Wahlgang
zu legen. Samtliche Unterlagen sind dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat die jeweilige
Wahlkarte bis zur Stimmabgabe sorgfiltig zu verwahren. Mit dem Briefumschlag ist eine gedruckte, in
leicht lesbarer Form ausgestaltete Information zur Stimmabgabe mittels Wahlkarte auszufolgen. Diese
gedruckte Information hat eine SchriftgroBe (Hohe der Groflbuchstaben) von zumindest 4,2 mm
aufzuweisen. Blinden oder schwer sehbehinderten Wiahlern ist auf Ersuchen eine Wahlkarten-Schablone
entsprechend der Anlage 8 NRWO auszufolgen. Die rechte obere Ecke der Wahlkarten-Schablone ist im
Winkel von 45 Grad abzuschneiden. Im Fall einer postalischen Versendung ist das Kuvert, in dem sich die
Wahlkarte befindet, mit dem Vermerk ,Wahlkarte fiir die Bundespriasidentenwahl XXXX“ zu
kennzeichnen.*

7.In § 5a Abs. 8 Z 2 wird die Wendung ,,Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72 NRWO)*“ durch die
Wendung ,,Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in den in § 72 Abs. | NRWO erwdhnten
Einrichtungen® ersetzt.

8 In §5a Abs.8 Z3 wird die Wendung ,den Pflegling” durch die Wendung ,die Person mit
Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf™ ersezzt.

9. In § 5a Abs. 13 wird das Wort ,,Wahlerevidenz® durch die Wendung ,.Datenverarbeitung ZeWaeR unter
Speicherung des auf der Wahlkarte im Barcode oder QR-Code enthaltenen Zahlencodes* ersetzt.

10. In § 5a werden nach Abs. 15 folgende Absdtze eingefiigt:

,(16) Fiir den Fall, dass eine Wahlkarte dem Antragsteller personlich ausgefolgt wird, kann diese
unmittelbar nach ihrer Ausstellung in den Rédumen der ausstellenden Behorde zur Stimmabgabe mittels
Briefwahl verwendet und anschlieBend zur Weiterleitung an die zustindige Wahlbehorde hinterlegt
werden. Im Falle eines zweiten Wahlganges gilt dies mit der MaB3gabe, dass eine Stimmabgabe erst ab dem
der Kundmachung durch die Bundeswahlbehorde gemi3 § 19 Abs. 1 folgenden Tag zuldssig ist. Die
Gemeinde hat durch Bereitstellung einer Wahlzelle oder eines hierfiir abgetrennten Raumes oder Bereiches
dafiir Sorge zu tragen, dass eine solche Stimmabgabe unter Wahrung des Wahlgeheimnisses méglich ist.
Der Ort fiir die Wahlzelle, den abgetrennten Raum oder den abgetrennten Bereich ist so auszuwéhlen, dass
dieser fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar ist. Macht der Wéhler von der Moglichkeit
der Stimmabgabe nach Ausstellung der Wahlkarte Gebrauch, so hat der Gemeindewahlleiter, in
Statutarstddten der Bezirkswahlleiter, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, nach Entgegennahme
der Wahlkarte die Wahlkarte anhand des auf der Wahlkarte aufscheinenden Barcodes oder QR-Codes unter
Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen. In gleicher Weise ist mit Wahlkarten
vorzugehen, die der zustindigen Wahlbehorde im Postweg iibermittelt worden sind. Eine Wahlkarte ist
unmittelbar nach der Erfassung in einem besonderen Behéltnis amtlich unter Verschluss zu verwahren.

(17) Am zweiten Tag vor dem Wahltag, nach 17.00 Uhr, hat die Gemeindewahlbehdrde anhand der
Datenverarbeitung ZeWaeR die Anzahl der bei ihr zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten, sowie
der bei ihr hinterlegten oder allenfalls gemall § 60 Abs. 4 NRWO weitergeleiteten Wahlkarten festzustellen
und die Wahlkarten anschlieBend, nach Vorsortierung im Sinn von § 10 Abs 5 Z 1 bis 6, gegebenenfalls
entsprechend der Sprengelzugehdrigkeit aufzuteilen. Anschlieend sind die Wahlkarten unter Beifligung
von durch die Datenverarbeitung ZeWaeR gebildeten Aufstellungen bis zum Wahltag in versiegelten
Umschldgen zu verwahren. Die Vorginge sind in Niederschriften der jeweiligen Wahlbehorden
festzuhalten.

(18) Personen, fiir die eine Wahlkarte ausgestellt worden ist, ist es im Weg der Datenverarbeitung
ZeWaeR zu ermoglichen, den Status der Wahlkarte, soweit technisch moglich, auf elektronischem Weg zu
iiberpriifen. Eine Person, die den Status der fiir sie ausgestellten Wahlkarte {iberpriifen mochte, hat sich
hierzu im Fall einer Uberpriifung auf elektronischem Weg mittels qualifizierter elektronischer Signatur,
sonst bei der Gemeinde, die die Wahlkarte ausgestellt hat, mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu
identifizieren.

11. § 7 Abs. 2 lautet:

»(2) Die Unterstiitzungserkldrung hat die Bestitigung der Gemeinde zu enthalten, dass die in der
Erkldrung genannte Person am Stichtag in der Wiahlerevidenz eingetragen und wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1
NRWO) war. Diese Bestitigung ist von der Gemeinde nur dann zu erteilen, wenn die in der Erklarung
genannte Person vor der am Stichtag zur Fiihrung der Wihlerevidenz zustdndigen Gemeindebehdrde
personlich erscheint, ihre Identitdt durch ein mit Lichtbild ausgestattetes Identitdtsdokument (zB
Personalausweise, Pisse und Fiihrerscheine) nachgewiesen hat, die Unterstiitzungserklarung die Angaben
iiber Vornamen, Familiennamen, Geburtsdatum und Wohnort sowie den Namen des zu unterstiitzenden
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Wahlwerbers enthdlt und die eigenhdndige Unterschrift der die Unterstiitzungserklarung abgebenden
Person vor der Gemeindebehdrde geleistet wurde. Die Gemeinden sind verpflichtet,
Unterstiitzungswilligen Drucksorten nach Muster der Anlage 1 ohne Einhebung von Verwaltungsabgaben,
sonstigen Abgaben und Gebiihren zur Verfiigung zu stellen; hierbei haben sie ihnen allenfalls zur
Verfiigung stehende, auf den vom Unterstiitzungswilligen bezeichneten Wahlwerber lautende Drucksorten
zu verwenden. Die Bestétigung auf einer Unterstiitzungserklirung ist unverziiglich auszufertigen.*

12. In §7 Abs. 7 Z1 wird statt der Wortfolge ,und Wohnort die Wendung ,,, Adresse (bei
Auslandsosterreichern Wohnsitz im Ausland) sowie allenfalls akademische Grade® eingefiigt.

13. In § 9 Abs. 1 erster Satz wird nach der Wendung ,,in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen*
die Wendung ,unter Voranstellung einer fortlaufenden Nummer* eingefiigt sowie nach dem Wort
,»malgeblich.” der Satz ,Bei akademischen Graden von Wahlwerbern ist ausschlieBlich die jeweilige
Eintragung im ZeWaeR malgeblich.” eingefiigt.

14. In § 10 Abs. 1 wird die Folge ,,61 bis 67 durch die Folge ,,61 bis 63, 65 bis 67 ersetzt.
15. § 10 Abs. 3 lautet:

,»(3) Hierzu hat der Wéhler den von ihm ausgefiillten amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert gemaf
§ 10b Abs. 1, im Fall eines zweiten Wahlgangs gemél § 10b Abs. 2, zu legen, und dieses in die Wahlkarte
zu legen. Sodann hat er auf der Wahlkarte durch eigenhéndige Unterschrift eidesstattlich zu erkldren, dass
er den amtlichen Stimmzettel personlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefiillt hat. AnschlieBend hat
er die Wahlkarte zuzukleben. Die Wahlkarte ist, sofern sie nicht nach Stimmabgabe bei der ausstellenden
Behorde zur Weiterleitung an die zustdndige Wahlbehorde hinterlegt wird, entweder so rechtzeitig an die
zustiandige Bezirkswahlbehorde zu {ibermitteln, dass die Wahlkarte dort spatestens am Wabhltag, 17.00 Uhr
einlangt, oder am Wahltag in einem Wahllokal wihrend der Offnungszeiten oder bei einer
Bezirkswahlbehorde bis 17.00 Uhr abzugeben. Eine Abgabe durch einen Uberbringer ist zulissig.
Wahlkarten, die bei einer Stimmabgabe im Ausland bei einer dsterreichischen Vertretungsbehdrde oder
einer Osterreichischen Einheit bis zum sechsten Tag vor dem Wabhltag, bei einer Vertretungsbehorde
auBlerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums oder auBerhalb der Schweiz bis zum neunten Tag vor dem
Wahltag, einlangen, sind von der Vertretungsbehdrde oder der dsterreichischen Einheit an die zustéindige
Bezirkswahlbehorde weiterzuleiten. Die Weiterleitung einer nach dem sechsten Tag vor dem Wahltag, in
Vertretungsbehorden auBerhalb des Europédischen Wirtschaftsraums oder auBBerhalb der Schweiz nach dem
neunten Tag vor dem Wahltag, einlangenden Wahlkarte durch eine Osterreichische Vertretungsbehorde
oder eine Osterreichische Einheit an die zustdndige Bezirkswahlbehorde ist zuldssig, wenn gewéhrleistet
erscheint, dass die Wahlkarte dennoch rechtzeitig bei der zustéindigen Bezirkswahlbehorde einlangen kann,
oder der Wahlberechtigte in Kenntnis gesetzt wird, dass ein Einlangen mdglicherweise nicht mehr
rechtzeitig gewihrleistet ist. Die Kosten fiir eine Ubermittlung der Wahlkarte an die Bezirkswahlbehdrde
im Postweg hat der Bund zu tragen.*

16. § 10 Abs. 5 bis 8 lauten:

,»(5) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn

1. die eidesstattliche Erkldrung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den
Wahlberechtigten abgegeben wurde,

2. die Wahlkarte nicht zugeklebt ist,

3. die Priifung auf Unversehrtheit ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschidigt ist, dass ein
vorangegangenes missbrauchliches Entnehmen oder Zuriicklegen des inliegenden Wahlkuverts
nicht ausgeschlossen werden kann,

4. die Daten des Wihlers auf der Wahlkarte nicht erkennbar sind,

5. die Wahlkarte, auBer im Fall des § 5a Abs. 17 nicht spétestens am Wabhltag, 17.00 Uhr, bei einer
Bezirkswahlbehorde eingelangt oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal abgegeben
worden ist,

6. die Wahlkarte fiir den zweiten Wahlgang vor dem neunten Tag nach dem Wahltag des ersten
Wahlgangs einlangt oder offenkundig vor diesem Tag zur Stimmabgabe verwendet worden ist.

7. die Wahlkarte kein Wahlkuvert (§ 10b Abs. 1, in einem allfilligen zweiten Wahlgang Abs. 2)
enthilt,

8. die Wahlkarte fiir den ersten Wahlgang nur ein anderes oder mehrere andere als das Wahlkuvert
(§ 10b Abs. 1) enthiilt,

9. die Wahlkarte fiir den zweiten Wahlgang nur ein anderes oder mehrere andere als das Wahlkuvert
(§ 10b Abs. 2) enthiilt,
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10. die Wahlkarte fiir den ersten Wahlgang zwei oder mehrere Wahlkuverts (§ 10b Abs. 1) enthilt,
11. die Wahlkarte fiir den zweiten Wahlgang zwei oder mehrere Wahlkuverts (§ 10b Abs. 2) enthlt,
12. das Wahlkuvert abgesehen vom Aufdruck geméf § 10b Abs. 1, beschriftet ist,

(6) Nach Einlangen einer fiir eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarte bei der
Bezirkswahlbehorde hat der Bezirkswahlleiter, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskriften, die
Wahlkarte anhand des auf der Wahlkarte aufscheinenden Barcodes oder QR-Codes unter Zuhilfenahme der
Datenverarbeitung ZeWaeR zu erfassen. Eine Wahlkarte ist unmittelbar nach der Erfassung in einem
besonderen Behiltnis amtlich unter Verschluss zu verwahren. AuBlerhalb von Statutarstidten hat die
Bezirkswahlhorde am zweiten Tag vor dem Wahltag, nach 12.00 Uhr, anhand der Datenverarbeitung
ZeWaeR die Anzahl der bei ihr im Postweg eingelangten oder hinterlegten Wahlkarten festzustellen und
die Wahlkarten anschlieBend auf die Gemeinden ihres Zustiandigkeitsbereichs aufzuteilen und an die
Gemeindewahlbehdrden unter Beifiigung von durch die Datenverarbeitung ZeWaeR gebildeten
Aufstellungen, bis 17.00 Uhr einlangend, in versiegelten Umschlégen zu iibermitteln. Eine nach dieser
Ubermittlung eingelangte oder entgegengenommene Wahlkarte ist im Sinne des ersten Satzes zu erfassen
und anschlieend bis zur Auszdhlung (§ 14a Abs. 2) amtlich unter Verschluss zu verwahren. Durch
Vereinbarung mit dem die Wahlkarten befordernden Universaldienstbetreiber ist dafiir Sorge zu tragen,
dass Wabhlkarten, die bis zum Tag vor dem Wabhltag, 9.00 Uhr, im Inland im Postweg versendet worden
sind, der zustindigen Bezirkswahlbehdrde am Wahltag, bis 17.00 Uhr, zugestellt werden. Die Vereinbarung
hat auch eine zentrale Verrechnung der bei der Zustellung der Wahlkarten entstehenden Portokosten zu
enthalten.

(7) Am Wahltag hat die Gemeindewahlbehorde, moglichst vor Beginn der Wahlhandlung,
gegebenenfalls die gemdfB § 5a Abs. 17 gebildeten Umschlige durch Boten an die zustdndigen
Sprengelwahlbehorden zu iibermitteln. Diese haben die Wahlkarten in ein gesondertes Behiltnis zu legen.
Die Ubermittlung der Umschlige entfillt, wenn diese einem Wahlsprengel zugeordnet sind, fiir den die
Gemeindewahlbehdrde als ortliche Wahlbehorde titig wird.

(8) Am Wahltag hat die Bezirkswahlbehorde von 8.00 bis 17.00 Uhr fiir die Entgegennahme von
Wabhlkarten Sorge zu tragen.

17. § 10a Abs. 2 lautet:

.»(2) Dem Wahlkartenwihler hat der Wahlleiter nach Offnen des ihm von diesem zu iibergebenden
Briefumschlags (§ Sa Abs. 6) den inliegenden amtlichen Stimmzettel samt dem Wahlkuvert (§ 10b Abs. 1
oder in einem allfilligen zweiten Wahlgang Abs. 2) auszuhdndigen Der Wabhlleiter hat den
Wabhlkartenwihler ausdriicklich darauf aufmerksam zu machen, dass zur Stimmabgabe der bereits bei der
Ausstellung der Wahlkarte ausgefolgte Stimmzettel zu verwenden ist. Hat ein Wahlkartenwihler diesen
Stimmzettel jedoch nicht mehr zur Verfiigung, so ist ihm ein neuer amtlicher Stimmzettel auszufolgen.
Gleiches gilt fiir das Wahlkuvert.

18. § 10a Abs. 3 entfdllt.

19. Nach § 10a Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

,»(7) Die Verwendung eines elektronisch gefiihrten Abstimmungsverzeichnisses ist mit folgenden
Malgaben zuléssig:

1. Der Aufbau eines elektronisch gefilhrten  Abstimmungsverzeichnisses hat dem
Abstimmungsverzeichnis gemafl Muster Anlage 5 zur NRWO zu entsprechen.

2. Die Daten der Wahlberechtigten diirfen ausschlieBlich auf einem externen Datentrager gespeichert
werden, der nach Abschluss des Wahlvorganges zu vernichten ist.

3. Sobald eine Seite des elektronisch gefiihrten Abstimmungsverzeichnisses vollstindig ausgefiillt
ist, ist ein Papierausdruck dieser Seite zu erstellen.

4. Die ausgedruckten Seiten des elektronisch gefiihrten Abstimmungsverzeichnisses bilden das der
Niederschrift anzuschlieBende Abstimmungsverzeichnis.

5. Den Mitgliedern der Wahlbehdrde, den Vertrauenspersonen, den Wahlzeugen sowie den
akkreditierten Personen gemdfl § 20a Abs. 3 NRWO ist jederzeit Einsicht in das elektronisch
gefiihrte Abstimmungsverzeichnis zu gewéhren.

6. Bei Ausfall einer der das elektronisch gefiihrte Abstimmungsverzeichnis unterstiitzenden EDV-
Komponenten ist die Wahlhandlung zu unterbrechen. Die nicht auf zuvor erstellten Ausdrucken
aufscheinenden Namen der Wahlberechtigten sind anhand des Wihlerverzeichnisses zu
rekonstruieren und in ein Abstimmungsverzeichnis in Papierform (Muster Anlage 5 zur NRWO)
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einzutragen. Danach ist die Wahlhandlung ohne Heranziehung des elektronisch gefiihrten
Abstimmungsverzeichnisses fortzusetzen.*

20. Nach § 10a wird folgender § 10b eingefiigt:

.8 10b. (1) Fiir die Wéhler sind blaue undurchsichtige Wahlkuverts zu verwenden, die auf der Lasche
jeweils den Aufdruck ,,Bitte dieses Kuvert nicht zukleben!* aufweisen.

(2) Fiir einen allfélligen zweiten Wahlgang gilt Abs. 1 mit der Maligabe, dass beige-farbene
Wahlkuverts zu verwenden sind.

(3) Die Kosten der Herstellung der Wahlkuverts sowie fiir den Versand an die Bezirkswahlbehdrden
sind vom Bund zu tragen.*

21. In § 11 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Wort ,,Reihenfolge die Wendung , , Bubriken mit der gemal
§ 9 Abs. 1 verdffentlichten Nummer* eingefiigt sowie das Wort ,ibrigen® durch ,,Ubrigen” ersetzt.

22. In § 11 Abs. 3 erster Satz entfillt die Wendung ,,im Weg der Briefwahl* und wird statt der Wortfolge
,Unterscheidungsmerkmale, den frithestmdglichen® die Wendung ,,Unterscheidungsmerkmale oder der
gemil § 9 Abs. 1 verdffentlichten, fortlaufenden Nummer, den frithestmoglichen® eingefiigt.

23.In § 11 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz der Satz: ,,Die rechte obere Ecke ist im Winkel von 45 Grad
abzuschneiden.” eingefiigt.

24. In § 12 Abs. 3 wird im ersten Satz das Wort ,,Wahlkartenwéhler” durch das Wort ,,Wiahler ersetzt und
nach dem letzten Satz der Satz ,,Der Stimmzettel nach § 11 Abs. 3 ist ebenso giiltig, wenn der Wéhler die
gemil § 9 Abs. 1 verdffentlichte fortlaufende Nummerierung, die einem Wahlwerber vorangestellt ist,
angefiihrt hat.” angefiigt.

25.In § 13 Abs. 1 entfilltin Z 5. das Wort ,,oder*.
26.In § 13 Abs. 1 wird nach Z 5. folgende Z 6. eingefiigt:

,,0. eine Nummer eingetragen ist, die keinem der gemil3 § 19 Abs. 1 kundgemachten Wahlwerber
gemil § 9 Abs. 1 vorangestellt ist (Stimmzettel nach § 11 Abs. 3), oder”. Die bisherige Z 6. erhélt die
Nummerierung ,,7..

27. § 14 Abs. 3 lautet:

,(3) Im Ubrigen gelten fiir die Feststellung der &rtlichen Wahlergebnisse sowie der Wahlergebnisse
im Landeswahlkreis und in den Regionalwahlkreisen die entsprechenden Bestimmungen der §§ 84 bis 89
Abs. 1 und 2, 90 Abs. 6 und 7, 93 Abs. 1 erster Satz sowie die Abs. 2 bis 4, 95 Abs. 1, 96 Abs. 6 NRWO
mit der MaBgabe, dass anstelle der in § 84 Abs. 3 NRWO angefiihrten Nichtigkeitsgriinde des § 60 Abs. 3
Z 1 bis 4 die Nichtigkeitsgriinde des § 10 Abs. 5 Z 1 bis 4 und 6 dieses Bundesgesetzes sowie anstelle der
in § 84 Abs. 3 angefiihrten Nichtigkeitsgriinde des § 60 Abs. 3 Z 6 bis 9 NRWO die Nichtigkeitsgriinde
des § 10 Abs. 5 Z 7 bis 12 dieses Bundesgesetzes treten und mit der Ergénzung, dass das Stimmenergebnis
im Landeswahlkreis in einem Stimmenprotokoll festzuhalten ist, sowie die §§ 99, 103, 104 und 107 Abs. 9
NRWO sinngemél mit der Maf3gabe, dass die von Wahlkartenwéhlern abgegebenen Stimmen im Bereich
der Wahlbehorden zu zdhlen sind, in denen sie abgegeben wurden.*

28. § 14a Abs. 1 lautet:

»(1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, priift die Bezirkswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung
von Hilfskraften die gemal § 10 Abs. 3 und 6 eingelangten sowie die allenfalls gemal3 § 70 Abs. 3 NRWO
von den oOrtlichen Wahlbehdrden entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehorde weitergeleiteten
Wahlkarten, gleichgiiltig in welchem Stimmbezirk diese ausgestellt worden sind, zunichst unter
Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR auf ihre Vollzdhligkeit. Danach priift die
Bezirkswahlbehorde die Wahlkarten, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskriften, auf
Nichtigkeitsgriinde nach § 10 Abs. 5 Z 1 bis 6. Wahlkarten, bei denen ein solcher Nichtigkeitsgrund
vorliegt diirfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach o6ffnet die
Bezirkswahlbehorde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskriften, die Wahlkarten. Wahlkarten, bei
denen ein Nichtigkeitsgrund geméll § 10 Abs. 5 Z 7 bis 12 vorliegt, diirfen in die Ergebnisermittlung
ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter
Verschluss beizufiigen. Die Griinde fiir das Nicht-Miteinbeziechen der Wahlkarten sind in einer
Niederschrift festzuhalten. Die Bezirkswahlbehdrde legt die Wahlkuverts der miteinzubeziehenden
Wabhlkarten in ein hierfiir vorbereitetes Behéltnis und mischt diese. Danach hat die Bezirkswahlbehorde
diese, allenfalls unter Heranziehung von Hilfskréften, zu 6ffnen, die amtlichen Stimmzettel zu entnehmen,
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deren Giiltigkeit zu tberpriifen, die ungiiltigen amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu
versehen und fiir die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen entsprechend § 14 Abs.1 oder 2
festzustellen.*

29. § 14a Abs. 2 lautet:

,(2) Sodann hat die Bezirkswahlbehorde fiir den Bereich des Stimmbezirks die Wahlergebnisse der
bei ihr eingelangten, mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen aus ihrem Stimmbezirtk mit den
Wahlergebnissen gemél § 14 Abs. 1 oder 2 zusammenzurechnen, unverziiglich, auf die schnellste Art der
zustiandigen Landeswahlbehorde bekanntzugeben (Sofortmeldung) und in einer Niederschrift festzuhalten,
die mit Hilfe der Datenverarbeitung ZeWaeR vorbereitet werden kann. Die Ergebnisse der sich aus den
Auswertungen gemaf3 Abs. 1 ergebenden Stimmen hat die Bezirkswahlbehorde getrennt auszuweisen.
Hierbei hat die Bezirkswahlbehorde die Anzahl der von anderen Stimmbezirken stammenden, im Weg der
Briefwahl abgegebenen Wahlkarten, getrennt nach Stimmbezirken, anzugeben.*

30. Am Ende des § 14a Abs. 4 wird der Satz: ,Nicht miteinzubeziehen gewesene Wahlkarten sowie gemal3
§ 70 Abs. 3 NRWO entgegengenommene, der Bezirkswahlbehdrde jedoch nicht fristgerecht weitergeleitete
Wahlkarten sind unter Verschluss beizufligen.” angefiigt.

31. In § 19 Abs. 1 wird nach der Wendung ,,in die engere Wahl gekommenen Wahlwerber* die Wortfolge
»sowie die den in die engere Wahl gekommenen Wahlwerbern gemdB § 9 Abs. 1 vorangestellte
fortlaufende Nummer* eingefiigt.

32. In § 24a Abs. 3 wird die Zahl ,,3 500° durch die Zahl ,,500% ersetzt.
33. In § 24a Abs. 4 wird die Zahl ,,50 000 durch die Zahl ,,2 500 ersetzt
34. § 24a Abs. 5 Z 5 lautet:

,,J. Unternehmungen und Einrichtungen, an denen die 6ffentliche Hand direkt oder mit mindestens
10 vH indirekt beteiligt ist,
35.In § 24a Abs. 5 Z 6 und 7 wird jeweils die Zahl ,,2 500 durch die Zahl ,,500% ersetzt.
36. In § 24a Abs. 5 Z 8 und 9 wird jeweils die Zahl ,,1 000 durch die Zahl ,,150% ersetzt.

37.In § 24a Abs. 7 wird die Zahl ,,12 000 durch die Zahl ,,7 500 sowie die Zahl ,,3 500 durch die Zahl
2 500 ersetzt.

38. In § 25 Abs. 1 wird die Zahl ,,0,67* durch die Zahl ,,1,67* sowie die Zahl ,,0,92 durch die Zahl ,,2,50*

ersetzt.

39. In § 25 Abs. 2 wird die Jahreszahl ,,2010% durch die Jahreszahl ,,2020%, die Jahreszahl ,2012* durch
die Jahreszahl ,2025* sowie die Jahreszahl ,2011% jeweils durch die Jahreszahl ,,2024* ersetzt.

40. Dem § 28 wird folgender Abs. 16 angefiigt:

»(16) § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 2, § 5a Abs. 2,4, 6 bis 8, 13 und 16 bis 18, § 7 Abs. 2 und 7, § 9 Abs. 1,
§ 10 Abs. 1,3 und 5 bis 8, § 10a Abs. 2 und 7, § 10b, § 11 Abs. 2,3 und 5, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 1, § 14
Abs. 3, § 14a Abs. 1,2und 4, § 19 Abs. 1, § 24a Abs. 3 bis Sund 7, § 25 Abs. 1 und 2 sowie die Anlagen 1
bis 7 in der Fassung des Wahlrechtsdnderungsgesetzes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023, treten mit 1. Janner 2024
in Kraft. Zugleich tritt § 10a Abs. 3 auler Kraft.*
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41. Anlage 1 lautet:

»Anlage 1

Bitte dieses Feld fiir Priifvermerke der Bundeswahlbehérde freihalten!

Unterstiitzungserklarung

Die unterzeichnende Person unterstitzt hiermit den Wahlvorschlag fur die Wahl der
Bundesprésidentin oder des Bundesprasidenten am XX. XXXX XXXX lautend auf:

FMoerhend

der Person

Varname, F:

Vorname, Familienname der unterstitzungswilligen Person

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)

Eigenhé&ndige Unterschrift

Stark umrandeter Bereich von der

Bestitigung der Gemeinde

Die nachstehende Gemeinde bestétigt, dass die unterstitzungswillige Person am Stichtag
(XX, XXXX XXXX) in der Wahlerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist. Die eigenhandige
Unterschrift auf dieser Unterstltzungserklarung wurde vor der Gemeindebehdrde geleistet.

Gemeinde

Politischer Bezirk, Verwalft bezirk, Statutarstadt, | Land agf. Sprengel Nr.
Wiener Gemeindebezirk

Datum (Tag, Monat, Jahr) Gemeindesiegel |Unterschrift

Gemeindebehorde auszufillen!

Stark umrandeter Bereich von der

(13
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42. Die Anlage 2 lautet:
»Anlage 2

Amtlicher Stimmzettel %@ﬁ’%“”&

fur die Y o
Wahl des Bundesprasidenten
am XX. XXXX XXXX

Fur gewéhlten

Vorname, Familienname, zur Unterscheidung von Wahlwerber

Fﬁ?" Wahlwerbern erforderlichenfalls: Geburtsjahr, im Krels ein
) Beruf und Wohnort des Wahlwerbers X
einsetzen

OO0 000

(13
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43. Die Anlage 3 lautet:
»Anlage 3
e,;;é "\
Amtlicher Stimmzettel e
- - s %,
fir die RS
Wahl des Bundesprasidenten
am XX, XXXX XXXX
Soll XX XXOXXXXXXX
das Amt des Bundesprasidenten bekleiden?
Ja Nein
. . S
Amtlicher Stimmzettel e,
e . LSOOI
fur die RS
Wahl des Bundesprasidenten
am XX XXXX XXXX
Soll XXX XXOXXXXXXX
flir eine weitere Funktionsperiode
das Amt des Bundesprasidenten bekleiden?
Ja Nein
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44. Die Anlage 4, Vorderseite, lautet:
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»Anlage 4, Vorderseite

Bundesprasidentenwahl
XXXX
Raum fiir
Barcode oder
QR-Code WAHLKARTE
Fortlaufende Zahl im | Vorname, Familienname Geburtsjahr
Wahlerverzeichnis
Gemeinde StraBe/Gasse/Platz/Hausnummer Auslandsosterr.
Bezirk Wahlsprengel Regionalwahlkreis
Ort, Datum Unterschrift der Burgermeisterin Amts- Die oben genannte Person ist berechtigt, itr Wahirecht auch auBierhalb des Or-
" | i tes, an dem sie im Wahlenverzeichnis eingetragen ist, auszuiiben. Duplikate fir
%ﬂi:egg;egr:gg:rgs, stagﬂrgnzen?eder abhanden gekommene Wahlkarten diifen in keinem Fall ausgefolgt werden
oder fur den Burgemeister fHinweis und Venifizierungshinweis im Fall einer Amtssignatur:

Feld fiir die Unterschrift - eidesstattliche Erkldrung (bei Briefwahl)

{

Hier oben miissen Sie unterschreiben, wenn Sie per
Briefwahl wéahlen. Sie erkldren, dass Sie den Stimmzettel
selbst ausgefiillt haben. Es hat Sie niemand dabei
beobachtet oder beeinflusst. Sie haben selbst
entschieden, wie Sie den Stimmzettel ausflllen.

{

Nahere Informationen siehe Beiblatt sowie
o Hotline: XXXXXXXXX; Hotline aus dem Ausland: [XXXXXXXXX]
o |nternet; XXOOXKXXXX

Papierfarbe: weil3

www.ris.bka.gv.at
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45. Die Anlage 4, Riickseite, lautet:

s welly

»Anlage 4, Riickseite
Papierfarbe

VIH1SNV
XXXXX

MYXXXX yaybipusmiol Jayosnsibo| punibine

uayJauLa UoA usbuniguy sep Jnj wney

XXXXX
XXX 9PJQUadIyEMSIIZEg

JLHVATHVM

yolauelsQ / elisny
Bunpuaspomiuy

pred Aidey yexbipuamioN Jeyosisibol punibine
uaXJaws/ UoA usbuligquy Sep Jnj wney

USYOBW 18] JYOIN

paJdinbas dweys oN

uagayule Jebuejdwg wiaq yebjusisod

(L"E"81 "MV ‘[ESIBAIUN [BISOd OIUBAUOD) [HOD) SCIAUS SO| 8P UOION|OASD 8P OIOIAIES |8
Jejseid op sopebi|qo ug)se sopeubisep saiopesado SNS O SOIGLISIW SBSIEH SO| SOPOL

nexBipusmion JayosisiBo] puniBne (L'e'8g1 "Wy 9]@sienun aejsod UOIUSAUOD) THOD SIOAUS S8P IN0je. 8p 80Ines
T o 3| Jaunsse p s961|qo Juos spubisep sinejesedo sIng| No saiquIaW-sied $a| SNoL
usyJauua UoA usBuuguy sep Jnj wney
(1'£°81 "Wy) UollUBAUOD [BISO |BSIBAILN Y] 01 BUIpIooDE 20IMBs
LUInjas® syg| ey ejesedo oy pabiqo aie sicjessdo pejeubisep |y

(181 "uy Brapsmisodiapy) usbiosaq nz usBunpusg-gygl/lg DD UOA
Gunpussyony a1p ‘1syoidien puis Jeqiesieg s1bnjeq usiep "mzq Jepueispallbup 9|y

lrewury
fuoud

(13
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46. Die Anlage 5, Vorderseite, lautet:

»Anlage 5, Vorderseite

Raum fiir
Barcode oder
QR-Code

WAHLKARTE
FUR DEN ZWEITEN WAHLGANG

Papierfarbe: beige

Bundesprasidentenwahl
XXXX

Fortlaufende Zahl im | Vorname, Familienname Geburtsjahr

Wahlerverzeichnis

Gemeinde StraBe/Gasse/Platz/Hausnummer Auslandsosterr.

Bezirk Wahlsprengel Regionalwahlkreis

Ort, Datum Unterschrift der Birgermeisterin Amts- Die oben genannte Persan ist berechtigt, ihr Wahirecht auch auflerhalb des Or-

" | i tes, an dem sie im Wahlenverzeichnis eingetragen ist, auszuiiben. Duplikate fir

%ﬁi:egfg?r:;g;:s’ stagﬂrgn?“?eder abhanden gekommene Wahlkarten diifen in keinem Fall ausgefolgt werden
oder fiir den Birgemeister FE

{Hinweis und Verifizierungshinweis im Fall einer Amissignatur:

Bitte beachten Sie: Die Stimmabgabe ist erst ab XX. XXXX XXXX zuldssig!
Feld fiir die Unterschrift - eidesstattliche Erkldrung (bei Briefwahl)

{

Hier oben miissen Sie unterschreiben, wenn Sie per
Briefwahl wéahlen. Sie erkldren, dass Sie den Stimmzettel
selbst ausgefiillt haben. Es hat Sie niemand dabei
beobachtet oder beeinflusst. Sie haben selbst
entschieden, wie Sie den Stimmzettel ausflllen.

Nahere Informationen siehe Beiblatt sowie
o Hotline: XXXXXXXXX; Hotline aus dem Ausland: [XXXXXXXXX]
o Internet: XOOOOOKK
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47. Die Anlage 5, Riickseite, lautet:

: beige

»Anlage 5, Riickseite
Papierfarbe

vidi1snvy
XXXXX

XXXXX 1ayBipuamiop Jayosnsibo] punibine

usxJewLI/, UoA usbuliquy Sep Jnj wney

XXXXX
XXX OPIOUSQIUEMSIHIZOE

JLHVATHVM

YolaLalsQ / euisny
Bunpuasuomiuy

pied Aldey yaxBIpuamioN Jayosiisibol purubine
uaMJauWLIdA uoA uabulguy Sep Jnj wney

UaLoBW 181 JOIN

palinbai dwels o

uagayule Jebuejdwg wiag yebiusisod

(L'€'8 1 "MV ‘[BSISAIUN [BISOd OlUSAUOD) [HOD SOJAUS SO| 8P UQION|OASP 8P OIDINISS [
Jeysasd ep sopebiqo ugjse sopeubisep saiopeiado SNs O SOIGLUS|W S8s|ed SO| SOPOL

(1'e'81 "MV 8jjesieaun sjeisod UoUSAUOD) '|HDD SIOAUS S8p JNCI8l 8p 82IAEs
IR ) S e R 9] Jeunsse,p sebigo juos spubisep sinejelado sine| no seiqusw-sied se| snol
US)IalLa/ UOA usbuLiquy Sep Jnj wney

(1°§°81 "Uy) UONUBAUOD [BISOd |BSIS8AIUN U} 0} Buipioode 8olnes
Luinjar* sHg| sy e1esado o) pabijqo ase siojeiado pajeubisap Iy

(1°e'81 "My Brapemsodyep) usbloseq nz usbunpues-sHaI/IHOD UOA
Bunpuesyony aip ‘1@oidion puis Jeqieneg e1bnjeq usiep “Mmzq Jepue|spallbiN sy

rewuy
fuoud
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48. Die Anlage 6 lautet:

Bei Briefwahl beachten Sie bitte:

Eine Stimmabgabe fiir den zweiten Wahlgang darf friihestens
am XX. XXXX XXXX erfolgen!

Bundesprasidentenwahl XXXX
Amtlicher Stimmazettel
fur den zweiten Wahlgang
am XX, XXX XXXX

51 von 66

»Anlage 6

In nebenstehender Rubrik den
Familiennamen oder die fortlauf-
ende Nummer des Wahlwerbers
laut Kundmachung eintragen!

www.ris.bka.gv.at
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49. Die Anlage 7 lautet:
»Anlage 7

Bitte dieses Feld fiir Prifvermerke der Bundeswahlbehérde freihalten!

Auslands-Unterstiitzungserkldrung

Die unterzeichnende, im Ausland wohnende Person unterstiitzt hiermit den Wahlvarschlag
fur die Wahl der Bundesprisidentin oder des Bundesprisidentan am XX, X000 OO0
lautend auf die untenstehends wahlwerbende Person:

‘orname, Familienname der unterstitzungewilligen Person

‘Wiohnort Geburtedatum (Tag, Manat, Jahr)

Vipmama, Familienname der wahlwarbanden Pamson Eigenhdindige Untarschrift

Gemeindebehorde
auszufillen!

Bereich von der

5
3
5
5
:

Bestatigung der Gemeinde

Die nachstehende Gemeinde bestatigt, dass die unterstitzungswillige Person am Stichtag
L 20000 XK In der Wahlerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist.

Gemeainda

Politischer Bezirk, Verwaltungsbezirk, Statutarstadt, | Land ol Sprengel Mr,
‘Wiener Gemaindehezirk

Diatum {Tag, Maonat, Jahr) CGemeindssisgel | Untsmschift

Bestatigung der Vertretungsbehdorde

Die eigenhindige Unterschrift auf der Unterstitzungserkldrung wurde vor der Gsterreichischen
Vertretungsbehorde geleistat.

Datum {Tag, Maonat, Jahr) Amtssisgel | Unterschrift

5_.
oE
oF

.E,
i
i
i
5
w

behorde
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Artikel 4
Anderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972

Das Volksabstimmungsgesetz 1972, BGBI. Nr. 79/1973, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. In § 12 Abs. 1 wird nach der Folge ,,105 Abs. 2% die Folge ,,, 107 Abs. 9% eingefiigt.

2. § 18 Abs. 1 letzter Satz lautet:
,Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfiir eine Pauschalentschddigung in der Hohe von
1,67 Euro pro Wahlberechtigten zu leisten.*

3. In § 18 Abs. 2 wird die Jahreszahl ,,2012° durch die Jahreszahl ,,2025° und jeweils die Jahreszahl
»2011 durch die Jahreszahl ,2024%“ sowie der Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2010“ durch den
Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2020 ersetzt.

4. Dem § 21 wird folgender Abs. 11 angefiigt:

H(11) §12 Abs.1, §18 Abs.1 und 2 sowic die Anlagen1 bis 4 in der Fassung des
Wahlrechtsédnderungsgesetzes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023, treten mit 1. Janner 2024 in Kraft.“
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5. Die Anlage 1 lautet:

»Anlage 1
Wahlsprengel:
Ortschatft:
Gemeinde: Blatt
Adresse:
Stimmbezirk:
Regionalwahlkreis:
Land:
Haus- | Tur- h b
Fortl. . . Geburts- |Abgeg \
Anmerkung Zahl Familienname, Vorname (voll ausschreiben) jahr Stimmen *)
Nummer
*) Hier ist die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken!
(13
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6. Die Anlage 2 lautet:
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»Anlage 2

Amtlicher Stimmzettel
far die

Volksabstimmungam. . . . .. ... ..

Soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom

Gesetzeskraft erlangen?

Ja Nein

-----------------

[T o 1

P — — —————
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7. Anlage 3 lautet:
»Anlage 3

______________

NN

Amtlicher Stimmzettel B

fur die ;
Volksabstimmungam. . .........

Soll der Bundesprasident abgesetzt werden?

Ja Nein

(13
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8. Anlage 4 lautet:

BGBI. I - Ausgegeben am 23. Februar 2023 - Nr. 7

..............

www.ris.bka.gv.at

RN
n, % %o Ny
. . W W
Amtlicher Stimmzettel %“x? 5
fur die ;
Volksabstimmungam. . . ... ..... i
1. Soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom . ....ovvvunnnn.
{310
Gesetzeskraft erlangen?
Ja Nein
2. Soll der Gesetzesbeschluss des Nationalratesvom ......coveennn.
1307 e
Gesetzeskraft erlangen?
Ja Nein
usw.
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Artikel 5
Anderung des Volksbefragungsgesetzes 1989

Das Volksbefragungsgesetz 1989, BGBI. Nr. 356/1989, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. In § 13 Abs. I wird die Folge ,,und 105 Abs. 2% durch die Folge ,,, 105 Abs. 2 und 107 Abs. 9 ersetzt.

2. § 19 Abs. 1 letzter Satz lautet:
,Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfiir eine Pauschalentschddigung in der Hohe von 1,67 Euro
pro Wahlberechtigten zu leisten.*

3. In § 19 Abs. 2 wird die Jahreszahl ,2012° durch die Jahreszahl ,,2025° und jeweils die Jahreszahl
»2011 durch die Jahreszahl ,2024%“ sowie der Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2010“ durch den
Ausdruck ,,Verbraucherpreisindex 2020 ersetzt.

4. Dem § 21 wird folgender Abs. 12 angefiigt:

»(12) §13 Abs. 1, §19 Abs.1 und 2 sowie dic Anlagen 1 bis 3 in der Fassung des
Wahlrechtsédnderungsgesetzes 2023, BGBL. I Nr. 7/2023, treten mit 1. Janner 2024 in Kraft.“

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Februar 2023 - Nr. 7 59 von 66

5. Anlage 1 lautet:

»Anlage 1
‘Wahlsprengel:
Ortschaft:
Gemeinde: Blatt
Adresse:
Stimm bezirk:
Regionalwahlkreis:
Land:
Stimmliste
Haus- | Tir- .
Anmerkung Forl Familienname. Yorname [voll ausschreiben) Ge_burts 'd'bmm:'e
Zahl jahr Stmmen *|
Humm er
*} Hier ist die forlaufende Zahl d esﬂ.bsﬁmmuns gverzeichnisses 2u vermerken!
[13
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6. Anlage 2 lautet:
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»Anlage 2
""""" RN
BECE NN
e
Amtlicher Stimmzettel > g

flr die

Ja

Nein
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7. Anlage 3 lautet:
»Anlage 3

Amtlicher Stimmzettel ®
far die

Volksbefragungam ...................c.ccooonn

) eere e

I R R I R I I I R I I A A

oder

....................................................

....................................................

Flr den ausgewahlten Losungsvorschlag bitte im dazu gehdrenden Kreis ein X setzen.

(13
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Artikel 6
Anderung des Volksbegehrengesetzes 2018

Das Volksbegehrengesetz 2018, BGBI. I Nr. 106/2016, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. In § 3 Abs. 3 Z 3 wird nach dem Wort ,Norname,* das Wort ,,Geburtsdatum* eingefiigt.
2.§ 3 Abs. 4 Z 1 lautet:

,,1. die Registrierungsnummer;"

3. § 8 Abs. 1 vierter Satz lautet:
,.Die Eintragungslokale in diesen Orten sind an Werktagen, ausgenommen an Samstagen, zumindest
von 8.00 bis 16.00 Uhr und an einem Werktag zusitzlich bis 20.00 Uhr offenzuhalten.*

4. In § 8 Abs. 1 entfillt der fiinfte Satz, im fiinften Satz (neu) wird vor dem Wort ,,Sonntagen* der Ausdruck
»Samstagen, eingefiigt.

5. In § 10 wird die Wortfolge ,,vier Wochen nach der gemill § 6 Abs. 4 veréffentlichten Entscheidung™
durch die Wortfolge ,,am Stichtag® ersetzt.
6. § 24 samt Uberschrift lautet:

,,Ubergangsbestimmung

§ 24. Die Eintragungsbehdrden konnen Verlautbarungen geméal §10 letzter Satz, die vor Inkrafttreten
des Wabhlrechtsdnderungsgesetzes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023, ergangen sind, den gednderten Vorgaben des
§ 8 anpassen. Die Anpassung hat spitestens zum Stichtag des von der Verlautbarung betroffenen
Volksbegehrens zu erfolgen.*

7.8 26 Abs. 6 lautet:

A(0)§3 Abs.3Z3,Abs. 471, § 8 Abs. 1, § 10, § 24 sowie dic Anlagen 1 und 2 in der Fassung des
Wahlrechtsédnderungsgesetztes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in
Kraft.“
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8. Anlage 1 lautet:
»Anlage 1

Anmeldung eines Volksbegehrens

An den
Bundesminister fiir Inneres

Gemal § 3 Abs. 3 des Volksbegehrengesetzes 2018, BGBI. | Nr. 106/2016, wird ein Volks-
begehren mit folgendem Wortlaut angemeldet:

(Kurzbezeichnung)

(Text des Volksbegehrens)

GemaB § 3 Abs. 3 Z 3 des Volksbegehrengesetzes 2018 werden namhaft gemacht:

" . Vorname, Familienname, Geburtsdatum Beruf Adresse
Bevolimachtigte

oder
Bevolimachtigter

E-Mail-Adresse der oder des
Bevollmichtigten

Vorname, Familienname, Geburtsdatum Beruf Adresse

Stellvertreterin
oder Stellvertreter

Eine Bestétigung lber die Einzahlung eines Kostenbeitrags in der Hohe von XXX, XX Euro
auf ein Konto des Bundesministeriums fir Inneres liegt bei.

Unterschriften der oder des Bevollméchtigten und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters:

Bevollmachtigte oder Stellvertreterin
Bevollmachtigter oder Stellvertreter

(13
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9. Anlage 2 lautet:
»Anlage 2

Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens

An den
Bundesminister fiir Inneres

GemaB § 3 Abs. 4 des Volksbegehrengesetzes 2018, BGBI. | Nr. 106/2016, wird die Einlei-
tung des Volksbegehrens mit der folgenden Kurzbezeichnung und Registrierungsnummer
beantragt:

(Kurzbezeichnung) (Registrierungsnummer)

GemaB § 3 Abs. 4 Z 3 des Volksbegehrengesetzes 2018 werden namhaft gemacht:

Vorname, Familienname Beruf Adresse
Bevollmachtigte
oder

Bevollmachtigter

Vorname, Familienname Beruf Adresse
1. Stellvertreterin
oder
Stellvertreter

Vorname, Familienname Beruf Adresse
2. Stellvertreterin
oder
Stellvertreter

Vorname, Familienname Beruf Adresse
3. Stellvertreterin
oder
Stellvertreter

Vorname, Familienname Beruf Adresse
4. Stellvertreterin
oder
Stellvertreter

Unterschriften der oder des Bevollmachtigten und der Stellvertreterinnen und/oder des
Stellvertreters:

Bevollméachtigte oder | 1. Stellvertreterin oder | 2. Stellvertreterin oder | 3. Stellvertreterin oder | 4. Stellvertreterin oder
Bevollméachtigter Stellvertreter Stellvertreter Stellvertreter Stellvertreter

(13
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Artikel 7
Anderung des Wihlerevidenzgesetzes 2018

Das Wihlerevidenzgesetz 2018, BGBIL. Nr. 106/2016, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. In § 2 Abs. 3 wird nach dem Wort ,Stimmkarte” der Verweis ,(§ 3 Abs. 6) durch den Verweis ,,(§ 3
Abs. 5) ersetzt.

2. § 2 Abs. 4 entfdllt.

3. In § 2 Abs. 6 wird der Verweis ,,§§ 3 Abs. 4 und 11 Abs. 1 durch den Verweis ,,§§ 3 Abs. 3 und 11
Abs. 1 ersetzt.

4. In §3 Abs. 6 wird der Satz ,Sofern technisch moglich, kann die Antragstellung im Weg der
Datenverarbeitung ZeWaeR durch Identifikation mittels qualifizierter elektronischer Signatur erfolgen.*

angefiigt.
5. In § 4 Abs. 2 wird die Folge ,2012/56% durch die Folge ,,56/2012° ersetzt.

6. In §5 Abs. 1 wird der Satz ,Jedermann kann im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR mittels
qualifizierter elektronischer Signatur seine Eintragung in der Wahlerevidenz einer Gemeinde tiberpriifen.*

angefiigt.

7. In § 9 Abs. 1 entfdllt die Wendung ,,aullerhalb Wiens* und wird das Wort ,,Wien“ durch das Wort
HStatutarstidten® erserzt.

8. Dem § 19 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) §2 Abs.3 und 6, §3 Abs. 6, §4 Abs. 2, §5 Abs. 1 sowie § 9 Abs. 1 in der Fassung des
Wahlrechtsénderungsgesetztes 2023, BGBI. I Nr. 7/2023 treten mit 1. Janner 2024 in Kraft. Zugleich tritt
§ 2 Abs. 4 auBler Kraft.“
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Artikel 8
Anderung des Europa-Wiihlerevidenzgesetzes

Das Europa-Wahlerevidenzgesetz, BGBI. Nr. 118/1996, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 101/2022, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis zu § 11 wird das Wort ,Einspruchsverfahren durch das Wort
,Berichtigungsverfahren® ersetzt.

2. In § 1 Abs. 3 wird nach dem Wort ,,Wihlerevidenzgesetzes™ die Zahl ,,2015 durch die Zahl ,,2018*
ersetzt.

3. In § 2 Abs. 3 wird der Verweis ,,§ 4 Abs. 6° durch den Verweis ,,§ 4 Abs. 5 sowie der Verweis ,,(§ 1
Abs. 2)“ durch den Verweis ,(§ 1 Abs. 3)* ersetzt.

4. In § 2 Abs. 6 entfillt die Wendung ,,gemil § 4 Abs. 4 oder™.

5. Dem § 2 wird folgender Abs. 9 angefiigt:

»(9) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs.2 sowie der §§4 Abs.3 und 12 Abs. 1 diirfen
Anderungen in der Europa-Wihlerevidenz nur auf Grund eines Berichtigungs- und Beschwerdeverfahrens
(§§ 7 bis 11) vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon ist die Behebung von Formgebrechen, wie
zum Beispiel Schreibfehlern und dergleichen.*.

6. In § 4 Abs. 5 wird der Verweis ,(§ 1 Abs. 2)“ durch den Verweis ,(§ 1 Abs. 3)* ersetzt.

7. In §4 Abs. 7 wird der Satz ,Sofern technisch mdoglich, kann die Antragstellung im Weg der
Datenverarbeitung ZeWaeR durch Identifikation mittels qualifizierter elektronischer Signatur erfolgen.*

angefiigt.
8. In § 6 Abs. 1 wird die Wortfolge ,jeder Unionsbiirger* durch das Wort ,jedermann ersetzt und wird
nach dem letzten Satz der Satz ,Jedermann kann im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR mittels

qualifizierter elektronischer Signatur seine Eintragung in der Europa-Wihlerevidenz einer Gemeinde
iiberpriifen.” angefiigt.

9. In § 6 Abs. 2 wird die Folge ,2012/56% durch die Folge ,,56/2012° ersetzt.

10. In § 9 Abs. 1 entfillt die Wendung ,,aulerhalb Wiens* und wird das Wort ,,\Wien“ durch das Wort
HStatutarstadten® ersetzt.

11. § 11 samt Uberschrift lautet:

»Behorden im Berichtigungsverfahren

§ 11. Die gemiB § 9 mit dem Berichtigungsverfahren befassten Gemeindewahlbehdrden und
Bezirkswahlbehorden sind die nach der Nationalrats-Wahlordnung 1992 — NRWO, BGBI. Nr. 471/1992,
jeweils im Amt befindlichen gleichnamigen Wahlbehdrden. Sie sind von ihren Vorsitzenden zur
Entscheidung iiber die eingelangten Berichtigungsantrige mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr
einzuberufen. Liegen in einem Kalendervierteljahr keine Berichtigungsantrdge zur Entscheidung vor, so
hat die Einberufung der Wahlbehérden fiir das betreffende Kalendervierteljahr zu entfallen. Im Ubrigen
sind auf diese Wahlbehorden die einschldgigen Bestimmungen der NRWO sinngemall anzuwenden.

12. Dem § 20 wird folgender Abs. 15 angefiigt:

(15§ 1 Abs. 3, §2 Abs. 3,6 und 9, § 4 Abs. Sund 7, § 6 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 1 und § 11 samt
Uberschrift und Eintrag im Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Wahlrechtsinderungsgesetztes 2023,
BGBI. I Nr. 7/2023 treten mit 1. Janner 2024 in Kraft.“

Van der Bellen

Nehammer

www.ris.bka.gv.at



BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2023-02-24T18:24:36+01:00
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e : Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prafinformation Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




	BUNDESGESETZBLATT
	Artikel 1
	Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992
	1. § 2 Abs. 2 zweiter Satz lautet:
	2. Dem § 6 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	3. § 7 Abs. 2 erster Satz lautet:
	4. § 8 Abs. 1 lautet:
	5. In § 8 Abs. 2 wird das Wort „Sie“ durch die Wortfolge „Die Gemeindewahlbehörde“ ersetzt.
	6. In § 8 Abs. 3 sowie in § 9 Abs. 3 wird jeweils nach dem Wort „einen“ die Wortfolge „oder zwei“ eingefügt; nach dem Wort „bestellen“ entfällt jeweils der Punkt und es wird die Wortfolge „und im Fall der Bestellung von zwei Stellvertretern die Reihen...
	7. In § 13 Abs. 2 wird die Wortfolge „mit Handschlag“ durch die Wortfolge „durch die Worte „ich gelobe“ oder durch ein Zeichen der Zustimmung“ ersetzt.
	8. In § 15 Abs. 2 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden“ die Wortfolge „sowie den besonderen Wahlbehörden“ eingefügt.
	9. In § 15 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „, bei Gemeindewahlbehörden von Statutarstädten im Bereich des Stimmbezirks“.
	10. Dem § 15 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	11. In § 16 Abs. 2 wird im ersten Satz die Wortfolge „mit Handschlag“ durch die Wortfolge „durch die Worte „ich gelobe“ oder durch ein Zeichen der Zustimmung“ ersetzt.
	12. In § 16 Abs. 3 entfällt im ersten Satz die Wortfolge „in Wien sowie in Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern“.
	13. § 17 Abs. 1 lautet:
	14. § 17 Abs. 3 lautet:
	15. Dem § 19 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	16. § 19 Abs. 5 lautet:
	17. § 20 samt Überschrift lautet:
	18. § 20a Abs. 4 Z 2 lautet:
	19. § 23 Abs. 1 zweiter Satz lautet:
	20. In § 24 Abs. 1 wird nach dem Wort „Stichtag“ der Ausdruck „, 24.00 Uhr,“ eingefügt.
	21. In § 24 entfällt der Abs. 3 und der bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung „(3)“.
	22. In § 25 Abs. 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge „an Sonntagen“ durch die Wortfolge „an Samstagen, Sonntagen“ und im letzten Satz die Wortfolge „An Sonntagen“ durch die Wortfolge „An Samstagen, Sonntagen“ ersetzt
	23. Dem § 25 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	24. In § 25 Abs. 4 wird im zweiten Satz der Verweis „§ 24 Abs. 4“ durch den Verweis „§ 24 Abs. 3“ ersetzt.
	25. In § 25 Abs. 5 wird nach dem Wort „Gemeindewahlleiter“ die Wortfolge „, in Statutarstädten der Bezirkswahlleiter,“ eingefügt.
	26. § 26 lautet:
	27. In § 27 Abs. 1 wird der Ausdruck „2012/56“ durch den Ausdruck „56/2012“ ersetzt; dem § 27 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	28. § 30 Abs. 1 lautet:
	29. Der bisherige Wortlaut des § 31 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	30. § 33 samt Überschrift lautet:
	31. § 34 Abs. 2 lautet:
	32. Dem § 35 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	33. § 36 Abs. 3 lautet:
	34. In § 38 Abs. 2 wird die Wortfolge „mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit“ durch die Wortfolge „einer Einschränkung ihrer Mobilität“ ersetzt.
	35. § 39 Abs. 1 lautet:
	36. § 39 Abs. 3 und 4 lautet:
	37. In § 39 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge „Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72)“ durch die Wortfolge „Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in den in § 72 Abs. 1 erwähnten Einrichtungen“ ersetzt.
	38. In § 39 Abs. 5 Z 3 wird die Wortfolge „den Pflegling“ durch die Wortfolge „die Person mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf“ ersetzt.
	39. § 40 Abs. 1 erster Satz lautet:
	40. In § 40 Abs. 4 entfällt der erste Satz.
	41. Dem § 40 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt:
	42. In § 42 Abs. 3 wird im letzten Satz vor der Wortfolge „zur Führung“ die Wortfolge „am Stichtag“ eingefügt und es entfällt das Wort „entweder“ sowie die Wortfolge „oder gerichtlich oder notariell beglaubigt ist.“
	43. § 43 Abs. 1 Z 2 lautet:
	44. § 49 Abs. 5 lautet:
	45. Dem § 49 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:
	46. Dem § 49 Abs. 8 werden folgende Sätze angefügt:
	47. § 52 Abs. 2 letzter Satz lautet:
	48. § 52 Abs. 4 erster Satz lautet:
	49. § 52 Abs. 6 und 7 lautet:
	50. § 52 Abs. 6 und 7 lautet:
	51. In § 54 wird im letzten Satz der Ausdruck „§ 106 Abs. 6“ durch den Ausdruck „§ 106 Abs. 7“ ersetzt.
	52. § 56 Abs. 1 lautet:
	53. § 57 Abs. 4 letzter Satz lautet:
	54. Dem § 57 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	55. § 60 Abs. 2 erster Satz lautet:
	56. In § 60 Abs. 2 wird im vierten Satz die Wortfolge „ist entweder“ durch die Wortfolge „ist, sofern sie nicht nach Stimmabgabe bei der ausstellenden Behörde zur Weiterleitung an die zuständige Wahlbehörde hinterlegt wird, entweder“.
	57. § 60 Abs. 3 bis 5 lautet:
	58. Dem § 60 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	59. § 61 Abs. 1 lautet:
	60. In § 62 Abs. 3 wird im ersten Satz nach dem Wort „Wahlleiters“ die Wortfolge „zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung“ eingefügt.
	61. Dem § 62 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	62. § 64 Abs. 1 lautet:
	63. Dem § 64 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	64. § 65 Abs. 1 erster Satz lautet:
	65. In § 66 Abs. 1 entfällt im ersten Satz das Wort „selbständigen“ und im zweiten Satz wird die Wortfolge „Körper- oder sinnesbehinderte Wähler“ durch die Wortfolge „Wähler mit Körperbehinderungen, Sinnesbehinderungen oder kognitiven Behinderungen“ e...
	66. In § 66 Abs. 2 wird die Wortfolge „körper- oder sinnesbehindert“ durch die Wortfolge „körperbehindert, sinnesbehindert oder kognitiv behindert“ ersetzt.
	67. Dem § 66 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	68. In § 66 Abs. 4 wird die Wortfolge „blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich“ durch die Wortfolge „körperbehindert, sinnesbehindert oder kognitiv behindert“ ersetzt.
	69. In § 66 Abs. 5 wird das Wort „Pfleglingen“ durch die Wortfolge „Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf“ und die Wortfolge „Heil- und Pflegeanstalten“ durch die Wortfolge „den in § 72 Abs. 1 erwähnten Einrichtungen“ ersetzt.
	70. Dem § 66 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	71. In § 68 Abs. 1 werden dritter bis sechster Satz durch folgende Sätze ersetzt:
	72. In § 68 Abs. 1 entfällt der letzte Satz.
	73. § 69 lautet:
	74. In § 70 Abs. 1 entfällt der letzte Satz.
	75. In § 71 Abs. 1 wird im letzten Satz nach dem Wort „Wahlbehörde“ die Wortfolge „ , den Vertrauenspersonen“ eingefügt sowie das Wort „insolange“ durch die Wortfolge „so lange“ ersetzt.
	76. § 72 samt Überschrift lautet:
	77. In der Überschrift zu § 73 und in § 73 Abs. 2 wird das Wort „bettlägerige“ durch die Wortfolge „in ihrer Mobilität eingeschränkte“ ersetzt.
	78. In § 73 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
	79. § 73 Abs. 3 und 4 lautet:
	80. § 74 letzter Satz lautet:
	81. In § 75 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:
	82. § 75 Abs. 4 lautet:
	83. In § 81 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort „Leere“ die Wortfolge „, abgesehen vom Aufdruck gemäß § 64 Abs. 1 beschriftete oder zugeklebte Wahlkuverts zählen als ungültige Stimmzettel.“ eingefügt.
	84. In § 84 Abs. 1 wird das Wort „Hilfsorgane“ durch das Wort „Hilfskräfte“ ersetzt.
	85. § 84 Abs. 7 entfällt und erhalten die Abs. 3 bis 6 die Absatzbezeichnungen „(4)“ bis „(7)“; nach § 84 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	86. § 84 Abs. 4 (neu) erster Satz lautet:
	87. In § 84 Abs. 4 (neu) lit. c sowie in § 85 Abs. 2 lit. g wird jeweils die Wortfolge „aus anderen Regionalwahlkreisen“ durch die Wortfolge „mit beige-farbenen Wahlkuverts“ ersetzt.
	88. § 84 Abs. 6 (neu) lautet:
	89. In § 85 Abs. 2 lit. j wird der Ausdruck „§ 84 Abs. 3 und 4“ durch den Ausdruck „§ 84 Abs. 3 bis 5“ ersetzt.
	90. § 85 Abs. 2 lit. k lautet:
	91. § 85 Abs. 3 lit. h und i lautet:
	92. § 85 Abs. 3 lit. k lautet:
	93. Dem § 85 Abs. 3 wird folgende lit. l angefügt:
	94. In § 85 Abs. 9 entfällt die Wortfolge „, in Städten mit eigenem Statut an die Bezirkswahlbehörde“.
	95. In § 86 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 84 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 84 Abs. 6“ ersetzt.
	96. In § 86 Abs. 2 wird im zweiten und im letzten Satz jeweils der Ausdruck „§ 84 Abs. 3 und 4“ durch den Ausdruck „§ 84 Abs. 4 und 5“ ersetzt.
	97. § 86 Abs. 5 lautet:
	98. Dem § 87 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	99. In § 88 entfallen die Absatzbezeichnung „(1)“ und der Abs. 2.
	100. In § 88 wird das Wort „Wien“ durch das Wort „Statutarstädten“ ersetzt.
	101. § 89 samt Überschrift lautet:
	102. § 90 Abs. 1 und 2 lautet:
	103. Dem § 90 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:
	104. § 96 Abs. 1 und 2 lautet:
	105. § 106 Abs. 4 erster Satz lautet:
	106. In § 106 Abs. 4 wird nach dem fünften Satz folgender Satz eingefügt:
	107. Dem § 106 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:
	108. Dem § 106 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt:
	109. Dem § 107 wird folgender Abs. 9 angefügt:
	110. In § 111 Abs. 3 wird das Wort „zurückgelegt“ durch das Wort „zurücklegt“ ersetzt.
	111. § 124 Abs. 1 letzter Satz lautet:
	112. In § 124 Abs. 2 wird die Jahreszahl „2012“ durch die Jahreszahl „2025“, jeweils die Jahreszahl „2011“ durch die Jahreszahl „2024“ sowie der Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2010“ durch den Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2020“ ersetzt.
	113. In § 127 Z 2 wird im letzten Satz das Wort „Landes“ durch das Wort „Landeswahlkreises“ ersetzt.
	114. Dem § 129 wird folgender Abs. 14 angefügt:
	115. Die Anlage 2 lautet:
	116. Die Anlage 3, Vorderseite, lautet:


	„Anlage 3, Vorderseite
	Papierfarbe: weiß
	117. Die Anlage 3, Rückseite, lautet:
	118. Die Anlage 4 lautet:
	119. Die Anlage 6 lautet:
	120. Die Anlage 7 lautet:
	121. Der Anlage 7 wird folgende Anlage 8 angefügt:

	Artikel 2
	Änderung der Europawahlordnung
	1. § 3 Abs. 2 zweiter Satz lautet:
	2. § 4 lautet:
	3. § 5 Abs. 2 erster Satz lautet:
	4. § 7 Abs. 1 lautet:
	5. § 7 Abs. 3 lautet:
	6. Im Inhaltsverzeichnis zu § 9 wird die Wortfolge „Gebührenanspruch der Mitglieder der Wahlbehörden“ durch die Wortfolge „Entschädigungen für die Tätigkeit in Wahlbehörden“ ersetzt; § 9 samt Überschrift lautet:
	7. § 9a Abs. 4 Z 2 lautet:
	8. § 11 Abs. 1 lautet:
	9. In § 12 Abs. 1 wird nach dem Wort „Stichtag“ der Ausdruck „ , 24.00 Uhr,“ eingefügt.
	10. In § 13 Abs. 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge „an Sonntagen“ durch die Wortfolge „an Samstagen, Sonntagen“ und im letzten Satz die Wortfolge „An Sonntagen“ durch die Wortfolge „An Samstagen, Sonntagen“ ersetzt
	11. Dem § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	12. In § 13 Abs. 5 wird nach dem Wort „Gemeindewahlleiter“ die Wortfolge „ , in Statutarstädten der Bezirkswahlleiter,“ eingefügt.
	13. § 14 lautet:
	14. In der Überschrift zu § 15 sowie im Inhaltsverzeichnis zu § 15 wird das Wort „Ausdrucke“ durch das Wort „Ausdrucken“ ersetzt.
	15. In § 15 Abs. 1 wird der Ausdruck „2012/56“ durch den Ausdruck „56/2012“ ersetzt; dem § 15 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	16. § 18 Abs. 1 lautet:
	17. Der bisherige Wortlaut des § 19 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:
	18. In § 21 wird nach dem Ausdruck „Europa-Wählerevidenzgesetzes“ der Ausdruck „(§§ 7 bis 10)“ eingefügt.
	19. § 22 Abs. 2 lautet:
	20. Dem § 23 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	21. § 24 Abs. 3 lautet:
	22. In § 26 Abs. 2 wird die Wortfolge „mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit“ durch die Wortfolge „einer Einschränkung ihrer Mobilität“ ersetzt.
	23. § 27 Abs. 1 lautet:
	24. § 27 Abs. 3 und 4 lautet:
	25. In § 27 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge „Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 58)“ durch die Wortfolge „Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in den in § 58 Abs. 1 erwähnten Einrichtungen“ ersetzt.
	26. In § 27 Abs. 5 Z 3 wird die Wortfolge „den Pflegling“ durch die Wortfolge „die Person mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf“ ersetzt.
	27. § 28 Abs. 1 erster Satz lautet:
	28. In § 28 Abs. 4 entfällt der erste Satz.
	29. Dem § 28 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt:
	30. In § 30 Abs. 3 wird im letzten Satz vor der Wortfolge „zur Führung“ die Wortfolge „am Stichtag“ eingefügt.
	31. § 31 Abs. 1 Z 2 lautet:
	32. Dem § 36 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	33. § 36 Abs. 5 lautet:
	34. § 39 Abs. 2 letzter Satz lautet:
	35. § 39 Abs. 5 erster Satz lautet:
	36. § 39 Abs. 7 und 8 lautet:
	37. § 39 Abs. 7 und 8 lautet:
	38. § 44 Abs. 4 letzter Satz lautet
	39. Dem § 44 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	40. § 46 Abs. 2 erster Satz lautet:
	41. In § 46 Abs. 2 wird im vierten Satz die Wortfolge „ist entweder“ durch die Wortfolge „ist, sofern sie nicht nach Stimmabgabe bei der ausstellenden Behörde zur Weiterleitung an die zuständige Wahlbehörde hinterlegt wird, entweder“ ersetzt.
	42. § 46 Abs. 3 bis 5 lautet:
	43. Dem § 46 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	44. § 47 Abs. 1 lautet:
	45. In § 48 Abs. 3 wird im ersten Satz nach dem Wort „Wahlleiters“ die Wortfolge „zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung“ eingefügt.
	46. Dem § 48 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	47. § 50 Abs. 1 lautet:
	48. Dem § 50 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	49. § 51 Abs. 1 erster Satz lautet:
	50. § 52 Abs. 1 erster Satz lautet:
	51. In § 52 Abs. 1 wird im zweiten Satz die Wortfolge „Körper- oder sinnesbehinderte Wähler“ durch die Wortfolge „Wähler mit Körperbehinderungen, Sinnesbehinderungen oder kognitiven Behinderungen“ ersetzt.
	52. In § 52 Abs. 2 wird die Wortfolge „körper- oder sinnesbehindert“ durch die Wortfolge „körperbehindert, sinnesbehindert oder kognitiv behindert“ ersetzt.
	53. Dem § 52 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	54. In § 52 Abs. 4 wird die Wortfolge „blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich“ durch die Wortfolge „körperbehindert, sinnesbehindert oder kognitiv behindert“ ersetzt.
	55. In § 52 Abs. 5 wird das Wort „Pfleglingen“ durch die Wortfolge „Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf“ und die Wortfolge „Heil- und Pflegeanstalten“ durch die Wortfolge „den in § 58 Abs. 1 erwähnten Einrichtungen“ ersetzt.
	56. Dem § 52 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	57. In § 54 Abs. 1 wird im ersten Satz nach dem Wort „auszuweisen“ der Klammerausdruck „(§ 53 und § 56 Abs. 1)“ eingefügt.
	58. § 54 Abs. 2 lautet:
	59. § 55 lautet:
	60. In § 56 Abs. 1 entfällt der letzte Satz.
	61. In § 57 Abs. 1 wird im letzten Satz nach dem Wort „Wahlbehörde“ die Wortfolge „ , den Vertrauenspersonen“ eingefügt.
	62. Im Inhaltsverzeichnis zu § 58 wird die Wortfolge „Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten“ durch die Wortfolge „Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in Heil- und Pflegeanstalten einschließlich Alten- und Pflegeheimen sowie Wohneinrich...
	63. In der Überschrift zu § 59, im Inhaltsverzeichnis zu § 59 und in § 59 Abs. 2 wird das Wort „bettlägerige“ durch die Wortfolge „in ihrer Mobilität eingeschränkte“ ersetzt.
	64. In § 59 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
	65. § 59 Abs. 3 und 4 lautet:
	66. § 60 letzter Satz lautet:
	67. In § 61 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:
	68. In § 65 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort „Leere“ die Wortfolge „ , abgesehen vom Aufdruck gemäß § 64 Abs. 1 beschriftete oder zugeklebte Wahlkuverts zählen als ungültige Stimmzettel.“ eingefügt.
	69. In § 66 Abs. 1 wird das Wort „Hilfsorgane“ durch das Wort „Hilfskräfte“ ersetzt.
	70. § 66 Abs. 3, 4 und 5 erhalten die Absatzbezeichnungen „(4)“ bis „(6)“; nach § 66 Abs 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	71. In § 66 Abs. 4 (neu) wird als neuer erster Satz eingefügt:
	72. § 66 Abs. 5 (neu) lautet:
	73. § 67 Abs. 2 Z 10 lautet:
	74. § 67 Abs. 3 Z 8 lautet:
	75. § 67 Abs. 3 Z 10 lautet:
	76. In § 68 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 66 Abs. 4“ durch den Ausdruck „§ 66 Abs. 5“ ersetzt.
	77. In § 68 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „§ 66 Abs. 3“ durch den Ausdruck „§ 66 Abs. 4“ ersetzt.
	78. § 68 Abs. 5 lautet:
	79. Dem § 69 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	80. In § 70 entfällt der Abs. 2 sowie die Absatzbezeichnung „(1)“; das Wort „Wien“ wird durch das Wort „Statutarstädten“ ersetzt und es entfällt der Ausdruck „ , gegebenenfalls durch Boten,“.
	81. Im Inhaltsverzeichnis zu § 71 wird das Wort „Wien“ durch das Wort „Statutarstädten“ ersetzt; § 71 samt Überschrift lautet:
	82. § 72 Abs. 1 und 2 lautet:
	83. Dem § 72 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:
	84. In § 72 Abs. 8 wird das Wort „vierzehnten“ durch das Wort „fünfzehnten“ ersetzt.
	85. Dem § 78 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	86. § 85 Abs 1 letzter Satz lautet:
	87. In § 85 Abs 2 wird die Jahreszahl „2012“ durch die Jahreszahl „2025“, jeweils die Jahreszahl „2011“ durch die Jahreszahl „2024“ sowie der Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2010“ durch den Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2020“ ersetzt.
	88. Dem § 91 werden folgende Abs. 17 und 18 angefügt:
	89. Die Anlage 1 lautet:
	90. Die Anlage 2, Vorderseite, lautet:
	91. Die Anlage 2, Rückseite, lautet:
	92. Die Anlage 3 lautet:
	93. Die Anlage 5 lautet:


	Artikel 3
	Änderung des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971
	1. § 3 Abs. 2 letzter Satz lautet:
	2. In § 5 Abs. 2 wird der Ausdruck „23 bis 37 NRWO“ durch den Ausdruck „23 bis 26, § 27 Abs. 1 bis 4, 28 bis 37 NRWO“ ersetzt.
	3. In § 5a Abs. 2 wird die Wendung „mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit“ durch die Wendung „einer Einschränkung ihrer Mobilität“ ersetzt.
	4. § 5a Abs. 4 lautet:
	5.In § 5a Abs. 6 wird die Wendung „zu tragen. Das Anbringen eines Barcodes oder QR-Codes durch die Gemeinde ist zulässig. Wahlkarten für Wahlberechtigte mit Hauptwohnsitz im Ausland sind in der entsprechenden Rubrik zu kennzeichnen“ durch die Wendung ...
	6. § 5a Abs. 7 lautet:
	7. In § 5a Abs. 8 Z 2 wird die Wendung „Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72 NRWO)“ durch die Wendung „Personen mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf in den in § 72 Abs. 1 NRWO erwähnten Einrichtungen“ ersetzt.
	8. In § 5a Abs. 8 Z 3 wird die Wendung „den Pflegling“ durch die Wendung „die Person mit Behandlungsbedarf oder Pflegebedarf“ ersetzt.
	9. In § 5a Abs. 13 wird das Wort „Wählerevidenz“ durch die Wendung „Datenverarbeitung ZeWaeR unter Speicherung des auf der Wahlkarte im Barcode oder QR-Code enthaltenen Zahlencodes“ ersetzt.
	10. In § 5a werden nach Abs. 15 folgende Absätze eingefügt:
	11. § 7 Abs. 2 lautet:
	12. In § 7 Abs. 7 Z 1 wird statt der Wortfolge „und Wohnort“ die Wendung „ , Adresse (bei Auslandsösterreichern Wohnsitz im Ausland) sowie allenfalls akademische Grade“ eingefügt.
	13. In § 9 Abs. 1 erster Satz wird nach der Wendung „in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen“ die Wendung „unter Voranstellung einer fortlaufenden Nummer“ eingefügt sowie nach dem Wort „maßgeblich.“ der Satz „Bei akademischen Graden von Wahlwe...
	14. In § 10 Abs. 1 wird die Folge „61 bis 67“ durch die Folge „61 bis 63, 65 bis 67“ ersetzt.
	15. § 10 Abs. 3 lautet:
	16. § 10 Abs. 5 bis 8 lauten:
	17. § 10a Abs. 2 lautet:
	18. § 10a Abs. 3 entfällt.
	19. Nach § 10a Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	20. Nach § 10a wird folgender § 10b eingefügt:
	21. In § 11 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Wort „Reihenfolge“ die Wendung „ , Rubriken mit der gemäß § 9 Abs. 1 veröffentlichten Nummer“ eingefügt sowie das Wort „übrigen“ durch „Übrigen“ ersetzt.
	22. In § 11 Abs. 3 erster Satz entfällt die Wendung „im Weg der Briefwahl“ und wird statt der Wortfolge „Unterscheidungsmerkmale, den frühestmöglichen“ die Wendung „Unterscheidungsmerkmale oder der gemäß § 9 Abs. 1 veröffentlichten, fortlaufenden Numm...
	23. In § 11 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz der Satz: „Die rechte obere Ecke ist im Winkel von 45 Grad abzuschneiden.“ eingefügt.
	24. In § 12 Abs. 3 wird im ersten Satz das Wort „Wahlkartenwähler“ durch das Wort „Wähler“ ersetzt und nach dem letzten Satz der Satz „Der Stimmzettel nach § 11 Abs. 3 ist ebenso gültig, wenn der Wähler die gemäß § 9 Abs. 1 veröffentlichte fortlaufend...
	25. In § 13 Abs. 1 entfällt in Z 5. das Wort „oder“.
	26. In § 13 Abs. 1 wird nach Z 5. folgende Z 6. eingefügt:
	27. § 14 Abs. 3 lautet:
	28. § 14a Abs. 1 lautet:
	29. § 14a Abs. 2 lautet:
	30. Am Ende des § 14a Abs. 4 wird der Satz: „Nicht miteinzubeziehen gewesene Wahlkarten sowie gemäß § 70 Abs. 3 NRWO entgegengenommene, der Bezirkswahlbehörde jedoch nicht fristgerecht weitergeleitete Wahlkarten sind unter Verschluss beizufügen.“ ange...
	31. In § 19 Abs. 1 wird nach der Wendung „in die engere Wahl gekommenen Wahlwerber“ die Wortfolge „sowie die den in die engere Wahl gekommenen Wahlwerbern gemäß § 9 Abs. 1 vorangestellte fortlaufende Nummer“ eingefügt.
	32. In § 24a Abs. 3 wird die Zahl „3 500“ durch die Zahl „500“ ersetzt.
	33. In § 24a Abs. 4 wird die Zahl „50 000“ durch die Zahl „2 500“ ersetzt
	34. § 24a Abs. 5 Z 5 lautet:
	35. In § 24a Abs. 5 Z 6 und 7 wird jeweils die Zahl „2 500“ durch die Zahl „500“ ersetzt.
	36. In § 24a Abs. 5 Z 8 und 9 wird jeweils die Zahl „1 000“ durch die Zahl „150“ ersetzt.
	37. In § 24a Abs. 7 wird die Zahl „12 000“ durch die Zahl „7 500“ sowie die Zahl „3 500“ durch die Zahl „2 500“ ersetzt.
	38. In § 25 Abs. 1 wird die Zahl „0,67“ durch die Zahl „1,67“ sowie die Zahl „0,92“ durch die Zahl „2,50“ ersetzt.
	39. In § 25 Abs. 2 wird die Jahreszahl „2010“ durch die Jahreszahl „2020“, die Jahreszahl „2012“ durch die Jahreszahl „2025“ sowie die Jahreszahl „2011“ jeweils durch die Jahreszahl „2024“ ersetzt.
	40. Dem § 28 wird folgender Abs. 16 angefügt:
	41. Anlage 1 lautet:
	42. Die Anlage 2 lautet:
	43. Die Anlage 3 lautet:
	44. Die Anlage 4, Vorderseite, lautet:
	45. Die Anlage 4, Rückseite, lautet:
	46. Die Anlage 5, Vorderseite, lautet:
	47. Die Anlage 5, Rückseite, lautet:
	48. Die Anlage 6 lautet:
	49. Die Anlage 7 lautet:


	Artikel 4
	Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972
	1. In § 12 Abs. 1 wird nach der Folge „105 Abs. 2“ die Folge „ , 107 Abs. 9“ eingefügt.
	2. § 18 Abs. 1 letzter Satz lautet:
	3. In § 18 Abs. 2 wird die Jahreszahl „2012“ durch die Jahreszahl „2025“ und jeweils die Jahreszahl „2011“ durch die Jahreszahl „2024“ sowie der Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2010“ durch den Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2020“ ersetzt.
	4. Dem § 21 wird folgender Abs. 11 angefügt:
	5. Die Anlage 1 lautet:
	6. Die Anlage 2 lautet:
	7. Anlage 3 lautet:
	8. Anlage 4 lautet:


	Artikel 5
	Änderung des Volksbefragungsgesetzes 1989
	1. In § 13 Abs. 1 wird die Folge „und 105 Abs. 2“ durch die Folge „ , 105 Abs. 2 und 107 Abs. 9“ ersetzt.
	2. § 19 Abs. 1 letzter Satz lautet:
	3. In § 19 Abs. 2 wird die Jahreszahl „2012“ durch die Jahreszahl „2025“ und jeweils die Jahreszahl „2011“ durch die Jahreszahl „2024“ sowie der Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2010“ durch den Ausdruck „Verbraucherpreisindex 2020“ ersetzt.
	4. Dem § 21 wird folgender Abs. 12 angefügt:
	5. Anlage 1 lautet:
	6. Anlage 2 lautet:
	7. Anlage 3 lautet:


	Artikel 6
	Änderung des Volksbegehrengesetzes 2018
	1. In § 3 Abs. 3 Z 3 wird nach dem Wort „Vorname,“ das Wort „Geburtsdatum“ eingefügt.
	2. § 3 Abs. 4 Z 1 lautet:
	3. § 8 Abs. 1 vierter Satz lautet:
	4. In § 8 Abs. 1 entfällt der fünfte Satz; im fünften Satz (neu) wird vor dem Wort „Sonntagen“ der Ausdruck „Samstagen,“ eingefügt.
	5. In § 10 wird die Wortfolge „vier Wochen nach der gemäß § 6 Abs. 4 veröffentlichten Entscheidung“ durch die Wortfolge „am Stichtag“ ersetzt.
	6. § 24 samt Überschrift lautet:
	7. § 26 Abs. 6 lautet:
	8. Anlage 1 lautet:
	9. Anlage 2 lautet:


	Artikel 7
	Änderung des Wählerevidenzgesetzes 2018
	1. In § 2 Abs. 3 wird nach dem Wort „Stimmkarte“ der Verweis „(§ 3 Abs. 6)“ durch den Verweis „(§ 3 Abs. 5)“ ersetzt.
	2. § 2 Abs. 4 entfällt.
	3. In § 2 Abs. 6 wird der Verweis „§§ 3 Abs. 4 und 11 Abs. 1“ durch den Verweis „§§ 3 Abs. 3 und 11 Abs. 1“ ersetzt.
	4. In § 3 Abs. 6 wird der Satz „Sofern technisch möglich, kann die Antragstellung im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR durch Identifikation mittels qualifizierter elektronischer Signatur erfolgen.“ angefügt.
	5. In § 4 Abs. 2 wird die Folge „2012/56“ durch die Folge „56/2012“ ersetzt.
	6. In § 5 Abs. 1 wird der Satz „Jedermann kann im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR mittels qualifizierter elektronischer Signatur seine Eintragung in der Wählerevidenz einer Gemeinde überprüfen.“ angefügt.
	7. In § 9 Abs. 1 entfällt die Wendung „außerhalb Wiens“ und wird das Wort „Wien“ durch das Wort „Statutarstädten“ ersetzt.
	8. Dem § 19 wird folgender Abs. 5 angefügt:
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	Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes
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	2. In § 1 Abs. 3 wird nach dem Wort „Wählerevidenzgesetzes“ die Zahl „2015“ durch die Zahl „2018“ ersetzt.
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	8. In § 6 Abs. 1 wird die Wortfolge „jeder Unionsbürger“ durch das Wort „jedermann“ ersetzt und wird nach dem letzten Satz der Satz „Jedermann kann im Weg der Datenverarbeitung ZeWaeR mittels qualifizierter elektronischer Signatur seine Eintragung in ...
	9. In § 6 Abs. 2 wird die Folge „2012/56“ durch die Folge „56/2012“ ersetzt.
	10. In § 9 Abs. 1 entfällt die Wendung „außerhalb Wiens“ und wird das Wort „Wien“ durch das Wort „Statutarstädten“ ersetzt.
	11. § 11 samt Überschrift lautet:
	12. Dem § 20 wird folgender Abs. 15 angefügt:
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